man auf dem Screenshot am Ende dieser Stellungnahme sehen kann mit Vege-
tation bedeckt. Der Schotter der aktuell die Flache teilweise bedeckt stammt
entweder von Herrn Stamm (bzw. dessen Firma) oder der Firma revikon! Um
diese kunstlich geschotterte Flache herum, macht sich die Natur auch jetzt
wieder fleiflig breit.

Ich gehe davon aus, dass aktuell bereits wieder mehr Flache von Vegetation
bedeckt ist, als in den Berechnungen beriicksichtigt wurde.

Und befestigt heilt ja nicht versiegelt. Bei den geplanten Flachen for die Kurz-
zeitparker, den Flachen fur die Malltonnen, dem Gehweg und der Zufahrt zum
Gelande (zum Parkdeck), sowie bei den Zuwegen zu den Hausermn muss man
aber wohl schon von einer Versiegelung sprechen - oder?

Entscheidender Kritikpunkt ist fir mich aber, dass im vorliegenden Dokument
nur von der Flache ausgegangen wird. Nimmt man die Biomasse (die sich
wahrscheinlich nur schitzen und nicht berechnen l&sst, aber den entscheiden-
den Aspekt darstellt!) zum Vergleich, sieht es fiir das geplante Gebdude deut-
lich schlechter aust

wer nur einmal einen Blick auf Luftbilder von 2016 geworfen hat, weill dass die
Flache zwar nicht vollstandig aber doch zu einem relativ grofen Teil begrint
war. Dort standen (das l&sst sich auf den Bildern, die ich Eei Frau Dilger-Becker
sehen durfte - deshalb kenne ich auch die Jahreszahl - und die eine deutlich
bessere Auflésung haben) mindestens 2 Dutzend Biume und die Brombeere
war in ihren Ausmalen mindestens doppelt so gro! Ob ein Dach mit Standard-
Dachbegrinung das auch nur ansatzweise ausgleichen kann, wage ich zu be-
zweifeln. Damit gibt es im Vergleich zu 2016 eine massive Verschlechterung
des Mikroklimas!

wer die Bilder noch nicht kennt - Screenshots vom natureg Viewer (und damit
Bilder die ich hier wohl verwenden darf, die aber leider eine schlechtere Aufla-
sung haben) finden sich am Ende des Dokuments.

Wenn man den aktuellen Zustand zugrundelegt - nebenbei ist die Natur wie
oben schon erwahnt fleiBig dabei sich das Geldnde zurickzuerobern - und von
der Biomasse ausgeht und nicht von der Flache (Robinien und Brombeere be-
decken vielleicht keine grofen Flachen aber ihre Biomasse ist beachtlich!), wird
es insgesamt trotz begrunter Dacher und einiger weniger (niedriger?) Baume,
die gepflanzt werden sollen, eher zu einer ich denke deutlichen Verringerung

aber nicht von einer Verbesserung des Mikroklimas auszugehen!

Eine Standard-Dachbegrinung ist niedrig und vertragt sowohl Hitzephasen als
auch Staunasse. Aber sie ist niedrig. Und ich glaube nicht, dass in den aktuel-
len Planungen 15 cm hohe Substratflachen angedacht sind, um eine maglichst
vielfaltige Dachbegriinung in Gestalt einer Bluhwiese zu erzielen. Diese miisste
dann auf jeden Faﬁlin einem stadtebaulichen Vertrag festgeschrieben werden
und so detailliert wird der nicht ausfallen - oder? Und selbst eine solche Blih-
wiese kiinnte denke ich nicht die Biomasse erreichen, die durch das Projekt
noch zerstért wird.

Nach der ,Karte der klima- und immissionsdkologischen Funktionen® bildet die Sudeten-
stralie eine Grenze. Ostlich schlieRen Flachen mir einer nur ,maRkigen Bedeutung* fur
die Kaltluftlieferung an, die jenseits der Bahnanlagen durch ,Flachen mit hoher Kaltluft-
produktivitat“ Gberlagert werden. Der Kaltluftabfluss erfolgt hang- und talabwérts in Rich-
tung Luckenbach. Westlich der Sudetenstralle vermerkt die Karte Flachen mit einer
~gunstigen bioklimatischen Situation in den Siedlungsradumen®. Eine ,hohe verkehrsbe-
dingte Luftbelastung® besteht nur im Bereich der Landesstrafien. Deshalb kann hier auf
eine explizite Ansprache des Themas ,Feinstaub“ verzichtet werden.

Die Karte ,Planungshinweise Klima- und Immissionsdkologie“ attestiert den Bahnanla-
gen eine ,geringe bioklimatische Bedeutung“ und eine ,geringe Empfindlichkeit gegen-
Uber Nutzungsintensivierung®. Interessant sind in diesem Zusammenhang auch die The-
menkarte 5.08 ,Kaltluftproduktion“ auf Seite 37 der Untersuchung. Hiernach findet auch
in den ausgedehnten Gartenbereichen u.a. zwischen der Sudetenstralle und Friedrich-
Ebert-Stral3e eine Kaltluftproduktion statt.

Die Bedeutung ausgewogener thermischer Bedingungen fir einen erholsamen Schlaf
wird nicht in Abrede gestellt. Die Untersuchung der Stadt GieRRen stellt allgemein fest,
dass Baume einen grofen Teil der Strahlung bereits im Kronen- und Stammraum ab-
sorbieren. Sie bewirken bei starken Einstrahlungsintensitaten eine erhebliche Abkiih-
lung der Oberflachen- und Lufttemperatur.

Daher ist der seitens der Offentlichkeit angeregte Erhalt des Gehdlzstreifens auch mik-
roklimatisch begrindbar. Wichtig ist hier das Zusammenwirken mit der geplanten Dach-
begriinung und die Verwendung von hellen Farben als effektivem Mittel zur Senkung
der Oberflachen- und Lufttemperatur.

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass der Bebauungsplan ,Am Bahnhof* trotz der aus
Griinden des Immissionsschutzes notwendigen Verbindungsbauten und einer Bauhdhe
von rd. 11 m Gber dem Niveau der Sudetenstrafie aufgrund des Erhalt von wesentlichen
Teilen des stralRenbegleitenden Gehdlzstreifens, der Dachbegriinung und der Farbge-
bung die mikroklimatischen Gegebenheiten, zumal vor dem Hintergrund der sich aufge-
lockert darstellenden Bestandsbebauung, nicht in einem Mafie veréandern wird, die der
besonderen Begutachtung bedurften und ggf. dem Satzungsbeschluss entgegengehal-
ten werden mussten.

zu 4.: Die Bedenken werden zuriickgewiesen.

Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst nur die Flachen, von de-
nen die Stellungnahme sagt, dass sie nicht befestigt gewesen seien. Es kommt aber
nicht darauf an, ob die Flachen asphaltiert, betoniert oder gepflastert sind, sondern da-
rauf, dass die Flachen aufgrund der tiber 100 Jahre andauernden gewerblichen Nutzung
so hoch verdichtet sind, dass sie faktisch kein Bodenleben mehr aufweisen und keine
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Regen und Entwasserung:

Aktuell ist die Flache zwar teilweise befestigt, aber nicht versiegelt, so dass Re-
genwasser auf der gesamten Flache versickern kann. Nur die kinstlich neuge-
schotterte Flache ist so verdichtet, dass das Versickern dort etwas dauern darf-
te, aber die Randbereiche lassen auch starkeren Regen der dann dorthin ab-
flielt versickern. Es ergibt sich also durch eine Dachbegrinung kein Vorteil...
Im Gegenteil, eine einfache Standard-Dachbegrinung ist meines Wissens nach
mit starkeren Regenfillen dberfordert, die Flache, wie sie von der Bahn ange-
legt war, kam damit aber klar. (Alles andere ware auch nicht im Interesse der
Bahn gewesen!) Und wenn dort, wie 2016 noch der Fall, Baume und Straucher
wachsen darften, warden diese das Regenwasser noch besser speichern und
dann nach und nach ebenfalls verdunsten... Es misste nur der kinstlich hinge-
kippte Schotter wieder entfernt werden... Und ich gehe davon aus, dass das
was an Vegetation aktuell da ist, Regenwasser besser speichern und wieder
verdunsten lassen kann, als eine Standard-Dachbegranung.

Die Entwasserung der Gebaude muss sowieso komplett neu angelegt werden,
die bestehende &ffentliche Entwiasserung dirfte also, anders als im Dokument
behauptet (1) Oberhaupt nicht tangiert sein. Jedenfalls wurde den Anwohnem
der Sudetenstralfe versprochen, dass unsere Kanalisation nicht in Mitleiden-
schaft gezogen wird. Und die Stadt Linden darf erwarten, dass revikon hier die
gegebenen Versprechen auch einhalt.

Fazit: Das Gebdude wiirde im Vergleich zum jetzigen Zustand zu einer
spiirbaren Verschlechterung des Mikroklimas fithren. Es wiirde die
Winde die im Sommer an den giinstigen Tagen die Abkiihlung bringen
abblocken. Und an den Tagen, an denen der Wind aus einer ungiinsti-
gen Richtung (also iiber die Siedlung) kommt, dirfte sich die Abkiih-
lung im Vergleich zum aktuellen Zustand ebenfalls deutlich verzégern,
da durch den Verlust an Biomasse sowohl die Verdunstungskiihle, als
auch die Speicherung von CO2 und Feinstaub verringert werden.

Ein Vergleich mit dem Zustand von 2016 fallt fiir das geplante Projekt
dann natiirlich noch viel schlechter aus. Diesen Vergleich aber méchte
sich bitte jeder anhand der Screenshots vor Augen fithren, denn die-
ser Zustand lieRe sich ja wiederherstellen!

Wenn in allen Gutachten die Informationen so selektiv und einseitig
prasentiert werden wie im ,,Gutachten” zum AuBenkomfort, haben die
verantwortlichen Entscheidungstrager in Linden keine seriése Ent-
scheidungsgrundlage fiir dieses Bauprojekt!

»Das Letzte” - oder ein ironisch-zynischer aber auch ernstgemeinter
Abschluss:

Auf Seite 14 des Dokuments steht:

LGrinflachen und Bdume reduzieren die
sommerliche Hitze durch Verschattung
und Verdunstungskihlung und tragen zu
einem verbesserten Mikroklima bei”

Versickerung mehr zulassen. Niederschlagswasser konnte nur seitlich ablaufen. Bei den
angesprochenen Flachen fur Kurzzeitparker handelt es sich um Stellplatze, fir die die
Stellplatzsatzung der Stadt Linden eine wasserdurchldssige Befestigung vorschreibt.
Die Standplatze fur Wertstoff- und Restmdillbehalter und die Zuwegungen sollen soweit
moglich wasserdurchlassig befestigt werden. Die Abfahrt zum Garagengeschoss muss
so befestigt werden, dass sie von allen relevanten Fahrzeugen ganzjahrig befahren wer-
den kann.

Der Vergleich der Luftbilder zeigt nur, dass in den vergangenen Jahre Pflegemalinah-
men durchgefiihrt worden sind, um der Sukzession Einhalt zu gebieten. § 39 BNatSchG
verbietet nur Baume, die auRerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder gart-
nerisch genutzten Grundflachen stehen, Hecken, lebende Zaune, Gebusche und andere
Geholze in der Zeit vom 1. Marz bis zum 30. September abzuschneiden, auf den Stock
zu setzen oder zu beseitigen. Die aulRerhalb dieser Zeit durchgefihrten Ma3nahmen
sind nicht zu beanstanden.

Den friiheren Zustand bewerten zu wollen, ist miiRig, da im Herbst 2021 eine Bahnstei-
gerneuerung durchgefihrt wurde, im Rahmen derer die Reste des ehemaligen An-
schlussgleises beseitigt wurden. Die Flache wurde anschliefend mit Schotter aufgefillt
und glattgezogen. Die Tochterfirma der Deutschen Bahn, die die BaumaRnahmen be-
auftragt hat, hat dem ausfiihrenden Unternehmen auch gestattet die im raumlichen Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes liegenden Anschlussflachen grofraumig fiir die
Baustelleneinrichtung, die Lagerung von Asphaltaufbruch und Baustoffen zu nutzen. Die
hiervon betroffenen Flachen sind aktuell vegetationsfrei.

Die Stadt Linden hat im November 2021 die noch aus der Zeit der Erzverladung stam-
mende Natursteinmauer (Basaltlava, vermortelt) zwischen dem Bouleplatz und den
Bahnanlagen freigelegt, da im mittleren Abschnitt ein gréRerer Ausbruch zu verzeichnen
war, infolgedessen die Standfestigkeit der Mauer insgesamt untersucht werden musste.
Am Fuld der Mauer wurden die Gehdlze daher auf eine Fahrzeugbreite entfernt. Die
befahrene Flache ist aktuell ebenfalls weitgehend vegetationsfrei (Stand 19.11.2021).
Naturlich werden die derzeit vegetationsfreien Flachen in den kommenden Jahren wie-
der von der fiir starkes Wachstum bekannten Brombeere besiedelt, sofern die Flache
nicht bewirtschaftet oder, wie in Folge des Bebauungsplanes vorgesehen, umgenutzt
wird. Eine mikroklimatisch relevante Biomasse werden die Brombeeren aber nicht er-
zeugen. Hierfir bedurfte es schon einer langer andauernden Sukzession hin zu einem
von groReren Baumen dominierten Feldgeholz.

Die geplante Dachbegriinung reduziert zwar die Erwarmung im Gebaude und Gebau-
deumfeld. Ein Ersatz fur die zu entfernenden Gehodlze stellt sie nicht dar. Ein solcher ist
aufgrund der bezogen auf die Kaltluftbildung marginalen Bedeutung der zu entfernen-
den Geholze aber auch nicht erforderlich.
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Stimmit!

Ist das nicht das beste Argument Uberhaupt, die Natur machen zu lassen? Die
hat die Flache schon einmal zu nutzen gewusst und das Mikroklima fiir uns An-
wohner mit Sicherheit deutlich verbessert. Und Anwohner meint (fast) die gan-
ze Siedlung! (Menschen, die in der Ludwigstrale ihre Garten nach Norden
haben - die .Glicklichen” diirften von der Verschlechterung kaum bis gar nicht
betroffen sein.)

Aber eine solche Flache nicht zu nutzen ist in den Augen der meisten Menschen
ja leider so etwas wie Frevel. Dabei ,nutzt es uns ja!*

Mein Viorschlag wire erst einmal ein Konzept fur den Nahverkehr und damit for
den Ausbau und die Neugestaltung des Bahnhofbereichs zu erstellen. Der Teil
der Flache, der zum Bahnhof hin gelegen ist, durfte dann als Park & Ride Park-
platz eingeplant sein. Diesen Park & Ride Parkplatz kinnte man tberdachen
und das Dach begrinen und mit Photovoltaik versehen.

Nur weil jemand am Bahnhof wohnt, heilft das ja nicht, dass auch die Bahn als
Nahverkehrsmittel genutzt wird. (Alle die ich in der SudetenstralBe kenne, die in
Gielen arbeiten, fahren mit dem Auto...) Und die Mieten sind in Hittenberg,
Liatzelinden, Pohlheim sehr viel ertraglicher als in Linden...

Den groBten Teil der Flache dirfte dann die Natur nutzen, zu ihrem und unse-
rem Vorteil!

Die Bilder, die gleich folgen stammen aus dem natureg-viewer

( https:/inatureg.hessen.de/mapapps/resources/apps/natureg/index.html?
lang=de ). Luftbilder in noch besserer Qualitat liegen bei der Stadt vor.

Ich finde es sehr bedauerlich, dass solche Bilder in guter Auflésung in der Of-
fenlegung nicht zu finden sind und bei der ganzen Diskussion keine Rolle spie-
len! Sie wirden einen sehr viel besseren Eindruck von der Naturzerstérung ge-
ben, die mit dem Projekt .insgesamt” verbunden ist. Besonders eindrucksvoll
(und schockierend) ist das Luftbild aus dem Jahr 2018 das ich bei Frau Dilger-
Becker sehen konnte und das das Ausmal des Kahlschlags zeigt. Die Bilder ge-
ben finde ich einen Eindruck, von dem was dort war und wieder sein kénnte,
bzw. welches Entwicklungspotential auferhalb einer Wohnbebauung in dieser
Flache stecken kénnte.

Sollte uns angesichts der Zerstdrung die bereits geschehen ist, der Erhalt des-
sen, was nncﬁ geblieben ist, nicht besonders wichtig sein? Zumal die Vegetati-
on, unabhangig von ihrer ,biclogischen Wertigkeit” (Biodiversitatsindex usw.) in
jedem Fall fur das Mikroklima wertvoll ist.

zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Die Entwéasserung erfolgt durch Anschluss an den Mischwasserkanal in der Sudeten-
stral’e, da ein Vorfluter, der eine Entwasserung im Trennsystem ermdglichen wirde,
nicht erreichbar ist. Der Kanal leitet das Mischwasser noch Norden bis zum Licken-
bachsammler des Wasserverbandes Kleebachtal. Die Abwasserbehandlung erfolgt in
der Klaranlage GielRen.

Im Zuge der Entwéasserungsplanung wird auch eine hydraulische Uberrechnung der ért-
lichen Entwasserungsanlagen vorgenommen werden. Es wird nur so viel Wasser in den
Mischwasserkanal eingeleitet, wie dieser aufnehmen kann. Die Details, auch welcher
Bemessungsregen zugrunde zu legen ist, werden friihzeitig mit den zustandigen Was-
serbehoérden abgestimmt. Der Wasserverband Kleebachtal wird involviert. Soweit mog-
lich, wird anfallendes Regenwasser vor Ort versickert. Fir abzuleitendes Regenwasser
wird eine Rickhaltung/verzdgerte Ableitung Gber Retentionszisternen oder Stauraum-
kanale/Boxensysteme vorgesehen. Die Kanalisation in der Sudetenstrafie, wird also
nicht in Mitleidenschaft gezogen.

zu 6.: Den Anregungen wird nicht entsprochen.

An der Bauleitplanung ,Am Bahnhof* wird festgehalten. Die Stadt Linden wird, wie in
den vergangenen Jahrzehnten auch, behutsam wachsen, wobei besonderer Wert da-
raufgelegt wird, dass zunachst die vorhandenen Flachenressourcen genutzt werden, bei
denen es keine Nutzungskonkurrenzen gibt, also z.B. gewerbliche Brachflachen wie die
Flache ,Am Bahnhof".

Die Park & Ride-Parkplatze haben sich bisher, also auch schon vor Corona, als ausrei-
chend erwiesen.

Selbst wenn die Annahme stimmt, dass die Mieten in Hiittenberg, Litzellinden und Pohl-
heim niedriger als in Linden sind, ist dies kein Grund auf eine weitere Entwicklung in
Linden zu verzichten.

zu 7.: Die Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.
Es wurde in den Ausfiihrungen zu den einzelnen Punkten der Stellungnahmen 6.1 und

6.2 dargelegt, dass und warum an der Bauleitplanung ,,Am Bahnhof* festgehalten wird.
Erganzungen hierzu sind nicht erforderlich.
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Ein Bild von 2016:

Ein Bild von wahrscheinlich von 2019 oder 2020:
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Man beachte vielleicht im oberen Bereich das ,.Riesenloch”, dass Herr Stamm
gerissen hat... Auf dem Bild das ich von 2018 kenne, ist der . Kahlschlag” noch
extremer zu sehen, auf diesem Luftbild hat die Natur bereits wieder begonnen
die Flache zurickzuerobem.
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Von

Gesendet: Freitag, 1. Oktober 2021 16:26

An: Stadt Linden - Bauleitplanung <bauleitplanung@linden.de>
Betreff: Bebauungsplan Nr.68 "Am Bahnhof" Stellungnahme
Sehr geehrte Damen und Herren,

zu dem Bauvorhaben "Am Bahnhof" méchten wir eine Erfahrung beitragen, die dem
angenommenen Wohnraumbedarf deutlich widerspricht. Seit fast vier Wochen ist un-
ser Angebot auf der Seite des Studentenwerks Giel3en- Wohnboerse: Grof3ziigiges
Zimmer, Vorraum und gro3er Balkon zur Eigennutzung, eigenes Bad, eingestellt.
Dazu weniger als 10 Minuten FuBweg zum Bahnhof und glinstige Miete - 220 € Warm-
miete. Es haben sich inzwischen nur 4 Interessenten gemeldet, es kam zu einer Be-
sichtigung mit einer Absage, da die Studentin sich erst bei der Besichtigung gewahr
wurde, dass die Buslinie 1 nur in Kleinlinden, nicht in GroBen-Linden verkehrt. 2 Wo-
chen vor Semesterbeginn haben wir noch keinen Mieter.

Dies zeigt uns Folgendes:

Studenten wollen nicht in Linden wohnen, der OPNV ist unzureichend

In Gie3en ist fiir diese Personengruppe bereits genug Wohnraum vorhanden

Die Freigabe der Bebauung wiirde eine Konkurrenz fiir Vermietungswillige mit beste-
hendem Wohnraum schaffen.

Demnéchst wird in unserem Wohnhaus zusétzlich eine Einzimmerwohnung angebo-
ten. Auf die Nachfrage blicken wir inzwischen nicht mehr mit Optimismus.

Der Wohnraumbedarfsplan, bzw. die angenommene Nachfrage ist offensichtlich ent-
standen, als "Homeoffice" und "Hybrides Arbeiten" noch véllige Fremdwérter waren.

Mit freundlichen GriiBen

Offentlichkeit 7 (01.10.2021)

Beschlussempfehlung

Die Ausfithrungen werden zur Kenntnis genommen.

Es ist bedauerlich, dass die Vermietung nicht erfolgreich war. Dies ist fir den vorliegen-
den Abwagungsprozesse im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes ,Am Bahn-
hof* aber nicht abwagungsrelevant. Auch ist die Bauleitplanung grundséatzlich wettbe-
werbsneutral, d.h. ein Verzicht auf die Ausweisung des Allgemeinen Wohngebietes mit
der Begriindung, keine Wettbewerbssituation zu vorhandenen Angeboten zu schaffen,
ware mit den Vorgaben des Baugesetzbuches nicht vereinbar.

Zum Wohnungsbedarf wird u.a. auf die ,Fortschreibung des Wohnraumversorgungskon-
zeptes fir den sozialen Wohnungsbau im Landkreis GieRRen®, erstellt von dem Institut
fur Stadt-, Regional- und Wohnforschung GmbH (GEWOS), Hamburg, hingewiesen. Die
Ergebnisse fir den Teilraum Siid wurden am 15.10.2021 prasentiert. Hiernach besteht
in Linden bis zum Jahr 2040 ein quantitativer Neubaubedarf von 540 Wohnungen. Auf
die Zeit bis 2025 entfallen hiervon 190 Wohnungen, anschlieBend nimmt der Neubau-
bedarf kontinuierlich ab. Mit der geplanten Bebauung ,Am Bahnhof“ kann ein Teil dieses
Neubaubedarfs abgegolten werden.

Zu dem letzten Satz der Stellungnahme sei angemerkt, dass vor allem Mehrraumwoh-
nungen unterschiedlicher GroRe und fiir unterschiedliche Zielgruppen angeboten wer-
den sollen, die von ihrem Zuschnitt, dem energetischen Standard, der technischen Aus-
stattung usw. auch fir das Arbeiten zu Hause geeignet sind.
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Linden, 25.10.2021
35440 Linden

- Stadt Linden —
- Herm Blrgermeister Jarg Konig
- sowie dem Magistrat und der Stadtverordnetenvertretung der Stadt Linden

= Per E-Mail

EINSPRUCH bzw. Stellungnahme gegen Anderung des Flichennutzungsplans,
sowie des Bebauungsplans Nr. 68 ,,Am Bahnhof, 35440 Linden®,

Sehr geehrer Herr Blrgermeister
sehr geshrte Damen und Hearran,

anbei erhalten Sie meine Stellungnahme / meinen Einspruch.

Ich méchte betonen, dass das Wohnraum schaffen” auch fiir die Stadt Lindan unstrittig ist. Allerdings

bedarfsgerecht, sinnvall und von allgemeinem Interesse. Meines Erachtens ist s bei dem geplanten
Bauvorhaben nicht der Fall,

In Zaiten einer Pandemie so einen Wohnblock mit ca. 130 Wohnungen dort zu errichten, was
weit und breit das Seinige sucht, ist m. E. nicht sinnvoll. Was passiert denn, wenn da jemand
positiv getestet wird? Dann schieft die Inzidenz doch rasch In die Hahe. Oder gilt da dann
G27 sl das rechtmartig nur an G2-Menschen zu verkaufen ader zu vermieten? Aullerdem ist
auch G2 leider keine Garantie. Hier sehe ich mich personlich geféhrdet, gerade im Bezug auf
meinen Sohn, der sich nicht impfen lassen kann, da er unter 12 ist

- Wird es einen ain Mistpreisdeckel bei vermieteten Wehnungen?

Wird eine zeitliche Verpflichtung zur Eigennutzung fesigelegt bei selbst genutzten
Eigentumswohnungen?

Wir haben damals” das WWohnhaus in Linden gekault, gerade weil es sich um ein Wohngeblet
mit Ein- / Zweifamilienhausem handelt; mit kurzen Wegen, aber auch mit Blick ine Fald. Und
waren bereit, dafir den verhaitnismaniig hohen Prais zu zahlen. Durch das Vorzatzen eines
Rizsen-Wohnblocks (der wie erwahnt welt und breit das Seinige sucht,.. ), verringert sich die
Lebens- und Wohnqualitdt und der Wert des Gebaudes wird dadurch fallen

- Der Bahnhef ist gar nicht ausgelegt fur die wachsende Zahl der Fahrgéste. Es ist nicht
ausreichend Platz an den Bahnsteigen. Es sind nicht genlgend Parkplatze in der Nahe. Kann
ausreichend fur Sicherheit gesorgt werden, denn gerade Frauen fihlen sich in Bahnhofenahe
und in Unterflnrungan unsicher? Und vieles mehr

= DerVerkehr ist gar nicht ausgelegt, flr den steigenden Verkehr durch die Amaohner,
Gaste/Besuchar, Liefardianste, Umzugswagen (bei kieinen Wohnungen gibt es eine hoheres
LHommen und Gehen®), und vieles mehr. Auch dieses verringert die Wohn- und
Lebensqualitat unndtig. Meines Erachtens fehlt ein vollumifdngliches \Verkehrs-Konzapt fir
Linden.

Offentlichkeit 8 (25.10.2021)
Beschlussempfehlungen

zu 1.: Die Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.

Da es sich um keinen fiir die Bauleitplanung relevanten Belang handelt, ist auch keine
weitergehende Abwagung erforderlich. Bis zu einem maoglichen Bezug diirfte die aktu-
elle Pandemie aber trotz der Politik in Land und Bund Gberwunden sein.

zu 2. und 3.: Die Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.

Da es sich auch hier um keine fiir die Bauleitplanung relevanten Belange handelt, ist
auch keine weitergehende Abwagung erforderlich.

zu 4.: Die Bedenken werden zuriickgewiesen.

Der Hessischer Verwaltungsgerichtshof Kassel hat in seinem Urteil 07.04.2014 (3 C
914/13.N) zur Frage der Antragsbefugnis im Normenkontrollverfahren festgestellt, dass
die Veranderung des Verkehrswertes eines Grundstiicks, die durch planerische Fest-
setzungen eines Bebauungsplans flir aulRerhalb des Plangebiets gelegene Grundstiicke
eintritt, grundsatzlich keinen schutzwirdigen Belang darstellt, der bei der Abwagung zu
berlicksichtigen ware (https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/LARE19
0029443, Abruf 17.11.2021)

Unabhangig der Rechtsprechung ist auf den prozessualen Charakter der Bauleitplanung
hinzuweisen. Nach § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden Bauleitplane aufzustellen,
sobald und soweit es flr die stadtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist;
die Aufstellung kann insbesondere bei der Ausweisung von Flachen fiir den Wohnungs-
bau in Betracht kommen. Die Offentlichkeitsbeteiligung dient hier gerade auch der Be-
ricksichtigung privater Belange.

Die geplante Bebauung wird sich auf das Straenbild in der Sudetenstralle auswirken.
Um das StraBenbild méglichst wenig zu verandern, ist die Gehodlzstruktur dstlich entlang
der Stral’e mit Ausnahme der Zuwegungen zum Erhalt festgesetzt. Die zulassigen Ge-
baudeoberkanten korrespondieren mit den Firsthbhen der Bestandsbebauung. Unbe-
stritten werden sich die geplanten Mehrfamilienhduser mit ihren Verbindungsbauten
aber abweichend darstellen. Es wird sich um eine Formensprache handeln, wie sie z.B.
auch die in den vergangenen Jahren entstandenen Mehrfamilienhduser in der Kurt-
Schumacher-StralRe sprechen und die durchaus in einem als interessant zu bezeich-
nender Kontrast zur Bestandsbebauung stehen werden. Diese kann auch als Moderni-
sierung und Attraktivitatssteigerung verstanden werden.

zu 5.: Die Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.
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Da sich bestimmt auch Kinder ansiedeln sollen, reichen die Kindargarten- und Schulplatze m.
E. tberhaupt gar nicht und auch der Perzonalschlissel an Erzieherinnen und Lehrernnen
muss deutlich aufgebessert werden,

- Esist kein Spielplatz oder Ahnliches singeplant. Wo sollen sich die Kinder aufhalten und
spiglen? Auf dgn Gleisen? Gerade ein Mehrgeneratisnenspigiplatz ware angebracht — fir die
Kinder zum Spielen; fir die EttermiGroReltarn zum Verweilen,

- Was passiert, wenn kurz oder lang das dritte und somit vierte Gleis kommt? Gerade der
Goterverkehr muss doch entlastet werden und somit ist es doch nur eine Frage der Zeit, bis
das dritte/vierte Glais kommt Platzmallig kénnte es gerade noch passen.. Aber ist das
schin? Ist das gut? Dann wehnen die {neusn) Anwohner ja noch knapper an den Gleisen?

- Wie ist das hinsichtlich des Larms geregelt? Das derzeit vorliegends Larmgutachten ist m. E.
nicht ausreichend, Die dart angegebenen Larmwerte iibersteigen m. E. die ertaublen Werte,

- Wie ist das hinsiohtlic_h Erschitterung? Was passiert, wenn durch die Erschitterung das gute
Meissner Porzellan® in der Vitrine umfallt? Es fehit m. E. &in Erschitterungsgutachtan,

- Wie ist das hinsichifich Luft/Saverstoff und Licht? Durch den Bau wird die Sauerstoffzufubr
erhablich gestért,

- Viele Tiere sind m. E. im Artenschutzgutachten nicht aufgeilihrt. Dieses muss nachgebessert
werden! Zum Beispiel Amelsen missen umgesiedelt werden. Was passiert mit der
Haselmaus, mit Schiingnattern, Zauneidachsen, diverse andera Vigel, Insekten, Reptilian:
Pllanzem, und Vielem mehr?

Kann garantiert werden, dass der verhandenen Grinstraifen vellsténdig erhalten bleibt und
durch den Bau nicht geschédigt wird?

- Welche AusgleichsmaiZnahmen sind geplant fir die wegfallenden Gronflachen?

- 'l.-'u'as_ passiert bei_Schadem an den Bestandsgebduden — wahrend der Bauzeit aber auch nach
Fertigatellung (Risze im Mauerwerk / in der Fassade; Schaden an Rohreitungen, ate.)

- !:Ias Areal Am Bahnhof {was |a schon durch den Vorbesitzer ordentlich gerodet wurde. ) ist
im Konzept Linden 2038* ganz anders verplant. Warum wird das Kanzept .Linden 2036° nicht
Erstmal umgesetzt und dann folgen weitere Malnahmen? Kostete das Konze pt Linden 2036°
nicht auch Steuergelder? Wird das einfach Ober den Haufen geworfen, nur weil ein Investor
@ine andere Idee hat?

- Der Elu.rgemi_lle kann doch nicht einfach ignoriert werden. Es kann doch nicht richtig zein,
dass hier Politik gegen den Bevolkerungswillen ausgeibt wird. Auf die Schnelle kamen ca.
1.300 Unterschrifften gegen das Bauvorhaben in der geplanten Farm zusammen. Eine
Gagenb-ewegu_ng «Pra Bau” mit nur annahernd so vielen Willensbekundungen gibt es nicht!
Dhe SPD hat;lch klar gegen das Bauvorhaben in der geplanten Form positioniert, was sich
gaf. auch bei dem Ergebnis zur Bundestagswahl am 26.08.2021 widarspiegelte, denn in
Linden hat nun die SPD plotzlich mehr Stimmen erhalten als die COU! Und auch der
Volksentseheid in Berlin, wo die Mehrheit der Berliner fir die Enteignung grofier
Immobilienkenzeme ist, spricht doch eher gegen den Bau solcher Renditeabjakte. Oder wird
die Immobilie in Gemeingigentum oberfihrt?

Ich bitte Sie um Abwagung dieser ganzen Punkte im Sinne eines gesamtinnerstadiischen Konzeptes,
was Ja eigentlich durch das Konzept Linden 2035" auf den Weag gebracht wurde

Gerade weil doch das Thems Klimapolitk® bai fast allen demakratischen Parteien die Prioritst Eins
ereicht hat, kann im Zweifel doch nicht einfach ,pra Okonomie® entschieden werden und das Thama
Gkulugu_a rlckt ins (vergessene) zweite Glied. Pro Klima" reden und dann doch _Pra Wirtschaft®
entscheiden flhrt nicht garade zu Vertrauensgewinn, sondem eher zy Politikverdruss und
Vertrauensvarlust,

Da nur die nicht mehr betriebsnotwendigen Flachen entwidmet und der Planungshoheit
der Stadt Linden Ubergeben worden sind und der Bahnhaltepunkt einschlieBlich der
Park & Ride-Parkplatze nicht im rdumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes lie-
gen, bedarf es hier auch keiner weiteren Abwéagung.

zu 6.: Die Bedenken werden zuriickgewiesen.

Die Verkehrsuntersuchung hat aufgezeigt, dass das planinduzierte zuséatzliche Ziel- und
Quellverkehrsaufkommen unschwer Uber die bestehenden Stadtstrallen abgewickelt
werden kann. Verkehrliche Belange stehen der Bauleitplanung also nicht entgegen. Die
Bauleitplanung ,,Am Bahnhof* begriindet damit auch kein Erfordernis zur Erstellung ei-
nes gesamtstadtischen Verkehrskonzeptes.

zu 7.: Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen.

Bis zum Bezug der Wohnungen werden ausreichend Kindergarten- und Schulplatze und
das erforderliche Personal zur Verfiigung stehen.

zu 8.: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.

Ein Kleinkinderspielplatz ist auf dem Baugrundstiick anzulegen (§ 8 Abs. 2 HBO), der
Nachweis erfolgt im Baugenehmigungsverfahren. Der nachste 6ffentliche Kinderspiel-
platz befindet sich in der Bismarckstraf3e in einer Entfernung von 300-350 m zur Sude-
tenstralle. Der Mehrgenerationenspielplatz im Stadtzentrum westlich der Gustav-Heine-
mann-Stralie ist zwar rd. 1.100 m von der Sudetenstrafle entfernt, es handelt sich hier-
bei aber um eine Entfernung, die von Jugendlichen und Erwachsenen unschwer bewal-
tigt werden kann.

zu 9.: Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen.

Der Regionalplan Mittelhessen 2010 formuliert zwar als Ziel der Raumordnung, das be-
stehende Schienennetz fir den Fern- sowie den Regional- bzw. Nahverkehr in der Re-
gion zu sichern und bedarfsgerecht zu modernisieren bzw. auszubauen. Dies betrifft
auch die Main-Weser-Bahn. Der Entwurf des Bebauungsplanes ,Am Bahnhof* tragt die-
sem Ziel der Raumordnung dadurch Rechnung, dass die fiir den Bau eines 3. Gleises
(das 4. Gleis kdme auf der Leihgesterner Seite zu liegen) notwendige Flache von der
Bebauung freigehalten wird. Der Bundesverkehrswegeplan 2030 sieht fir den Strecken-
abschnitt Friedberg - GieRen - Wetzlar nur eine Netzverdichtung vor. Die DB Netz AG
betreibt keine Planung. Ein 3. Gleis ist damit in den kommenden Jahrzehnten nicht zu
erwarten und hier nicht abwagungsrelevant.

zu 10.: Die Bedenken werden zuriickgewiesen.

Bebauungsplan Nr. 68 ,Am Bahnhof* Seite 135



20.

21.

22.

23.

24.

25.

Fach- und sachliche Begriindung:

Fortschreitung des Wohnraumversorgungskonzeptes

Das geplants Bauvorhaben widerspricht m. E. der gerade vorgestellten Fortschreitung des
Wehnraumversorgungskonzepte des Landkraises Giefen. Den Borgerinnen Lindens wird seit
langem vorgegaukslt, dass es einen groflen Bedarf an sehr kisinen Wahnungen gibt, was
aber nun durch das neue Wehnraumversorgungskonzepts des Landkreises widerlegt wurde.
Inshesondere flr altere Menschen sollen ihre Wohnhauser verlassen und in sshr kleine
Wahnungen (chne Garten, gaf. sogar chne Fenster zum Loften) ziehen, um Platz fir schaffen
Das ist wohl eher Wunschdanken, denn wer wlirde fraiwillig sein Haus mit Garten verlassen
urm in gine kleine Wohnung direkt an die Gleise zu ziehen? For die Vermarkiung seitens des
Investors mag das besser sein, um maximale Rendite zu erzielen, was ich dem Investor nicht
vorwarfe. Aber das darf meines Erachtens kein Grund fir ine innerstadtische
Stadtentwickiung sein, da as am Bedarf und an dar Nachirage vorbeigeht. PS.: Derzeit sind
fur Linden bei Immao Scout 212 Wohnungen im Angebot (Umkreis 10 krm}, und immerhin nech
36 Treffer bei einem Urnkreis von § km... Hier gibt es jetzt schen eher ein haheres
Uberangebat als Nachfrage, zumal ja Einiges ,unter der Hand® waggeht und gar nicht in die
Vermarktung kemmt

Nahverkehrskonzept / GPNV

Das geplanta Rauvorhaban widerepricht m. E. sinem verniinfigen Nahverkehrakonzept mil
Anbindung an den OPNV. Gerade bei sinem wachsendem OPNV und der steigenden Anzahl
von Fahrgésten und Zugabiteilen muss doch Platz geschaffen werden, um Gehwege
vorzuhalten, ordentliche Maglichkeiten zum Unterstelien zu schaffen, um auf den Zug/Bus zu
warten (gerade in Corona-Zeiten ist Abstand doch besonders wichtig!). Des Walteren braucht
man ja Platz fir die (Park & Ride-) Platze fur Fahrréder, Autos, inkl, susreichend
Aufladestationen fur die E-Bikes und E-Fahrzeuge. Durch die Beba uung wirde das jetzt
schan m. E. unméglich werden. Und noch unmésglicher, wenn dann das dritte und somit vierte
Gleis in Zukunft kommen werden, was ja sicher schon in Planung ist, um gerade den Giter-
aber auch um den Personenverkehr zu entlasten '

Larmschutzplan
Das geplante Bauverhaben widerspricht m. E. dem Larmaktionsplan des
Regierungsprasidiums Giellens, da m. E. die Grenzwene Oberschritian werden.

Demografieatlas
Das geplante Bauvarhaben widerspricht m. E. dem Demagrafieatias des Landkreises
Giellens, da halt nicht bedarfsgerecht und nicht zukunfisgewandt gebaut wird.

ISEK - Gesamtstadtisches Satdtentwicklungskonzept Linden 2036

Das geplante Bauvorhaben widerspricht m. E. dem Gesamtstadtischen Integriarem
Stadtentwicklungskonzept der Stadt Lindan (ISEK), welches erst kiirzlich versinbart wurde
und nun durch die ldeen eines einzelnen Investors wieder Gber den Haufen geworfen wird.
Gerade das Grine Band® was dort als wishtige innerdrtiche Grinfliche vorkommt, wiirde
durch die geplante Baumalnahme arg zerstart werden, Eine Ober Jahre gewachsene, intakte
Grunfiache wirde einem ,Betonmonster geapfert werden, falls natirlich Folgen for den
Klima-, Umwelt- und Artenschutz hatte. Zum Beispiel die Haselmaus aber auch andere
Bewahner wie Ameisen, Insekien, Vigel, Reptilien, ete. missten umgesiadalt werden

Arbeitskreis Kommunaler Klimaschutz

Das geplante Bauvorhaben widesspricht m. E, dem Arbeitskreis Kommunaler Klimaschutz,
aus dem hervargeht, dass neu bauen’ auch sanieren von alten Gebduden bedeutet. Hisr
waire ein Forderprogramm Jung kauft alt® sicherich eine sinnvolle MaBnahme, damit die
ganzen alten Hauser aue den 50-iger big B0-iger Jahren, wa nun ein Ceneraticnsweachsel
stattfindet, modern und energetisch sinnvoll saniert werden, Im besten Fall als
Mehrganerationenhauser. Des Weiteren gibt es in Linden noch Bauldcken und sogar
Leerstande, was man erstmal angehen konnte! Gerade Blrogebaude stehen ofimals leer
aufgrund Home Office”. PS.: das wirde m. E. villig reichen um den Badarf f die Nachfrage
an Wohnraum in Linden zu decken.

Die Immissionsberechnung ist von dem zustandigen Dezernat des Regierungsprasidi-
ums Gief3en geprift und nicht beanstandet worden.

zu 11.: Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen.

Sowohl die objektbezogenen/passiven Schallschutzmallnahmen als auch die Prifung,
ob MaRnahmen zum Schutz vor Erschitterungen erforderlich werden, sind Gegenstand
der Baugenehmigungsverfahren. Insofern bedarf es hier keiner Ergdnzung des Abwa-
gematerials.

zu 12.: Die Bedenken werden zuriickgewiesen.

Wie die Untersuchung zur Besonnung und qualitativen Bewertung des Auf3enkomforts
zeigt, stehen auch die hier angesprochenen Themen der Bauleitplanung nicht entgegen.

zu 13.: Die Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.

Aufgrund der von der Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn AG ohne vorherige
Rucksprache mit der Grundstiickseigentiimerin durchgefihrten BaumalRnahmen ist es
zu Zerstérungen gekommen, die erganzenden Erhebungen in der nachsten Vegetati-
onsperiode entgegenstehen. Daher wurde in Abstimmung mit der UNB von einer Worst-
Case-Betrachtung ausgegangen und auf den Flachen dstlich der geplanten Mehrfamili-
enhauser KompensationsmalRnahmen auch fir die in der Stellungnahme genannten Ar-
tengruppen vorbereitet.

zu 14. und 15.: Die Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.

Die Fragen werden wie folgt beantwortet: Der Gehdlzstreifen entlang der Sudetenstralle
ist mit Ausnahme der Zuwegungen als 6ffentliche Grunflache festgesetzt. Damit ist er
zu erhalten und es sind, wie bei erdeingreifenden Baumalinahmen heute tblich, die zum
Schutz der Geholze auch wahrend der Bauphase notwendigen MaRnahmen zu treffen.
Ausgleichsmalnahmen fir die freizustellenden Flachenanteile sind nicht erforderlich.

zu 16.: Die Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.

Die Fragen werden wie folgt beantwortet: Die Baustelle fiir die Mehrfamilienhauser wird
von der Bahnseite aus angedient. Bauschaden an den Bestandsgebauden in der Sude-
tenstrafe sind daher nicht zu befiirchten.

zu 17.: Die Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.

Beziiglich des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes ISEK wird auf die Ausfiihrungen
unter Ziffer 24 verwiesen.

zu 18.: Die Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.

Bebauungsplan Nr. 68 ,Am Bahnhof* Seite 136



26.

27.

28.

29.

Urspriingliche Planung / Nutzung des Areals
Das geplante Bauvorhaben widerspricht den urspringlichen Flanen, denn baim Verkauf des
Areals von der Deutschen Bahn an den |nvestor Hans-\Werner Stamm waren sinnvollerweaise

F'agl;_& Ride-Platze angedacht, um den OPNV zu unterstitzen, Seinerzeitiger Zeitungzartikel
anbai.

Innerértliche Griinfliche

Der Verlust der innerdrtlichen Granflache wird nicht adaguat ersetzy

Dabel wird klar bezweifelt, dass eine Ersatzflache Obarha upt die glaichen Qualititen erreichen
hgnn wie der Istzustand, vor allem der alten Baume, inkl. des wichtigen Totholzes

Die Orts- bzw. Landschaftsbildveranderung wird in den vargelegten Unterlagen nicht
zutreffend ader gar nicht beschrieben bzw. bewertet. Insbesandare werden die
Veranderungen an der Naherholungeinfrastruktur auch auf der der Bahnseite
gegeniberlisgenden Seile nicht thematisiert. Die Annahme &s gebe hier sine ,Gehalzkuliese®,
die das Vorhaben abschirmt, ist schlicht falsch.

Die ausreichends Versorgung mit Grin- und Freifidchen sall gemdl § 1 Absatz 8 Nr, 14
BauGE besonders beriicksichtigt werden. Sie ist aber gar nicht bertocksichtigt warden.

Die Grinflache ist zu erhalten und zu entwickeln,

Stadtebauliche Entwicklung

Mach § 1 Absatz & Nr. 11 sind die Ergebnisse sines von der Gemeinde beschlossenen
stadiebaulichen Entwicklungskonzeptes eder einer von ihr beschiussenesn, sonstigen
stadiebaulichen Planung besonders zu beriicksichtigen.

Das |SEK , Linden 2036 wurde nicht ausreichend bericksichtigt! Auf der Saite & der
Begrindung findst sich ladiglich eine inhaltiche Wiederhalung des Konzeptes, aber keine
addquate inhaltiiche Auseinandersetzung. Hier heifit as;

.Dess der Planstandort ,Am Bahnhof in dem in den Jahren 2018 und 2010 erarbeiteten
Stadtentwicklungskonzept nicht explizit angesprochen ist, liegt darin begrindet, dass die
Fianupgshnhait fur die ehern. Erzverladung erst mit der Entwidmung Freistellungsbescheaid
des Eisenbahn-Bundesamtes vomn 11.03.2020) an die Stadt Linden Ubertragen worden ist.”
Dies wirde aber badeuten, dass eine planerische Betrachtung der ISEK, Ziele mit Bezug auf
die Flache nachgeholt werden muss, um ihr Entwicklungspotential einschétzen zu kénnen.
Insbesondere ist das im ISEK kenzipierte ,Grine Band® zu thematisieren. Ein blofes
SAbstandsgron® entlang der Sudetenstraie kann ja nicht gemeint sein, well dissas im Bestand
ja schon vorliegt, und letztlich auch keine Aufenthaltsqualitdten aufweist Wenn das antlang
der Ostseite der Bahn verlaufende Stadigrin zugunsten einer Bebauung aufgegeben oder nur
als .Restgran® erhalten werden scll, stellt sich die Frage nach der Alemative fur das _Griine
Band".

Die bauliche Verdichtung und die Nutzung innerdrilicher Ressourcen ist Ziel der
Regicnalplanung. Gleichzeitlg muss die Planung auch stddtebauliche, denkmal- und
landschaftspfiegerische/landwirtschaftliche- sowie umwalt- und naturschutzfachliche Balange
berlcksichtigen. (Regionalplan Mittelhessen Ziel 5.2-5). In den Unteragen findet sich keine
Auseinandersetzung mit diesen Belangen auf der Ebene der Flachennutzungsplanu ng!
Historisch gewachsenes stadiebauliches Gefuge und Freifldchenbedarf fur Bestand und
Planung scheint s nicht zu geben!?|

Diz Untedagen zur Flachennutzungsplan-Anderuna sind somit nicht vollstandig! Eing
Abwagung kann also gar nicht erfolgen.

E:rml:'lnklung der im Flichennutzungsplan ausgewiesenen Flidche ,Nérdlich Brelter

g

Hierzu heillt es in der Begrondunag:

~Sowohl aus der Wohnbaulidche W1 als auch der Wohnbaufische W2 kénnten zwar

Waohngebiete entwickelt werden, innertalb derer auch Mehrfamiienhguser maglich wiren.

Allerdings beddrfen dis aus den beiden Wohnbauflachen Zu entwickeinen Wohngebiste

sowohl im Hinblick auf die verkehrliche Erschiiefiung als auch der Entwésserung jeweils einer

Gesamikonzeption. Es ist daher micht moglich, Teifidchen filr den Baw von

Mehrfamilenh&usern vorab zu beplanen.”

Es wird aber kein Hinweis darauf gegeben, warum as nicht maglich ist, die verkehrliche

Ersm!’L:Eung. Entwasserung und Gesamtkonzeption zu erstellen. Dies ist doch der Standard-
egalfall!

Der Burgerwille wird auch nicht ignoriert. In einer reprasentativen Demokratie wie der
unseren wahlen die Birgerlnnen bekanntermalen Parteien, die die unterschiedlichen
Interessen in den entscheidungsbefugten Gremien vertreten.

Die Stadt Linden hatte am 30.06.2021 mit Erstwohnsitz gemeldet 13.215 Einwohner
(https://statistik.hessen.de/zahlen-fakten). Eine Unterschriftenliste mit ca. 1.300 Unter-
schriften, nach hiesigen Informationen von Befiirwortern des Erhalts des Gehdlzstrei-
fens/Gegnern der geplanten Wohnh&user vor dem Rewe-Markt gesammelt, bildet den
.Burgerwillen® nicht reprasentativ ab. Die stadtischen Gremien missen aber z.B. auch
die Interessen der Blrger, die nicht ausreichendem Wohnraum versorgt sind, vertreten
und haben sich daher mehrheitlich fur die Bauleitplanung ,Am Bahnhof* entschieden.
Dass jeder Investor auch wirtschaftliche Interessen verfolgt, ist unbestritten, allerdings
hat die Stadt Linden ihre Forderungen zur Bereitstellung bezahlbaren Wohnraums in
den Stadtebaulichen Vertrag eingebracht. Eine ,Uberfiihrung* der geplanten Mehrfami-
lienhduser in Gemeindeeigentum bedarf insofern keiner Erdrterung.

zu 19.: Die Ausfiilhrungen werden zur Kenntnis genommen.

Sie sind aber nicht abwégungsrelevant. Es sei aber der Hinweis gestattet, dass Okono-
mie und Okologie nicht in einem uniiberwindbaren Gegensatz zueinander stehen und
auch dem Klimawandel nur dann effizient begegnet werden kann, wenn Okonomie und
Okologie zusammenarbeiten.

zu 20.: Die Bedenken werden zuriickgewiesen.

Der Wohnungsbedarf ist durch sowohl durch das in der Stellungnahme angesprochene
Wohnraumversorgungskonzept als auch durch die Angaben im Entwurf des Regional-
plans Mittelhessen 2021 hinreichend nachgewiesen. Erganzend wird hier auf die Aus-
fihrungen zu Ziffer 32 verwiesen.

Dass sich die Wohnraumanspriche mit dem Alter verandern, ist hinreichend bekannt.
Gerade altere Personen haben vielfach den Wunsch, sich raumlich zu verkleinern, ohne
ihr soziales Umfeld verlassen zu missen. Eine moderne und gut ausgestattete \Woh-
nung in einem Mehrfamilienhaus ist hier auf jeden Fall eine Alternative zu einem in die
Jahre gekommenen Einzelhaus mit arbeitsintensivem Garten. Solche ,Alt-lImmobilien”
werden vor allem von jungen Familien mit Kindern nachgefragt. Das Angebot fiir die
Altersgruppen wird somit, quasi als ,Nebenwirkung®, ebenfalls erweitert.

Bei www.immoscout24.de wurden am 21.11.2021 in der Stadt Linden und in einem Um-
kreis von 5 km 13 angeboten:

- zum Kauf 13 Hauser, davon 2 in Linden
- zum Kauf 12 Eigentumswohnungen, davon 3 in Linden
- zur Miete 39 Wohnungen, davon 9 in Linden.
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Die intensiv genutzten Ackerfidchen im Gebiet sind aus Sicht des Arten- und Biotopschutzes
und der Biodiversitat wesantlich garinger zu bawerten als die Flache der Plananderung. Das
gilt fir die Grinfidche ale auech fur die Brachfliche an der Bahn.

Es werden insgesamt keine stichhaltigen Begrindungen dafur vorgelegt, das Gebiet nicht zu
entwickeln

Das it  Merdli reiter Weq® ist vordringlich zu entwickeln

Bahnverkehr

Der Streckenausbau zum 3. und 4. Glais der Main-Weser-Bahn ist Ziel der Regionalplanung.
Die vorgelegte Planung varstiilt insefern gegen dieses Ziel, als das lediglich die technische
Freihaltung eines weiteren Glelses auf der \Westseite der Strecke Bartcksichtigung findet.
Sie lasst dabei auBer Acht, dass beide zusstzlichen Gleise evil, auf der Westseite liegen
missan. Ebenso wird der erforderiche Aus- und Umbau des Bahnhofs Grofien-Linden nicht
berlcksichtigt. Die Bahnsteige missten bei einem Neubsu sbensa in die Planung einflielean
und qualfiziert bewertet wardan

Das gleiche gilt fir die in den Planunterlagen fehlende Auseinandersetzung mit der
El-ahljht?fsinfrastruktur. Ein zukunftsfahiger Personennahverkehr ist mit dem Vorhaben nicht
verginbar.

Dis streckennahen Flachen sind fur die Entwicklung des Bahnverkehrs varzuhalten,

Immissionen

Das Gebiat der Plananderung befindet sich in einem Bareich, der in erhablichem Maiie dem
Bahnlarm ausgesetzt ist ((berschreiung der stadtebaulichen Richtwerte um 10 bis Uber 20
dB(A). Larmschuzmafinahmen kommen aufgrund der Hanglage nicht in Frage.

Gemal Grundsatz 5.2-6 des Regionalplans soll eine Belastung der Wohnsiediungsfigchen
durch Immiggionen vermieden warden. In der Begrindung zu diesem Grundsaiz heifit es
.Dem Schutz und der Sicherung gesunder Wohnstandorte kommt aine hohe soziale und
Gkonomische Bedeutung zu. Beraits bei der Planung sind diese Belange entsprechand zu
berGcksichtigen. Entlang von Larmquallen sollte mit dem Einsatz von
Schallschutzmabnahmen der Flachenverbrauch minimiert werden. Der Mindestzbstand wird
dabei durch den Planungsgrundsatz des § 50 Bundes-Immissionssch utzgesetz (BlmSchG)
vorgegeben. Eine weitere Reduzierung ist nur maglich, wenn sichergestellt werden kann, dass
schadliche Urmwelteinwirkungen auf ausschlieflich oder Oberwisgend dem Wahnen dienends
Gebiete sowie auf sonstige schutzbadirftige Gebiste verhindert werden.*

Die Schutzbedirftigkeit der Wohnnutzung findet in den Unterlagen keina angemeassene
Bericksichtigung, obwohl die Machtwerte auch auf der Seite mit zu-ofinenden Fenstern die
stadtebaulichen Richtwerte deutlich dberschreiten (> 45 dB tiw. > 50 dB, am
Immigsionsaufpunkt & sogar = 50 dB; vgl. Abb. § : Larmkarte Beurteilungspegel nachts,
Variante 4 auf Seite 16 des vorgelegten Larmgutachtens) |

Das vorgelegte Gutachten thematisiert lediglich das Schalldammmal des geplanten
Baukédrpers. In der Zusammenfassung heilt es:

JDie  ermittelten  Beurteilungspegel  fir  den  Schienenverkehr berschreiten die
Orgntigrungswerte der OIN 18005 fir allgemsine Wohngebiete tags an der zur Bahn
orentierten Fassade. Nachls sind bei Beurtsilungspegel dber 50 dB(A) fir Schiafrdume mif
Luftungseinrichtungen vorzusehen,”

Daraus macht die Begrindung zur FNP-Anderung Folgendes:

~2ur Priifung, ob diess shjskibezogenen Schutzmalinahmen ausreichen, wurden im Zuge der
Aufsteliung des Bebauungsplanes .Am Bahnhof* Immissionsberechnungen durchgefihrt.
Deran Ergebnisse zeigen, dass die Ndhe zur Eisenbahn der Darstellung einer Wohnbaufidche
resp. Ausweisung eines Allgemeinen Wohngabietes nichf entgegensteht

Diese Schiussfolgerung ist falsch und findet sich so auch nicht im Immissionsgutachten!

Die stadtebauliche Bewertung war ja auch nicht Aufgabenstellung des Gutachtens (LIm
Auftrag der Feldmann Architekten GmbH sollen die erforderiichen Schallschutzmalnahmen
fur eine Wohnnulzung zwischen der Sudelanstrate und der Bahnstrecke in 35440 Linden
unfersucht werden. ")

Eine stadtebauliche Auseinandersetzung auf Ebens der Fléchennutzungsplanung fehlt Das
Heranrocken der Wohnbabauung an die Immissionsquelle Bahn kann nach obigem Grundsatz
nur erfolgen, wenn aktiver Larmschutzschute betrieben wird. Dies ist aufgrund eigener
Aussagen der Bauherrschaft nicht maglich! Die geplante Wohnba bauvung als Larmschutz fur
den Bestand zu deuten ware zynisch. Wohnen mit nicht zu offnenden Fenstern suf baiden
Seilen des Gebaudes entsprachen keinen gesunden Wohnverhaltnissan!

Bei der Suchanfrage einen gréReren Radius zu ziehen, bildet die Angebotsseite fir Bir-
ger, die in Linden Wohnraum nachfragen, nicht realistisch ab.

zu 21.: Die Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.

Die Erweiterung der Main-Weser-Bahn wurde bereits bei Ziffer 9 erortert. Die Erweite-
rung der Infrastruktur fir Bahnkunden muss im Zusammenhang mit der Bedeutung des
Haltepunktes gesehen werden. Der Haltepunkt dient vor allem Bahnreisenden aus Gro-
Ren-Linden und Leihgestern. Fir diesen Benutzerkreis stehen, und dies bestatigten
schon die Begehungen vor dem 1. Lockdown, ausreichend Park & Ride-Parkplatze auf
dem Gelande des ehem. Bahnhofes, am Ende der BahnhotstralRe, am Ende des Breiten
Weges und am Indoor-Erlebnispark zur Verfiigung. Sollten fir den Radverkehr weitere
Einrichtungen wie z.B. das Aufstellen zusatzlicher Fahrradboxen erforderlich sein, so
bieten sich hierfur die noch freien Flachen nérdlich der ehem. Bahnhofsgebaude an.

zu 22.: Die Bedenken werden zuriickgewiesen.

Der Larmaktionsplan Hessen (3. Runde) Teilplan fur den Regierungsbezirk Giel3en,
Stand 04/2020, aulert sich zur Stadt Linden auf den Seiten 126-128, ohne dass hierbei
aber der Schienenverkehr explizit angesprochen wird. Aber der Larm-Viewer Hessen
verdeutlicht die von dem Bahnverkehr ausgehende Larmbelastung. Beide Quellen kén-
nen Uber https://rp-giessen.hessen.de/umwelt-natur/immissionsschutz/larm/3-runde-
der-Larmaktionsplanung aufgerufen werden (Stand 20.11.2021). Neben der eigenen
Wahrnehmung vor Ort war es der Blick in den L&rm-Viewer, der die Beauftragung der
Immissionsprognose veranlasst hat. Hierzu wird auf die Ausfuihrungen zu Ziffer 31 ver-
wiesen.

zu 23.: Die Bedenken werden zuriickgewiesen.

Der Demographieatlas fiir den Landkreis GieRen behandelt Linden auf den Seiten 99-
103 und bestatigt fir seinen Betrachtungszeitraum 2012-2016 die positive Bevdlke-
rungsentwicklung. Diese sei sowohl auf einen positiven natirlichen Saldo als auch durch
einen positiven Wanderungssaldo zu erklaren. Der Demographieatlas ist unter
https://www.lkgi.de/images/dateien/Demografieatlas_fuer_den_Landkreis_Giessen.pdf
abrufbar (Stand 20.11.2021). Eine positive Bevolkerungsentwicklung spricht fur eine dif-
ferenzierte Nachfragestruktur und damit auch fiir den Bau von Mehrfamilienhausern.

zu 24.: Die Bedenken werden zuriickgewiesen.

Das ISEK schlagt neben der Qualifizierung von bestehenden und neuen Freiraumange-
boten zwar auch ein ,Griines Band“ vor, im Rahmen dessen samtliche Freiraumange-
bote der Stadt miteinander vernetzt werden sollen:
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32.

33.

34.

Zudem wurdenj durch die Schallreflexionen des vorgesehen Baukarpers die Larmimmissionan
al..rr_ def gegenlberliegendan Seite der Bahn verstarkt. Somit wird eine for dis Wohnbebauung
(Nordliche Breiter Wag) vorgesehene Flache unnttig verlammt

Das gleiche gilt fur das Thema Erschitterungsschutz, zu dem gar keine Aussage vorliegt.

Das Hineinplanen in die Konfiikiage ist stadtebaulich nicht verfrethar und wird abgelshnt

Alternativen- | Bedarfspriifung

E!-eren_s im Rahmen der frihzeitigen Beteiligung wurden Planungsalternativen nicht geproft,
Soweit akuter Wohnbedarf unterstellt wird, ware zumindest sine Analyse des
Waohnraumbedarfes vorzulegen. Die Stadt Linden diesen Sachverhalt zwar erkannt und im
ISEK {Linden 2036) festaehalten, der Wohnbedar® wurde jedach nicht armittelt, sondern
lediglich behauptet. Ebenso legt die Stadt Linden kein Baullckenkataster o.8, vor.

Des Weiteren wiren bei der Fulle der erheblich betroffensn Belange, Alternativen an weniger
konfliktreichen Standorten zu prifen gewesen, Das ist nicht geschehen, obwaohl der
Flgchennutzungsplan ausreichande Flachenrezervan darstellt

Konvarsionsproblematik

Das Ziel der Nutzung von brach gefallenen ehemals baulich genutzten Flachen (hier

Betriebsgelande zu Bahnveriadung) ist grundsétzlich nicht in Frage zu stellen.

Am geplanten Standor ist jedoch lediglich eine Teilfldche als Konversionsflache zu

bezeichnen, der gréfere Flachenanteil ist ausgewiesene Grinfiache. Hier, aber auch auf der

Brachflache hat sich ohne Zutun des Menschen eine Uppige und teilweize schutrwirdige

Biozdnose eingestellt. \Var diesem Hintergrind wére gerade im Hinblick auf eine gerechten

Abwagung zu prifen, ob die Biodiversitat am geplanten Standart nicht um ein Vielfaches

gg;rﬁindzustulfen ist als der Wert vergleichberer Ackerfldchen aus dem Partfolic des FNP der
inden.

Fazit:

A_Lrs dem Katalog der besonders zu beriicksichtigen Belange” des § 1 BauGB wird nur ain

einziger Belang tatsachlich berlicksichtigh: der Wohnungsbau, Alle anderen Belange werden

diesem stadtebaulichen Teilziel untergeardnet oder gar nicht erst betrachtat,

Lnsbqs?jn?ere ist der Verzicht auf die innerstadtische Grinflache nicht nachvoliziehbar
egrindet,

Die Flachennutzungsplananderung ist in wesentlichen Punkten nicht zweifelsfrei begrindet,
EIEE g?:lrechte Abwagung der privaten und &ffentlichen Belarge gemal § 1 BauGB ist nicht
erkennbar.

Dag Hinginplanen in die Konfliktsituation Bahnlgrm ist im Sinne der Schaffung gesunder und
nachhaltiger Wohnverhaltnisse verantwortungslos.

Das Griine Band versteht sich dabei aber als verbindendes Element der einzelnen Grin-
raume und verknipft die Stadt mit den umliegenden Naturrdumen. Durch ein ausgebau-
tes und attraktiv gestaltetes Wegenetz wird die ErschlieRung und Erreichbarkeit einzel-
ner Freirdume erleichtert, die Verbindung zwischen Stadt und Landschaft ausgebaut,
die auRerhalb liegende Grube Fernie in das Freiraumsystem der Stadt eingebunden und
die Nahmobilitat gestéarkt. Ziel der MaRnahmen ist es, die bestehenden Siedlungsstruk-
turen durch ein ausgebautes Fuf3- und Radwegenetz, durchgriinte StralRenrdume und
landliche Wege mit den Natur- und Erholungsrdumen attraktiv zu verbinden. Der Bebau-
ungsplan ,Am Bahnhof“ steht der Entwicklung des ,Griinen Bandes* nicht entgegen, da
der die SudetenstraBe begleitende Griinstreifen grundsatzlich erhalten und erlebbar
bleibt.

zu 25.: Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen.

Das Auflegen von Férderprogrammen mit welchem Ziel auch immer, ist nicht Gegen-
stand der bauleitplanerischen Abwagung. Die Aktivierung von Baullicken, die Moderni-
sierung alter Gebdude und der Wiederbezug leerstehender Gebaude sind unbestritten
sinnvolle MalRnahmen. Allerdings sind hier die jeweiligen Eigentimer gefordert, denn
der Erlass jedes der stadtebaulichen Gebote § 175 ff. BauGB (Baugebot, Modernisie-
rungs- und Instandsetzungsgebot) setzt voraus, dass die alsbaldige Durchfiihrung der
MaRnahmen aus stadtebaulichen Griinden erforderlich ist. Allgemeine Hinweise auf den
Klimaschutz dirften hier nicht ausreichend sein. Vor allem ist von einem Baugebot ab-
zusehen, wenn dieses einem Eigentlimer aus wirtschaftlichen Griinden nicht zuzumuten
ist. Bei Gewerbeobjekten kommt vielfach hinzu, dass hier das Planungsrecht fiir eine
Umnutzung fehlt. So kann auch die Stadt Linden letztlich nur ihren Weg der Apelle fort-
setzen.

zu 26.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Ein weiterfiihrender Handlungsbedarf besteht fiir den vorliegenden Abwagungsprozess
nicht, da es sich nur um die unverbindliche Absichtserklarung eines friiheren Eigentul-
mers gehandelt hat.

zu 27.: Die Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.

Bei der angesprochenen innerdrtlichen Griinflache handelt es sich um das Ergebnis der
natirlichen Sukzession, die sich nach Aufgabe der Kleingarten, von deren friiherer Exis-

Ich bitte Sie, die angebrachten Punkte zu berocksichtigen, da das Bauvorhaben in der geplanten Form

meines Erachtens unnitig und nicht zweifelsfrei rechtens ist. tenz nur noch zwei kleine Grabgarten zeugen, eingestellt hat. Ihre Ausdehnung be-
schrankt sich auf einen schmalen Geléndestreifen zwischen der auf das Niveau der

Bahnanlagen abgegrabenen ehem. Giterverladung und der Sudetenstralle.

Heszlichen Dank
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Der durch Sukzession entstandene Gehdélzstreifen bleibt in seiner Lange mit Ausnahme
der Zuwegungen zu den geplanten Mehrfamilienhdusern erhalten und wird als 6ffentli-
che Grunfladche ausgewiesen. Die 6ffentliche Grunflache verbleibt im Eigentum der Stadt
Linden. Die Stadt Linden Ubernimmt auch weiterhin die Pflege. Die Baume, die im Be-
reich der Zuwegungen entnommen werden mussen, sind nicht so alt, dass ihnen in der
Abwagung der Vorrang eingerdumt werden musste. Auch der Bebauungsplan ,Ortslage
GroRen-Linden“ 1. Anderung aus dem Jahr 2002 erst 8 Baume zum Erhalt fest. Diese
sind damals zwar nicht eingemessen worden, so dass ein Abgleich mit den im Bebau-
ungsplan ,Am Bahnhof‘ zum Erhalt festgesetzten Baumen nicht méglich ist. Allerdings
gestattet die Geschichte des Gehdlzstreifens die Aussage, dass es sich auch aus stad-
tebaulicher Sicht um keine Grinflachen handelt, die der geplanten Wohnbebauung ent-
gegengehalten und ersetzt werden misste.

Der Gehdlzstreifen entlang der Sudetenstralle ist nicht begehbar und entfaltet damit
auch keine Naherholungsfunktion. Ostlich der Bahnanlagen befindet sich zwischen den
groRraumigen Ackerschlagen und der Béschung zu den Gleisen eine Reihe Freizeitgar-
ten mit unterschiedlich intensiver Begriinung. Deren Auf3endarstellung sowohl zu dem
der ErschlieBung dienenden Wirtschaftsweg als auch der Bahnseite hin kann wohlmei-
nend als ,Patchwork” bezeichnet werden. Besonderen Wert legen die Nutzer augen-
scheinlich auf blickschiitzende Bepflanzungen gegeniiber dem Wirtschaftsweg i.R. obe-
res Viadukt. Der Ubergang der Gleise von der Troglage in die Dammlage liegt nérdlich
des Bouleplatzes. Die Béschung entlang der Gleise und die Begriinung der Freizeitgar-
ten bewirken, dass von dem Wirtschaftsweg aus nur die oberen Meter sichtbar sein
werden. Da das anschlieRende Geldnde nordlich und 6stlich abfallt, reduziert sich die
Sichtbarkeit auch fir den weiter entfernt stehenden Betrachter. Die Sichtbarkeit eines
Neubaus ist ohnehin kein Grund, seine Zulassigkeit grundsatzlich in Frage zu stellen,
zumal, wenn wie vorliegend geplant, eine aufgelockert gestaltete Fassade ansichtig
wird.

Auch die Freizeitgarten 6stlich der Bahnanlagen kdnnen nicht als ,Naherholungsinfra-
struktur bezeichnet werden, denn sie sind weder allgemein begehbar noch planungs-
rechtlich gesichert. Im Falle einer Beseitigung wiirde auch hier durch Gehdlzsukzession
in wenigen Jahren eine Gehdlzstreifen entstehen, wie er sich entlang der Sudetenstralie
entwickelt hat.

Mit der Erganzung des Belangekataloges in § 1 Abs. 6 BauGB 2021 um eine ,ausrei-
chende Versorgung mit Griin- und Freiflachen soll zwar die Bedeutung von Griin- und
Freiflachen als Bestandteil einer nachhaltigen Stadtentwicklung hervorgehoben werden.
Die Erganzung ist aber im Zusammenhang mit der faktischen Aufhebung der bisher gel-
tenden Obergrenzen fiir die einzelnen Baugebiete in § 17 Abs. 1 BauNVO zu sehen.
Die Dichtewerte der an das Plangebiet angrenzenden und durch Ein- und Zweifamilien-
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hauser auf vergleichsweise groRen Grundstiicken gepragten Quartiere sind jedenfalls
nicht geeignet, der geplanten Bebauung entgegengehalten zu werden.

zu 28.: Die Bedenken werden zuriickgewiesen.

Bei dem integrierten Standentwicklungskonzept handelt es sich um eine informelle Pla-
nung. Abweichungen hiervon sind jederzeit, auch ohne vorlaufende Anderung, zulassig.
Auch eine Erganzung des ISEK kdnnte zu keinem anderen Ergebnis kommen, als eine
Bebauung der inzwischen in den Planungshoheit der Stadt Linden (ibergebenen Flache
zu beflirworten.

Das ISEK schlagt neben der Qualifizierung von bestehenden und neuen Freiraumange-
boten auch ein ,Griines Band* vor, im Rahmen dessen samtliche Freiraumangebote der
Stadt miteinander vernetzt werden sollen. Hierzu wird auf die Ausfiihrungen zu Ziffer 24
verwiesen. Die in der Stellungnahme angesprochene Aufenthaltsqualitat wiirde die Fla-
che nur durch eine Umgestaltung bekommen, die auch eine Rodung von Teilflachen
zugunsten der Anlage von Spiel- und Aufenthaltsflachen vorgenommen wird. Dies ist
nach den Ergebnissen der Offentlichkeitsbeteiligung, in deren Mittelpunkt der unveran-
derte Erhalt des Gehodlzstreifens steht, aber nicht gewollt.

Die geplante Bebauung kann als Manahme der Innenentwicklung verstanden werden.
Stadtebauliche- und denkmalschutzrechtliche Griinde, die dem Vollzug des Bebauungs-
planes entgegengehalten werden kdnnten, sind nicht ersichtlich und werden auch in der
Stellungnahme nicht benannt.

Landwirtschaftliche Belange sind nicht beriihrt, da auf den Flachen im raumlichen Gel-
tungsbereich keine Landwirtschaft stattfindet. Belange der Landschaftspflege, des Um-
welt- und Naturschutzes sind bereits Gegenstand der Abwagung, wie insbesondere der
Umweltbericht zeigt.

zu 29.: Der Anregung wird nicht entsprochen.

Die Stadt Linden méchte mit der Aufstellung des Bebauungsplanes ,,Am Bahnhof* einen
Beitrag dazu leisten, bislang baulich nicht genutzte Flachen im AuRenbereich zu scho-
nen. Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ,Am Bahnhof* umfasst vor
allem Flachen, die z.T. mehr als 100 Jahren gewerblich genutzt wurden.

Nicht zuletzt seit der Flutkatastrophe im Landkreis Ahrweiler Mitte Juli 2021 wird die
Bedeutung des Bodenschutzes auch von einer breiteren Offentlichkeit wahrgenommen.
Durch die Bebauung der gewerblichen Brachflachen am Bahnhof wird dem Bodenschutz
in besonderer Weise Rechnung getragen. Jede andere Baulandentwicklung, z.B. auch
die in der Stellungnahme angeregte Erweiterung des Allgemeinen Wohngebietes ,Nord-
lich Breiter Weg"“ wiirde bisher nur landwirtschaftlich genutzte Béden beanspruchen und
in ihren natdrlichen Funktionen beeintrachtigen bzw. diese zerstoren.
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Eine nachhaltige Stadtentwicklung legt daher ihre Prioritdt auf die Wiedernutzbarma-
chung von Flachen, die bereits baulich genutzt waren. Wie die Entwicklung der Geholze
entlang der SudetenstralRe und im Bereich der ehem. Erzverladung zeigt, benétigt diese
und damit auch die Besiedlung durch die Tierwelt nur einen Bruchteil der Zeit, die Béden
zur Regenration benétigen.

zu 30.: Der Anregung wird nicht entsprochen.

Der Regionalplan Mittelhessen 2010 formuliert zwar als Ziel der Raumordnung, das be-
stehende Schienennetz fir den Fern- sowie den Regional- bzw. Nahverkehr in der Re-
gion zu sichern und bedarfsgerecht zu modernisieren bzw. auszubauen. Dies betrifft
auch die Main-Weser-Bahn. Der Entwurf des Bebauungsplanes ,,Am Bahnhof* tragt die-
sem Ziel der Raumordnung dadurch Rechnung, dass die fiir den Bau eines 3. Gleises
(das 4. Gleis kdme auf der Leihgesterner Seite zu liegen) notwendige Flache von der
Bebauung freigehalten wird. Warum auch das 4. Gleis auf der Westseite liegen musste,
geht aus der Stellungnahme nicht hervor. Die Frage ist aber auch nicht abwagungsrele-
vant, da die DB Netz AG derzeit keinen weiteren Ausbau der Trasse plant. Dieser
musste zunachst auch durch den Bundesverkehrswegeplan vorbereitet werden.

Der Bundesverkehrswegeplan 2030 sieht fiir den Streckenabschnitt Friedberg - Gielten
- Wetzlar aber nur eine Netzverdichtung vor. Dass die Flachen nicht benétigt werden,
bestatigt im Ubrigen auch die Verfligung des Eisenbahnbundesamtes vom 11.03.2020,
mit der das bahninterne Verfahren zur Freistellung von Bahnbetriebszwecken seinen
Abschluss gefunden hat. Damit bediirfen aber auch die Themen Aus- und Umbau des
Haltepunktes und der sonstigen Bahnhofsinfrastruktur hier keiner Erérterung.

zu 31.: Die Bedenken werden zuriickgewiesen.

Die Darstellung einer Wohnbauflache unmittelbar angrenzend an eine Flache fir Bahn-
anlagen bedarf auf Ebene des Flachennutzungsplanes, d.h. der vorlaufenden Bauleit-
planung keiner vertiefenden Betrachtung, da die Konfliktidésung auf Ebene des Bebau-
ungsplanes, d.h. der verbindlichen Bauleitplanung, und der Baugenehmigung erfolgt.
Aktive Schallschutzmafnahmen wie z.B. der Bau von Schallschutzwanden hat zwar
grundséatzlich Vorrang vor passiven/objektbezogenen MalRnahmen. Die Entscheidung
obliegt letztlich aber dem Einzelfall. Eine Larmschutzwand entlang der Gleisanlagen
wirde vorliegend nur die Abgrabungsflache abschirmen. Dies ware nicht zielfiihrend.
Daher wird der vorhandene Hohenversatz fiir ein Garagengeschoss genutzt, auf das die
schutzbedurftigen Wohnungen aufgebaut werden. Es handelt sich um eine auch von
Seiten der Raumordnung und Landesplanung nicht zu beanstandende Kombination ob-
jektbezogener und passiver SchutzmaRnahmen.
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Der sog. ,Trennungsgrundsatz” des § 50 BImSchG besagt, dass bei raumbedeutsamen
Planungen und MaRnahmen die fur eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flachen ei-
nander so zuzuordnen sind, dass schadliche Umwelteinwirkungen auf die ausschlief3lich
oder Uberwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbeddrftige
Gebiete so weit wie mdglich vermieden werden. Die im RPM angesprochenen Mindest-
abstande ergeben sich erst aus der Betrachtung des Einzelfalles. Hier sind vorliegend
die stadtebaulichen Orientierungswerte der DIN 18005, Schallschutz im Stadtebau,
mafgeblich. Der in der Stellungnahme verwendetet Begriff der ,stddtebauliche Richt-
werte“ ist insofern irreflihrend, als er eine weitergehende Verbindlichkeit erwarten Iasst.
Die stadtebaulichen Orientierungswerte werden (berschritten. Diese Uberschreitung
steht der geplanten Bebauung aber nicht entgegen, auch wenn der Bebauungsplan nur
festsetzt, dass jede Wohnung mindestens einen Aufenthaltsraum haben, dessen dreh-
bar 6ffenbare Fenster zur Sudetenstral’e hin angeordnet sind und dass zur Bahnseite
hin keine Aufenthaltsrdume bzw. nur solche mit nicht drehbar 6ffenbaren Fenstern an-
geordnet werden durfen.

Die Begrindung liegt in dem der Planungshierarchie immanenten Abschichtungsprinzip.
Dieses umfasst auch eine Konfliktverlagerung auf die ndchste Ebene in der Planungs-
hierarchie, hier die der Baugenehmigung. Zur Erlduterung wird auf den nachfolgenden
Auszug aus der Begriindung zu dem Beschluss des BVerwG vom 19.04.2021, 4 CN
3.11, hingewiesen:

,Grundsatzlich hat jeder Bebauungsplan die von ihm geschaffenen oder ihm zurechen-
baren Konflikte zu I6sen. Das schliel’t eine Verlagerung von Problemen in ein nachfol-
gendes Verwaltungsverfahren nicht zwingend aus. Das Gebot der Konfliktbewaltigung
hat seine rechtliche Wurzel im Abwéagungsgebot und besagt, dass die von der Planung
berlhrten Belange zu einem gerechten Ausgleich gebracht werden muissen. Von einer
abschlieRenden Konfliktbewaltigung im Bebauungsplan darf die Gemeinde Abstand
nehmen, wenn bei vorausschauender Betrachtung die Durchfiihrung der als notwendig
erkannten Konfliktldsungsmafnahmen auf3erhalb des Planungsverfahrens auf der Stufe
der Verwirklichung der Planung sichergestellt ist. (...) Die Grenzen zulassiger Konflikt-
verlagerung sind indes Uberschritten, wenn bereits im Planungsstadium absehbar ist,
dass sich der Interessenkonflikt auch in einem nachfolgenden Verfahren nicht sachge-
recht I6sen lassen wird. (...) Eine Planung darf nicht dazu fihren, dass Konflikte, die
durch sie hervorgerufen werden, zu Lasten Betroffener auf der Ebene der Vorhabenzu-
lassung letztlich ungel6st bleiben.*

Die Immissionsberechnung zu dem Bebauungsplan ,Am Bahnhof* hat gezeigt, dass
durch MaRnahmen zum passiven/objektbezogenen Schallschutz die allgemeinen Anfor-
derungen an gesunde Wohnverhaltnisse auch bei der geplanten Bebauung erreicht
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werden kénnen. Grundlage bilden die allgemeinen Anforderungen in § 3 HBO und die
auf Baugenehmigungsebene anzuwendende DIN 4109, Schallschutz im Hochbau.

Dass die Nahe zur Main-Weser-Bahn einer Wohnbebauung nicht entgegensteht, zeigen
die erst in den vergangenen Jahren errichteten Mehrfamilienwohnhauser

- Butzbach, Jakob-Wilhelm-Kiichel-Stralke,
- Giel3en, Sieboldstrafle und
- Marburg, Neue Kasseler Stralle,

um nur einige Beispiele zu nennen. Zum Thema Schallreflexion ist darauf hinzuweisen,
dass die Fassaden zur Bahnseite hin absorbierend ausgefiihrt werden sollen. Auch dies
ist im Stadtebaulichen Vertrag fixiert. Sowohl die passiven/objektbezogenen Schall-
schutzmanahmen als auch die Priifung, ob Malnahmen zum Schutz vor Erschiitterun-
gen erforderlich werden, sind Gegenstand der Baugenehmigungsverfahren.

Die Bestandsbebauung westlich der geplanten Mehrfamilienhauser wird eine deutliche
Entlastung erfahren, denn die Immissionsberechnung zeigt, dass die bahnseitigen Fas-
saden derzeit bis auf wenige Ausnahmen sowohl tags als auch nachts mit tiber 65 dB(A)
beaufschlagt werden. Die stadtebaulichen Orientierungswerte fiir Allgemeines Wohnge-
biet liegen bei 55 dB tags und 45 dB nachts. Diese Feststellung ist nicht zynisch, son-
dern eine aus Sicht des Immissionsschutzes durchaus positiv zu bewertende Nebenwir-
kung.

zu 32.: Die Bedenken werden zuriickgewiesen.

Zum Wohnungsbedarf wird auf die ,Fortschreibung des Wohnraumversorgungskonzep-
tes fUr den sozialen Wohnungsbau im Landkreis GieRen*, erstellt von dem Institut fir
Stadt-, Regional- und Wohnforschung GmbH (GEWOS), Hamburg, hingewiesen. Die
Ergebnisse fir den Teilraum Siid wurden am 15.10.2021 prasentiert. Hiernach besteht
in Linden bis zum Jahr 2040 ein quantitativer Neubaubedarf von 540 Wohnungen. Auf
die Zeit bis 2025 entfallen hiervon 190 Wohnungen, anschlieBend nimmt der Neubau-
bedarf kontinuierlich ab.

Der von der Regionalversammlung am 23.09.2021beschlossene Entwurf des Regional-
planes Mittelhessen reklamiert fir die Stadt Linden fur den Zeitraum vom 01.0.2018-
31.12.2035 sogar einen flachenwirksamen Wohnungsbedarf von bis zu 734 Wohnein-
heiten. Bei einem Dichtewerte von 25 WE/ha Bruttobauland errechnet sich hieraus ein
Wohnsiedlungsflachenbedarf von 29 ha (https://rp-giessen.hessen.de/sites/rp-gies-
sen.hessen.deffiles/x2021_09_15%20-RPM-Textentwurf.pdf, Seite 37, Tab. 6, Abruf
17.11.2021). Mit der geplanten Bebauung ,Am Bahnhof* kann ein Teil dieses Woh-
nungsbedarfs - und zwar flachensparend - abgegolten werden.
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zu 33.: Die Bedenken werden zuriickgewiesen.

Zur Begriindung ist zunachst auf die Vorgaben von § 1a Abs. 2 Satz 1 und 2 BauGB
hinzuweisen. Dieser hat folgenden Wortlaut:

,Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur
Verringerung der zusatzlichen Inanspruchnahme von Flachen fiir bauliche Nutzungen
die Mdglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbar-
machung von Flachen, Nachverdichtung und andere MalRnahmen zur Innenentwicklung
zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Mal} zu begrenzen. Land-
wirtschaftlich, als Wald oder fir Wohnzwecke genutzte Flachen sollen nur im notwendi-
gen Umfang umgenutzt werden.*

Die 2013 eingefiihrte Landwirtschaftsklausel unterstreicht den Vorrang des Flachenre-
cyclings als MaRnahme der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie.

Die Bauleitplanung im Bereich ,Am Bahnhof* verkennt die Bedeutung der nach Aufgabe
der gewerblichen und kleingartnerischen Nutzung entstanden Strukturen nicht, wie der
Umweltbericht und die im Bebauungsplan festgesetzten und im Stadtebaulichen Vertrag
vereinbarten MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Na-
tur und Landschaft zeigen. In der Abwagung wird den Belangen des Bodenschutzes und
der Verkehrsvermeidung aber der Vorrang eingeraumt.

zu 34.: Die Bedenken werden zuriickgewiesen.

Zu Begriindung wird auf die Ausfiihrungen zu den Ziffern 1-33 verwiesen.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit sende ich Ihnen meine Stellungnahme zur Bauleitplanung "Am Bahnhof" mit
der Bitte um Weiterleitung an die mit diesem Vorgang betrauten Personen.

1) zur Anderung des Fldchennutzungsplanes:

Die Anderung des bisherigen FNP hin zu einer Wohnbebauung ist in der Abwégung
nach Paragraph 1 BauGB unvollstdndig und fehlerhaft, da die Anforderungen der Nut-
zung durch den SPV nicht ausreichend gewlirdigt werden.

Der RPM 2010 weist das Geldnde um die Bahnstrecke als Vorranggebiet Schiene aus
und weist auf ein geplantes 3. und 4. Gleis hin (um den Giiterverkehr zu entlasten).

Der Streckenabschnitt Friedberg- FFM wird zur Zeit 4-gleisig ausgebaut mit der Folge
einer dichteren Taktung und einem verbesserten Zugangebot zwischen Gl u. Ffm.

Der Nahverkehrsplan des ZOV (ZOV-NVP2020) fordert von den Kommunen ein erwei-
tertes barrierefreies Bahnhofsumfeld zu gestalten. Danach fehlen in Linden weitere
P+R-Plédtze und Bike+Ride-Plétze insbesondere mit Garagen und Ladestationen

flir E-Bikes. Ein verbesserter und barrierefreier Zugang zu den Bahnsteigen muss vor
und hinter dem alten Bahnhofsgebdude mdéglich sein. Daher wird die jetzige Brachfla-
che fiir die Erweiterung der Infrastruktur des Bahnhofsumfeldes benétigt. Der ZOV-
NVP2020 geht fiir den Bahnhof Linden von zur Zeit taglich 1000 - 5000 Fahrgastbewe-
gungen aus.

Das Klimakonzept der Stadt Linden geht davon aus, dass 90 % der Personenkilometer
im Lk GI mit dem Kfz zuriickgelegt werden. Soll der CO2-Ausstol3 drastisch gesenkt
werden (Hessen strebt -40 % bis 2030 an), so ist mit einem Vielfachen der heutigen
Fahrgastbewegungen fiir den Bahnhof Linden zu rechnen.

Fazit: Die Brachfldche am alten Bahnhof kann aus (ibergeordneten Erwdgungen (Aus-
bau Schienenverkehr und Reduktion der CO2-Emissionen) im FNP nicht zur Wohnbe-
bauung ausgewiesen werden. Daflir existieren zwei ausgewiesene Baugebiete in Lin-
den und laut ISEK-Bericht ca. 60 Baullicken mit insgesamt 51000 gm Fléche.

Offentlichkeit 9 (29.10.2021)

Beschlussempfehlungen

zu 1.: Die Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.

Der Regionalplan Mittelhessen 2010 formuliert zwar als Ziel der Raumordnung, das be-
stehende Schienennetz flr den Fern- sowie den Regional- bzw. Nahverkehr in der Re-
gion zu sichern und bedarfsgerecht zu modernisieren bzw. auszubauen. Dies betrifft
auch die Main-Weser-Bahn. Der Entwurf des Bebauungsplanes ,,Am Bahnhof* tragt die-
sem Ziel der Raumordnung dadurch Rechnung, dass die fir den Bau eines 3 Gleises
(das 4. Gleis kdme auf der Leihgesterner Seite zu liegen) notwendige Flache von der
Bebauung freigehalten wird.

Der Ausbau des Streckenabschnitts Frankfurt (Main) West - Bad Vilbel - Friedberg er-
folgt im Rahmen des Programms ,Frankfurt RheinMain plus“, um den S-Bahn-Verkehr
und den Regional-/Fernverkehr voneinander trennen zu kdnnen. Die bisher in den Fahr-
plan einkalkulierten Uberholzeiten fiir schnellere Ziige kénnen entfallen und die Taktung
bei den S-Bahnen optimiert werden (https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/s6-frank-
furt-friedberg, Abruf 16.11.2021).

Fir den Ausbau zwischen Friedberg und GieRRen gibt es keine Planungen. Der Bundes-
verkehrswegeplan 2030 sieht flir den Streckenabschnitt Friedberg - Gielen - Wetzlar
nur eine Netzverdichtung vor. Dass die Flachen nicht bendtigt werden, bestatigt auch
die Verfigung des Eisenbahnbundesamtes vom 11.03.2020, mit der das bahninterne
Verfahren zur Freistellung von Bahnbetriebszwecken seinen Abschluss gefunden hat.
Der Maflnahmenplan Park+Ride des RMV aus dem Jahr 2016 den P+R-Anlagen eine
Uberlastung bescheinigt und als MaRnahme die Erweiterung der Anlagen vorschlagt, ist
es im Zusammenhang mit dem barrierefreien Ausbau der Station sinnvoll, auch die An-
lagen im Bahnhofsumfeld, die der Verknlpfung dienen, zu modernisieren und an die
heutigen Anforderungen anzupassen.

Der Nahverkehrsplan des Zweckverbandes Oberhessische Versorgungsbetriebe ZOV-
NVP Fortschreibung 2020 (https://www.zov.de/verkehr/nahverkehrsplan.html, Abruf
23.12.2021) beinhaltet in Anlage A eine Ubersicht iiber Park & Ride-Platze an den Bahn-
stationen im Verbandsgebiet (S. 19). Groften-Linden fallt in die Kategorie 21-100 Stell-
platze. Diese Angabe ist wenig aussagekraftig. Auf Seite 4 wird ausgefiihrt, dass der
SPNV zum Regionalverkehr gezahlt wird und die Planung durch den RMV erfolge. Der
Lverbundweite Nahverkehrsplan fiir die Region Frankfurt Rhein-Main - 2. Fortschrei-
bung 2020-2030“ (Entwurf 2019) sei auch als Quelle fiir die Erstellung der Anlage her-
angezogen worden. Diese habe primar nachrichtlichen Charakter.
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2) zum Bebauungsplan:
a) Argumente wie zu 1) FNP-ANDERUNG

b) Einflisse des Mikroklimas werden nicht berticksichtigt (sommerliche néchtliche Kalt-
luftstréme von den Feldern 6stlich der Bahnlinien- vgl. Klimakarte Stadt Gl). Das vor-
gelegte Klimagutachten der Offenlegung geht nur auf die vorherrschenden Windrich-
tungen ein und ist fehlerhaft. Die vorgesehene Einrichtung von Parkbuchten im Griin-
glirtel entwertet dessen mikroklimatische Wirkung auf die existierende Wohnbebauung
zusétzlich.

¢) Das Verkehrsgutachten wurde in der Corona-Pandemie erstellt. Es ist daher im Nor-
malfall mit h6herem Verkehr starkerer Belastung der umliegenden Stral3en zu rechnen
und ein neues Verkehrsgutachten nach dem Ende der Corona-Pandemie zu fordern.
Fazit: Der Bebauungsplan kann so nicht umgesetzt werden.

Bitte senden Sie mir eine kurze Bestétigung liber den Eingang dieser E-Mail.

Anlage A beinhaltet auch eine Tabelle ,Auslastung P+R-Platze gemalt RMV Kategori-
sierung von 2014“ (S. 38). Im Landkreis GieRen ist hiernach u.a. GroRen-Linden Uber-
lastet. Nicht bericksichtigt sein konnen aber

- die mit dem Bau der Buswendeanlage erfolgte Optimierung des Stellplatzangebotes
in der BahnhofstraRe (2018),

- die Umgestaltung mit Markierung der o6ffentlichen Stellplatze im Breiten Weg und

- die Freigabe der nicht betriebsnotwendigen Stellplatze sidlich und westlich des In-
door-Erlebnisparks Im Boden fiir den Park & Ride-Verkehr (2020).

Die Verkehrsuntersuchung 2020 hat westlich der Gleisanlagen 64 Stellplatze (ohne
BahnhofstraRe westlich Sudetenstrae und ohne Sudetenstralle) und Ostlich der Gleis-
anlagen 34 Stellplatze identifiziert und diese als ausreichend erachtet. Nicht mitgezahlt
sind hierbei die rd. 60 Stellplatze am Indoor-Erlebnispark. Diese sind alle ebenerdig und
koénnen bei Bedarf noch durch den Bau eines Parkdecks aufgestockt werden.

In der Summe stehen aktuell schon 150-160 Park & Ride-Parkplatze im Umfeld des
Bahnhaltepunktes zur Verfiigung. Ein weiterer Bedarf, zumal in einem Umfang, der der
geplanten Wohnbebauung entgegengehalten werden miisste, ist nicht ersichtlich.

zu 2): Die Ausfiihrungen 2a) - 2c) werden zur Kenntnis genommen.

Sie sind Gegenstand der Abwagung, stehen dem Satzungsbeschluss aber nicht entge-
gen, wie nachfolgend erlautert wird.

zu 2a): Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Auf die Ausfiihrungen zu Ziffer 1. wird verwiesen.
zu 2b).: Die Bedenken werden zuriickgewiesen.

Die ,Untersuchung der Besonnung und qualitative Bewertung des Auflenkomforts” re-
sumiert, dass die Neubebauung die Bestandgebaude gegen kalte Winde abblockt, wah-
rend in der warmeren Jahreszeit keine Beeinflussung der Luftstrémung gegeniiber den
Bestandsgebauden besteht. Der Luftaustausch ist also nicht gefahrdet. Bei den ange-
sprochenen Parkbuchten handelt es sich auch um die notwendigen Zuwegungen, die
fur die ErschlieRung der geplanten Bebauung unabdingbar sind. Hierdurch wird der Ge-
hélzstreifen zwar mehrfach unterbrochen, abwagungsbeachtliche Auswirkungen auf die
existierende Wohnbebauung sind hierdurch aber nicht zu besorgen, weil die freizustel-
lenden Flachen schlicht zu klein sind, um nennenswerte Veranderungen zu bewirken.

zu 2c): Die Bedenken werden zuriickgewiesen.
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Am 11.11.2021 fand am Knotenpunkt Bahnhofstraf3e/Sudetenstral’e (KP) eine nochma-
lige Zahlung statt, um die Ergebnisse der Zahlung vom 17.09.2020 zu Uberprufen. Die
Gesamtbelastung des Knotenpunktes bzw. der Sudetenstrale stellt sich danach wie

folgt dar:

06.00-10.00 Spitzenstunde Vormittag
17.09.2020 11.11.2021 And. 17.09.2020 11.11.2021 And.
KP ges. 321 365 14% 115 126 10%
Sude- 285 310 9% 103 118 15%
tenstr.
15.00-19.00 Spitzenstunde Nachmittag
17.09.2020 11.11.2021 And. 17.09.2020 11.11.2021 And.
KP ges. 562 686 22% 156 189 21%
Sude- 504 587 16% 144 165 15%
tenstr.

Die aktuell erhobenen Werte weisen am Vormittag geringflgig héhere Belastungen aus.
Am Nachmittag ist insgesamt eine starkere Zunahme der Verkehrsbelastungen festzu-
stellen. Da sich die Belastungen jedoch auf einem sehr niedrigen Niveau bewegen be-
halten die in der Verkehrsuntersuchung getroffenen Aussagen weiterhin ihre Gultigkeit,
d.h. die Leistungsfahigkeit ist gegeben.

Fir die Sudetenstrae wurde auch das durchschnittliche tagliche Verkehrsaufkommen
(Kfz/24h) berechnet, es stellt sich wie folgt dar:

DTV Kfz gesamt 6-22 22-6
Bestand 1623 1424 199
Prognose 1682 1475 206

Der Kfz-Verkehr in der SudetenstralRe wird sich auch nach der Bebauung ,Am Bahnhof*
auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau bewegen und die nach den einschlagigen
Richtlinien fir Wohnstraflen (RASt 06) geltende Belastung von max. 400 Kfz/h in der
Spitzenstunde bei Weitem nicht erreichen. Eine Verdrangung des flieRenden oder des
ruhenden Verkehrs in die Friedrich-Ebert-Strale ist nicht zu befiirchten.
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Stellungnahme

im Rahmen des § 3 Abs 2 BauGB
27.10.2021
zum Bebauungsplan 68 Am Bahnhof inkl. FNP-Anderung

1 YORHABENBEZUG

Der Bebauungsplan hat sichtbar einen konkreten Vorhabenbezug, Samibliche Kosten des
Verfahrens werden offenbar vom bautrager Gbemommen. Zudem wurde der Bebauungsplan
im Auftrag der Bauherrschaft erstellt.

Trotzdem wurde er nicht als vorhabenbezogener Bebauungsplan erstell.

Somit fehlt dem Bebauungsplan eine Fristsetzung nach § 12 (1) BauGB und sine Regelung
bei Nichteinhaltung der Frist

Es ist nicht ersichtlich, dass insbesondere die Entwlrfe zur auBeren Gestaliung des
Gebdudes auch durch Rechtsnachfolger im Falle einer Verdullerung sichergestellt sind. Die

Darstellungen in der Begrindung besitzen keine Bindungswirkungen fir den jeweiligen
Bauherrn.

Auch wenn der Paragral 11 stadiebauliche Vertrage gelten ldsst, so ist nicht das gesamte
Verfahren gem. § 12 BauGE abgebildet,

Der Plan ist als vorhabenbezogener Bebauungsplan zu konzipieren und ermeut offen zu
legen.

2 OFFENTLICHE GRUNFLACHE

Anstelle einer éffentlichen Grinflache werbleibt nach durchgeflihrter Planung eine bloke
begriinte Abstandsflache. Sclche begrinten Flachen sind in der Stadtplanung typischerweise
den Gebauden zuzuordnende Freiflachen; hier wurden sle unzuldssigerwelse als nicht zum
Baugebiet WA gehorige Flachen herausgeldst. Die Flachen zwischen Parkdeck und
Bahngleisen kdnnen logischerweise keine Freiflichenfunktionen erfillen. Auch wenn der
Bereich aus Opportunitdtsgrinden als WA dargestelt wird. Auch die (beragernde
Darstellung mit Flachen gem. § 9 (1) 20 BauGE ist unglicklich. Ein Baugebiet kann aus
rechilichen Erwdgungen hier nicht gleichzeitip Flache fir den Maturschutz sein, da kein
Baurecht besteht.

Aus der Lage unter den Fenstern und Balkonen des geplanten Gebaudes |asst sich keine
Aufenthalts- oder sonstige Qualitat fir eine qualifizierte Parkanlage erkennen. Insofern kann
&3 sich nicht um eine Grinflache mit der Zweckbestimmung Parkanlage” handeln, da die
hierfir notige Ausstattung und Dimensionierung fehit. Eine Parkanlage ist gewohnlich nicht
Zwalf Meter flnfzig breit und wird auch nicht von Stellplatzen unterbrochen,

Offentlichkeit 10 (27.10.2021)

Beschlussempfehlungen

zu 1.: Der Anregung wird nicht entsprochen.

Nach § 12 Abs. 1 BauGB kdnnen Gemeinden durch einen vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan die Zulassigkeit von Vorhaben bestimmen, wenn der Vorhabentrager auf der
Grundlage eines mit der Gemeinde abgestimmten Plans zur Durchfiihrung der Vorha-
ben und der ErschlieBungsmafinahmen (Vorhaben- und Erschlieungsplan) bereit und
in der Lage ist und sich zur Durchflihrung innerhalb einer bestimmten Frist und zur Tra-
gung der Planungs- und ErschlieRungskosten ganz oder teilweise vor dem Beschluss
nach § 10 Absatz 1 verpflichtet.

Die Satzung lber den Vorhaben- und ErschlieRungsplan wurde aus der Bauplanungs-
und Zulassungsverordnung der DDR zunachst zeitlich und raumlich befristet in das
BauGB iibernommen, um rasch verbindliche stadtebauliche Planungsgrundlagen zur
Sicherung und Schaffung von Arbeitsplatzen, zur Deckung des Wohnbedarf und fur not-
wendige InfrastrukturmalRnahmen im Beitrittsgebiet zu schaffen. Die Annaherung an
den Bebauungsplan erfolgte in zwei Schritten 1993 (Investitionserleichterungs- und
Wohnbaulandgesetz) und 1998 (Bau- und Raumordnungsgesetz).

Die Gemeinden konnen seither in eigenem Ermessen dariber entscheiden, ob die
Schaffung von Bauplanungsrecht Gber einen Bebauungsplan mit Stadtebaulichem Ver-
trag (§ 11 BauGB) oder einen Vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit Durchfiihrungs-
vertrag (§ 12 BauGB) erfolgen soll. Ein wesentlicher Unterschied liegt in § 12 Abs. 6
BauGB. Hiernach soll die Gemeinde den Bebauungsplan aufheben, wenn das Vorhaben
nicht innerhalb einer bestimmten Frist realisiert worden ist. Aus der Aufhebung kénnen
dann keine Anspriiche des Vorhabentragers gegen die Gemeinde geltend gemacht wer-
den.

Die Stadt Linden hat sich flr die erste Alternative entschieden, da mit dem Vollzug des
Bebauungsplanes unmittelbar nach Rechtskraft begonnen werden soll und sich auch
die in Durchfiihrungsvertragen vereinbarten Fristen Ublicherweise um den Zeitraum ei-
nes verwaltungsbehdrdlichen Widerspruchsverfahrens und/oder eines verwaltungsge-
richtlichen Verfahrens verlangern.
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zum Bebauungsplan 68 Am 2 von 18
Bahnhol inkl. FNP-Anderung

27.10.2021

Die ausreichende Versorgung mit Gron- und Freiflichen soll gemalk § 1 Absatz 6 Nr. 14
BauGB besonders berldcksichiigh werden. Sie ist aber gar nicht ber(icksichtigt worden,

Der Yerlust der innerdrtlichen Grinflache wird nicht adaquat ersetzt. Es fehlt an einer
Bedarfsermittiung. Auch for die geschaizt 2530 bis 300 Meubidrger sind keine verfigbaren
Spiel undfoder Grinflachen vorgesehen.

Dabel wird auch bezweilelt, dass eine Ersatzfllache dberhaupt die gleichen Qualitaten
erreichen kann wie der |st Zustand, v.a. wegen der alten Baume,

Die Grinfliche ist zu erhalten und zu entwickeln,

(Die irrefllnrende Zweckbestimmung ,Parkanlage® ist zu streichen.)

3 MACHHALTIGE STADTEBAULICHE ENTWICKLUNG

§ 1 (5) BauGB. .Die Bauweitpldne solien eine nachhaltige stidfebauliche Entwicklung, die die
sozialen, wirtschafilichen und umweltschiizenden Anforderungen auch in Verantwortung
gegendber kinfiigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Woh! der
Allgemeainheit dienende sozialgerechte Bodennutzung unter Bericksichtigung der
Wohnbedinnisse der Bewdlkerung gewsahrleisten. Sie sollen dazu  beitragen, eine
menschenwlirdige Umwelt zu sichemn, die natirlichen Lebensgrundlagen zu schitzen und zu
entwickeln sowle den Kimaschutz und die Kimaanpassung, insbesondere auch in der
Stadtemtwicklung, zu fordern, sowie die stidtebauliche Gestalf und das Orfs- wnd
Landschafisbild baukulfurelf zu erhaifen und zu entwickeln. ...~

Der vorgelegte Bebauungsplan gewahrieistet nichts von alledem.

Insbesondere ist keine baukulturells Erhaltung oder Entwicklung des Orisbildes zu erkennen.
Der geplante Baukorper sprengt den durch den Bestand vorgegebenen Rahmen erheblich.
Durch seine langgestreckte Form auf einem schlauchartigen Grundstlick bildet das geplante
Ensemble auch kein ,Baugebiet” mit eigenstdndigem Charakter. Es handelt sich
intersubjektiv gestalterisch und in Bezug auf sein Volumen um einen baulichen Fremdkarper.

In diesem Zusammenhang ist auch relevant, dass die im Umweltbericht erwahnte
Gehdlzkulisse auf der Ostseite der Bahn nicht existiert und sehr waohl eing Beeintrachtigung
des Landschaftsbildes stattfindet.

Der Schutz des Landschaftsbildes ist nicht nur durch das BauGB sondern auch durch die
Maturschulzgesetzgebung geschitzt. Durch das Entfallen der Gehdlze in der affentlichen
Grunflache und auf der Brache wirde hier das Gebdude stark hervortreten. Der Raum
dstlich der Bahn st aber gleichzeitiy werlvoller und reichlich frequentierter
Naherholungsraum. Die Angaben im Umweltbericht sind falsch und die Schilussfolgerung
einer Mertraglichkeit” unzulassig.

Der Wohnbedarf ist an giner Stelle zu decken, die die Vorausselzungen fir eine Machhaltlige
stidtebauliche Entwicklung mit sich bringt. Die Verwirklichung der stadiebaulichen

zu 2.: Der Anregung wird nicht entsprochen.

Die Bedenken werden zurtickgewiesen, die Zurlickweisung der in der Stellungnahme
genannten Themen wird wie folgt begriindet:

Die Flachen zwischen der geplanten Wohnbebauung und der Sudetenstrafie werden
nicht ,unzulassigerweise herausgeldst®, sondern in Folge der Stellungnahmen aus der
frihzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung als Offentliche Griinflache mit der Zweckbestim-
mung Parkanlage ausgewiesen. Durch die ,Griinflache® wird klargestellt, dass es sich
nicht um den Teil eines Baugrundstiicks handelt und damit auch eine Inanspruch-
nahme flr Nutzungen wie z.B. Garagen und Stellplatze mit ihren Zufahrten, die regel-
mafig auch auerhalb der Uberbaubaren Grundstiicksflache zuléssig sind, ausschei-
det. Die Flachen bleiben im Eigentiimer der Stadt Linden. ,Offentlich“ bedeutet hier
aber auch, dass die Flachen 6éffentlich zugénglich bleiben. Eine gesetzliche Legalde-
finition fir den Begriff ,Parkanlage” gibt es nicht. Die Zweckbestimmung muss ohnehin
nur dann konkretisiert werden, wenn dies fur die stadtebauliche Entwicklung erforder-
lich ist. Der Begriff ,Parkanlage” tragt hier dem Umstand Rechnung, dass im noérdli-
chen der vier Teilflachen Uber den ausschliefllichen Erhalt der vorhandenen Gehdlz-
struktur hinaus ausdricklich auch Grabgéarten zugelassen werden kénnen. Die ge-
wahlten Begriffe sind daher nicht zu beanstanden. Den Fall, dass eine ,Griinflache"
lediglich eine begriinte Flache sein soll, hat der Gesetzgeber selbst beispielhaft mit
dem Begriff ,Parkanlage” zusammengefasst (BVerwG, Beschluss vom 21.07.2011 - 4
BN 10.11, aus der Begriindung). Wichtiger als Begriffsfragen ist, dass den Anregun-
gen aus der frithzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung Erhalt des Gehélzstreifens und der
Maoglichkeit zur Anlage von Beeten zur Erzeugung von z.B. Gemuse zur Selbstversor-
gung Rechnung getragen wird.

Mit der Erganzung des Belangekataloges in § 1 Abs. 6 BauGB 20201 soll zwar die
Bedeutung von Griin- und Freiflachen als Bestandteil einer nachhaltigen Stadtentwick-
lung hervorgehoben werden. Die Erganzung ist aber im Zusammenhang mit der fakti-
schen Aufhebung der bisher geltenden Obergrenzen fiir die einzelnen Baugebiete in
§ 17 Abs. 1 BauNVO zu sehen. Die Dichtewerte der an das Plangebiet angrenzenden
und durch Ein- und Zweifamilienhauser auf vergleichsweise groRen Grundstiicken ge-
pragten Quartiere sind jedenfalls nicht geeignet, der geplanten Bebauung entgegen-
gehalten zu werden. In der Abwagung wird den nach § 1 Abs. 6 BauGB ebenfalls zu
bertcksichtigenden sozialen Belangen und den Belangen des Boden- und Klimaschut-
zes der Vorrang eingeraumt.

Die Stellungnahme verkennt, dass die derzeitigen Gehdolzflachen mit Ausnahme von
zwei kleineren Grabgarten auch keine ,qualifizierte” Parkanlage i.S. des Vortrags, d.h.
eine nach Regeln der Gartenkunst angelegte und der Offentlichkeit zum Zwecke der
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Zelsetzung ist beispielsweise im _geplanten  Mordlich Breiter Wea |I° oder Hardt/Groken-

Lindener-Straike (ggll, Netto) zu befriedigen, zumindest zu prifen.

4 STADTEBAULICHE BEURTEILUNG DER LARMIMMISSIONSSITUATION

Das Gebiet der Plangnderung befindet sich in einem Bereich, der in erheblichem Malie dem
Bahnlam ausgesetzt ist (Uberschreiung der stidiebaulichen Richtwerte um 10 bis Ober 20
dB(A). Larmschutzmalnahmen kommen aufgrund der Hanglage nicht in Frage.

Gemal Grundsaiz 5.2-6 des Regionalplans soll eine Belastung der Wohnsiediungsflichen
durch Immissionen vermieden werden, In der Begriindung zu diesem Grundsatz heidt es
Dem Schutz und der Sicherung gesunder Wohnstandorte kommt eine hohe soziale
und dkonomische Bedeutung zu. Bereits bei der Planung sind diese Belange entsprechend
2u  her(cksichtigen. Entlang  wvon  Larmquelen  solite  mit dem Einsatz  wvon
Schallschutzmafnahmen der Flachenverbrauch minimiert werden, Der Mindestabstand
wird dabei durch den Planungsgrundsatz des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetiz
(BImSchG) vorgegeben. Eine weitere Reduzierung ist nur mdglich, wenn sichergestellt
werden kann, dass schadliche Umwelleinwirkungen aul ausschlielilich oder iberwiegend
dem Wohnen dienende Gebiete sowie auf sonstige schutzbedirftige Gebiete verhindert
werden.”

Die Schutzbedirftigkeit der Wohnnutzung findet in den Unterlagen keing angemessene
Beriicksichtigung, obwohl die Nachiwerte auch auf der Seite mit zu-6ffnenden Fenstern die
stddtebaulichen Richtwerte deutlich Oberschreiten (> 45 dB tiw. = 50 dB, am
Immissionsaufpunkt 6 sogar = 60 dB; vgl. Abb. 9 : Larmkarte Beurteilungspegel nachts,
Variante 4 aul Seite 16 des vorgeleglen Larmgutachiens ).

Das vorgelegte Gutachlen thematisiert lediglich das Schallddmmmall des geplanten
Baukdrpers, In der Zusammenfassung heilt es:

JOie  ermittelten Beurteilungspegel fur den Schienenverkehr Oberschreiten die
Orientierungswerte der DIN 18005 fir allgemeine Wohngebiete tags an der zur Bahn
orientienten Fassade. Machts sind bei Beurteilungspegel dber 50 dB(A) fir Schlafrdume mit
Liftungseinrichtungen vorzusehen.”

Daraus macht die Begriindung zur FNP-Anderung folgendes:

LZur Prifung, ob diese objekibezogenen Schutzmalnahmen ausreichen, wurden im Zuge
der Aufstellung des Bebauungsplanes Am Bahnho Immissionsberechnungen durchgefihr.
Deran  Ergebnisse zeigen, dass die Nahe zur Eisenbahn der Darstellung einer
Wohnbaufldche resp. Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes nicht entgegenstent.”

Diese Schlussfolgerung ist falsch und findet sich so auch nicht im Immissionsgutachten.

Die stadtebauliche Eewertung war auch nicht Aufgabenstellung des Gutachtens (,/m Auftrag
der Feldmann Architekten GmbH scllen die erforderlichen Schallschutzmalnahmen fir eine
Wohnnutzung zwischen der Sudetenstrate und der Bahnstrecke in 35440 Linden untersucht
werden.”)

Erholung zugéangliche Flache ist, iber deren Ersatz im Rahmen der Abwagung befun-
den werden miisste. Damit bedarf es auch keiner Erérterung der Frage, ob eine Er-
satzflache die ,gleichen Qualitaten® erreichen kann. Da der ,Ist-Zustand” Ergebnis ei-
ner nur wenige Jahre bzw. Jahrzehnte andauernden Sukzession ist, diirfte ein Ersatz
aber unschwer maglich sein.

Die Gestaltung der Aufienwohnbereiche fir die Bewohner der geplanten Bebauung

obliegt der Freiflachenplanung auf Baugenehmigungsebene. Dies betrifft auch die

Spielméglichkeiten fur Kleinkinder entsprechend den Forderungen von § 8 Abs. 2

HBO.

- Die Flachen zwischen der geplanten Bebauung, die im Ubrigen kein Parkdeck, son-
dern nur eine Parkebene vorsieht, und dem Gelande der Deutschen Bahn AG wird als
Flache fir Malnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft ausgewiesen, da sich eine Nutzung als Aufsenwohnbereich schon auf-
grund der Nahe zu den Bahnanlagen verbietet. Es handelt sich um einen Teil der nicht-
Uberbaubaren Grundstiicksflache eines Baugrundstiicks, die ohnehin nicht bebaut
werden darf. Soweit die Stellungnahme hier pauschal ,rechtliche Erwagungen® geltend
macht, sind diese weder belegt noch nachvollziehbar.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die vorgetragenen Bedenken nicht geeig-
net sind, eine Anderung der Planung zu bewirken.

zu 3.: Der Anregung wird nicht entsprochen.

Die geplante Bebauung findet, mit Ausnahme der Zuwegungen von der Sudetenstralie
aus, auf Flachen statt, die weit Giber 100 Jahre gewerblich genutzt wurden. Gegenstand
des Bebauungsplanes ist somit ein Flachenrecycling i.S. der nationalen Nachhaltigkeits-
strategie.

Die genannten Alternativen, Erweiterung ,Noérdlich Breiter Weg“ und zwischen der Gro-
Ren-Lindener-Stralle (freie Strecke der L 3129) und den Anwesen Breiter Weg 24-70,
ggf. auch Hardtweg 1 bzw. Breiter Weg 94 ff. kommen derzeit allein schon deshalb nicht
in Betracht, weil es sich um gewachsene Béden handelt. Soweit die Flachen landwirt-
schaftlich genutzt werden, muss hier auf den mit der 2013 im Zuge der sog. ,Innenent-
wicklungsnovelle* eingefiihrten besonderen Begriindungszwangs fiir die Umwandlung
von landwirtschaftlich oder als Wald genutzten Flachen hingewiesen werden.

Nicht zuletzt seit der Flutkatastrophe im Landkreis Ahrweiler Mitte Juli 2021 wird die
Bedeutung des Bodenschutzes auch von einer breiteren Offentlichkeit wahrgenommen.
Bodenschutz bedeutet Klimaschutz. Eine nachhaltige Stadtentwicklung legt daher ihre
Prioritat auf die Wiedernutzbarmachung von Flachen, die bereits baulich genutzt waren.
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Eine stadtebauliche Auseinandersetzung auf Ebene der Flachennutzungsplanung fehit. Das
heranricken der Wohnbebauung an die Immissionsquelle Bahn kann nach obigem
Grundsatz nur erfolgen, wenn aktiver Larmschutzschutz befrieben wird. Dies ist aufgrund
gigener Aussagen der Bauherrschaft nicht moglich. Die geplante Wohnbebauwung als
Larmschutz fiir den Bestand zu deuten wére zynisch. Wohnen mit nicht zu &ffnenden
Fenstern auf beiden Seiten des Gebdudes entsprechen keinen gesunden
Waohnverhalinissen.

Zudem werden durch die Schallreflexionen des wvorgesehen Baukdrpers die
Lamimmissionen auf der gegeniiberliegenden Seite der Bahn verstarkt. Somit wird eine fir
die Wohnbebauung (Mardliche Breiter Weg) vorgesehene Flache unndtig verlarmt.

Das gleiche gilt fir das Thema Erschitterungsschutz, zu dem gar keine Aussage vorlieqgt.

Ebenso muss berlicksichtigt werden, dass es Vorbelastungen im Gebiet gibt und nicht allein
auf die Emissionen der Bahn abgestellt werden kann. Fir den Summenpegel ist zumindest
die Sudetensirale (tags 40 bis 45 dB(A) It Larmviewer Hessen) einzubeziehen

Es ist ein Schallgutachten aus stédtebaulicher Sicht vorzulegen.

Erzchiitterungen sind einzubeziehan.

5 WOHNBEBAUUNG UND LARM

Mit dem Bezug zum Ureil des BVerwG (Urteil vom 23.02.2005 — 4 A 5.04) hat das OVG
Luneburg in seinem Beschluss vom 21.02.2020, 1 MN 147119 u. a, folgendes ausgesaagt:

Auch in einer erheblich mit Larm vorbelasteten Umgebung ist die Ausweisung von Wohn
und urbanen Gebieten mdglhich, wenn dafiir entsprechend gewichiige stadfebauliche Griinde
voriegen und jedenfalls im Gebdudeinneren zumutbare Larmwerte erreicht werden
{Anschiuss an BVerwG, Ut v. 2232007 4 CN 2.06 , BVerwGE 128, 238). Das gilf selbst
dann, wenn die Aulenidrmpegel teilweise die Gesundheitsgefahrdungsschwelle
Uberschreiten.”

Die .gewichtigen stadtebaulichen Grinde” liegen aus unserer Sicht hier aber nicht vor. Die
Machnutzung einer Brachflache allein reicht daflr nicht aus, Sie kann das Hineinplanen in
die Konfliktsituation nicht rechifertigen. Zu weiteren stidiebaulichen Griinden fehlen in der
Begrindung vertiefende Angaben. Der Bereich ist weder in eine gesamistadiisches Konzept
gingebunden, noch fragt er zu einer nachhaltigen Entwicklung bei. Im Gegentell werden
einzchlagige stadtebauliche Grundsétze nicht beachtet: Umgebungsbebauung, soziales
Umfeld, Versorgung der Bevilkerung mit Grinflachen, Belange des Artenschutzes, Orisbild

Zum Thema ,Landschaftsbild” reichen schon die Hinweise auf die weithin sichtbare Lage
einer moglichen Erweiterung des Allgemeinen Wohngebietes ,Nordlich Breiter Weg*
und die dem Planstandort vergleichbare Sichtexposition an der GroRen-Lindener-Stralie
aus, um zu zeigen, dass auch die diesbezuglich geduRerten Bedenken zuriickgewiesen
werden kdnnen.

Der Ortsrand, sofern die Begrifflichkeit Gberhaupt zutrifft, war Gber sehr lange Zeit durch
die vormalige gewerbliche Nutzung gepragt. Heute sind es Ein- und Zweifamilienhduser
aus den 1960er und 1970er Jahren, die das Ortsbild, oder besser: das Stralienbild pra-
gen. Der Begriff ,Baukultur beschreibt als Oberbegriff die Herstellung von gebauter Um-
welt und den Umgang damit. So verstanden, kann die vorhandene Bebauung durchaus
auch unter diesen Begriff subsumiert werden. Die StralRenabwicklung ist aber nicht
schutzwirdig. Insbesondere ist sie auch nicht Bestandteil einer unter Denkmalschutz
stehenden Gesamtanlage. Unbestritten werden sich die geplanten Mehrfamilienhduser
mit ihren Verbindungsbauten abweichend darstellen. Eine u.a. durch Vor- und Rick-
spriinge aufgelockerte Fassadenabwicklung und den weitgehenden Erhalt der vorhan-
denen Geholzstreifen werden aber dafiir Sorge tragen, dass der Eindruck eines ,bauli-
chen Fremdkérpers® vermieden, sondern ein gewollt belebender Kontrast erreicht wird.

zu 4.: Den Anregungen wird nicht entsprochen.

Die Bedenken werden zuriickgewiesen. Der sog. , Trennungsgrundsatz“ des § 50 BIm-
SchG besagt, dass bei raumbedeutsamen Planungen und MalRnahmen die fiir eine be-
stimmte Nutzung vorgesehenen Flachen einander so zuzuordnen sind, dass schadliche
Umwelteinwirkungen auf die ausschlielich oder Giberwiegend dem Wohnen dienenden
Gebiete sowie auf sonstige schutzbediirfige Gebiete so weit wie mdglich vermieden
werden. Die im RPM angesprochenen Mindestabstande ergeben sich erst aus der Be-
trachtung des Einzelfalles. Hier sind vorliegend die stadtebaulichen Orientierungswerte
der DIN 18005, Schallschutz im Stadtebau, mafigeblich. Der in der Stellungnahme ver-
wendetet Begriff der ,stddtebauliche Richtwerte® ist insofern irrefiihrend, als er eine wei-
tergehende Verbindlichkeit erwarten 1asst.

Die stadtebaulichen Orientierungswerte werden (iberschritten. Diese Uberschreitung
steht der geplanten Bebauung aber nicht entgegen, auch wenn der Bebauungsplan nur
festsetzt, dass jede Wohnung mindestens einen Aufenthaltsraum haben, dessen dreh-
bar 6ffenbare Fenster zur Sudetenstral’e hin angeordnet sind und dass zur Bahnseite
hin keine Aufenthaltsrdume bzw. nur solche mit nicht drehbar 6ffenbaren Fenstern an-
geordnet werden durfen. Die Begriindung liegt in dem der Planungshierarchie imma-
nenten Abschichtungsprinzip. Dieses umfasst auch eine Konfliktverlagerung auf die
nachste Ebene in der Planungshierarchie, hier die der Baugenehmigung.
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und Erholungseignung, Entwicklung aus dem FMNP werden nicht berlicksichtiglt. Sprich: die
Ausweisung hat mehr Machteile als Vorteile',

Gleichwohl bestehen sogar durch den glltigen FMNP ausreichend konfliktarme Altemativen
zur Deckung des Wohnbedarfs, die rudem noch in fulilaufiger Entfernung zum Bahnhof
erschlossen werden kannten.

Zur Realisierung der Planung sind entweder gewichtige stadtebauliche Grinde zu benennen
oder durch einen unabhangigen Gutachter festzustellen, ob gualifizierte
Flanungsaltemaliven besltehen.

B ALLGEMEINEN ANFORDERUNGEN AN GESUNDE WOHN- UND
ARBEITSVERHALTMISSE UND DIE SICHERHEIT DER WOHN- UND
ARBEITSBEVOLKERUNG

Die Wohnnutzung ist vor stérenden &ulferen Einflissen zu schitzen. Dieser Schutz darf
nicht so weit gehen, dass die Menschen quasi in einer Konservenbiichse leben missen.
Daher hat der Gesetzgeber auch nicht den Wohninnenraum, sondem den vor den Raumean
aulterhalp gelegenen Ot bestimmt (makgeblicher Immissionsort) und hierflr stadtebauliche
Richtwerte herausgegeben:

Onentierungswerte DIN 18005 Teill Beiblatt 1
Bei allgemeinen Wohngebieten (WA):

. tags 55 dB

. nachts 43 dB bzw. 40 dB.

Diese Werte werden nicht nur fir die Bahnseite sondern auch fir die der Sudetenstralie
zugewandien Berelche z.T. deutlich iiberschritten.

Soweit bereils die gesamt Ostfassade fir Aufenthalts und Schlafrdume nicht zur Verfligung
steht, sind aulerdam die auch fur Aufenthalts und Ruherdume vorgesehenen Gebaudeteile
betroffen. Im Schallgutachten heilit es dazu:

2.1 Loftlungseinrichtungen

Bei ginem Mitfelungspegel nachis (ber 50 dB(A) sind nach der VDI 27181 in jeder Wohnung
die Schlafrdume, bzw. die zum Schiafen geeigneten Raume, mit mechanischen
Liftungseinrichtungen (oder Fenster, die auch im gekippten Zustand eine hinreichende
Schalldammung aufweisen, wie . B. .Hafencilyfenster’) auszufihren. Lur Liftung von
Raumen, die nicht zum Schiafen genutat werden, kann ansonsten eln kurzzeitiges Offnen
der Fenster zugemutet werden | Stolloffung).

! mit Voraile sind nicht die Voreile des Verdulerers der Grundfidche oder des Immabilienentwicklers
gemeint, sonderm Vorlaile fir die Bevilkerung der Stadt Linden

Zur Erlauterung wird auf den nachfolgenden Auszug aus der Begriindung zu dem Be-
schluss des BVerwG vom 19.04.2021, 4 CN 3.11, hingewiesen:

»,Grundsatzlich hat jeder Bebauungsplan die von ihm geschaffenen oder ihm zurechen-
baren Konflikte zu I6sen. Das schlieRt eine Verlagerung von Problemen in ein nachfol-
gendes Verwaltungsverfahren nicht zwingend aus. Das Gebot der Konfliktbewaltigung
hat seine rechtliche Wurzel im Abwéagungsgebot und besagt, dass die von der Planung
berihrten Belange zu einem gerechten Ausgleich gebracht werden missen. Von einer
abschlieRenden Konfliktbewaltigung im Bebauungsplan darf die Gemeinde Abstand
nehmen, wenn bei vorausschauender Betrachtung die Durchflhrung der als notwendig
erkannten Konfliktldsungsmanahmen aufRerhalb des Planungsverfahrens auf der Stufe
der Verwirklichung der Planung sichergestellt ist. (...) Die Grenzen zul&ssiger Konflikt-
verlagerung sind indes Uberschritten, wenn bereits im Planungsstadium absehbar ist,
dass sich der Interessenkonflikt auch in einem nachfolgenden Verfahren nicht sachge-
recht l16sen lassen wird. (...) Eine Planung darf nicht dazu fuhren, dass Konflikte, die
durch sie hervorgerufen werden, zu Lasten Betroffener auf der Ebene der Vorhabenzu-
lassung letztlich ungelést bleiben.*

Die Immissionsberechnung zu dem Bebauungsplan ,Am Bahnhof* hat gezeigt, dass
durch MaRnahmen zum passiven Schallschutz die allgemeinen Anforderungen an ge-
sunde Wohnverhaltnisse auch bei der geplanten Bebauung erreicht werden kdénnen.
Grundlage bilden die allgemeinen Anforderungen in § 3 HBO und die auf Baugenehmi-
gungsebene anzuwendende DIN 4109, Schallschutz im Hochbau.

Dass die Nahe zur Main-Weser-Bahn einer Wohnbebauung nicht entgegensteht, zeigen
die erst in den vergangenen Jahren errichteten Mehrfamilienwohnhauser

- Butzbach, Jakob-Wilhelm-Kiichel-Stralke,
- Giel3en, Sieboldstrafle und
- Marburg, Neue Kasseler Stralie,

um nur einige Beispiele zu nennen. Zum Thema Schallreflexion ist darauf hinzuweisen,
dass die Fassaden zur Bahnseite hin absorbierend ausgefiihrt werden sollen. Auch dies
ist im Stadtebaulichen Vertrag fixiert. Sowohl die objektbezogenen/passiven Schall-
schutzmaflnahmen als auch die Prifung, ob Mafinahmen zum Schutz vor Erschiitterun-
gen erforderlich werden, sind Gegenstand der Baugenehmigungsverfahren. Insofern
bedarf es hier keiner Erganzung des Abwagematerials.

Zu den Emissionen des Kfz-Verkehrs auf der Sudetenstrale ist anzumerken, dass auch
die Verkehrszunahme im Vollzug des Bebauungsplanes zu gering ist, um ein eine nach-
haltige Pegelerhdéhung zu verursachen.
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Im vorflegenden Fall Qbersteigen die Beurtelungspegel nachts diesen Wert an einigen
Punkten. Hier sind Loftungseinrichiungen in den Schiafrdumen erforderlich.

An der Nordseife des Hauses 1 und der Sldseite des Hauses 4 sollen keine Schlafrdume
angeordnet werden. "

In der bisherigen Diskussion wurde milbversténdlicherweise nur wvon der der Bahn
zugewandien Seite als betroffens Fassade gesprochen. Diese sollte lediglich durch
JLaubengange” belegt werden. Diese Darstallung ist nicht vollstandig. Der Gutachter meint
offenbar auch Fenster auf der Weslseile! Somit sind beide Gebdudessiten bzgl. der
Aufenthaltsqualitat betroffen.

Hierzu ist eine explizite Aussage des Bauherrn einzuholen.

7 NACHTLICHES AUFWACHEN
Die gesundheitsschadliche Wirkung des L&mms bemisst sich nicht allein durch die
Mittelungspegel,

Zu berUcksichtigen sind auch die Bahn-spezifischen erheblichen Larmereignisse zwischen
22 und & Uhr die der Verfasser aus eigener Anschauung bestens kennt.

Ein mehrmalig durch Larm und Erschitterungen unterbrochener Schiaf fihr daverhaft zu
langwierigen Stellungnahmen im Beteiligungsverfahren.

Die Immissionsuntersuchung muss deshalb auch einzeline Gerauschereignisse beurteilen.

Offensichtlich will man den Mietern zumuten, sich dem Larm auszusetzen, oder aber zu
akzeptieren, dass er auf keiner der Gebdudeseiten vom Larm verschont bleibt und keine
normalen Wohnverhaltnisse herrschen

Bei diesen ,ungesunden” Wohnverhaltnissen ist mit einem raschen Wechsel der Mieterschaft
zu rechnen, denn er wird ausziehen, sobald er das feststellt.

Die Folge ist eine soziale Erosion.

A2 AuBenwohnbereiche

AuBenwohnbereiche wie Balkone oder Terrassen sind ebenfalls schutzbedirftig. Gemdl
einschigiger Literatur ist eine sinnvolle Nutzung ab einem Dauerschallpegel von L = 62
dB(A) tags nicht mehr gegeben, An den geplanten Balkonen bzw. Terrassen an der
Westseite ist dieser Wert unferschntfen.”

Fur die Bestandsbebauung ist zudem darauf hinzuweisen, dass die zu erhaltenden Ge-
hoélzstrukturen auch Reflexionen entgegenwirken.

Die Bestandsbebauung in der SudetenstralRe wird aber eine deutliche Entlastung erfah-
ren, denn die Immissionsberechnung zeigt, dass die bahnseitigen Fassaden derzeit bis
auf wenige Ausnahmen sowohl tags als auch nachts mit Uber 65 dB(A) beaufschlagt
werden. Die stadtebaulichen Orientierungswerte fiir Allgemeines Wohngebiet liegen bei
55 dB tags und 45 dB nachts. Durch die geplante Bebauung werden die bestehenden
Ein- und Zweifamilienhduser deutlich entlastet. Leider bleibt dies in der Stellungnahme
unerwahnt.

zu 5.: Der Anregung wird nicht entsprochen.

Die Bedenken werden zurlickgewiesen. Die in der Stellungnahme zitierte Rechtspre-
chung belegt gerade die Zuldssigkeit der Ausweisung des allgemeinen Wohngebietes
+-Am Bahnhof“ auch aus der Perspektive des Immissionsschutzes.

Die Beurteilung ob der Zulassigkeit aus stadtebaulicher Sicht obliegt der Stadt Linden.
Im Rahmen der Offentlichkeitsbeteiligung kénnen Stellungnahmen abgegeben werden,
diese kdnnen auch Anregungen enthalten. Auch die wiederholte Verwendung des Im-
perativs andert hieran nichts.

Zu den in der Stellungnahme angesprochen Themen ist anzumerken:

- Umgebungsbebauung: Die Umgebungsbebauung ist durch Ein- und Zweifamilienhau-

ser, aber auch Mehrfamilienhduser vorrangig aus den 1960er und 1970er Jahren ge-

pragt. Eine besondere Schutzwirdigkeit ist nicht erkennbar und auch der Stellung-

nahme nicht zu entnehmen.

Soziales Umfeld: Die geplanten Wohnungen sollen allen Bevdlkerungsschichten an-

geboten werden. Es ist nicht erkennbar, wo hier der in der Stellungnahme vermutete

Konflikt liegen soll.

- Versorgung der Bevodlkerung mit Griinflachen: Die Umgebungsbebauung weist ent-

sprechend den Rahmenbedingungen ihrer Entstehung auf den Grundstiicken umfang-

reiche Freiflachen auf, die ehem. dem Anbau von Gartenerzeugnissen zur Selbstver-

sorgung und heute vorwiegend dem Aufenthalt im Freien dienen. Entsprechend be-

steht auch kein Erfordernis, zuséatzlich o6ffentliche Griinflachen vorzuhalten.

Belange des Artenschutzes: Die Belange des Artenschutzes sind durch den weithe-

genden Erhalt der Gehdlzstrukturen entlang der Sudetenstralle und die Aufwertung

der Flachen zwischen der geplanten Bebauung und den Bahnanlagen gewahrt.

- Ortsbild und Erholungseignung: Das Ortsbild im Umfeld der geplanten Bebauung weist
keine besondere Schutzbedirftigkeit auf und eine Nutzung der Bauflachen fir Zwecke
der Erholung ist derzeit nicht nachgewiesen. Auch eine einzelne lehnenlose Bank ver-
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Bei dieser Einschatzung wurde vergessen, dass fir die Aufenthaltsgualitat auf den Balkonen
nicht allein der Schienenverkehr heranzuziehen ist. Es fehit eine Einbeziehung der
Gesamtsituation auch unter Bertucksichtigung der VYorbelastungen (Sudetenstralte).

LB, Reflexionen

Es wurde die Erhéhung des Schalidruckpegels exempiansch an einem Funkt in 30 m
Abstand von der Bahnstrecke in Ostrichtung auf Héhe des Hauses 2 berechnet. Der
Schalidruckpege! erhoht sich auf der Ostseite um AL = 1,4 dB. Hierzu zitleren wir von
hitp Swww laermorama.chimi_akustik'schallpegel_w.himl: Unser Gehdr passt sich schnell
an vorhandene Schallpegel an. Die Differenzen wvon Pegeln freten am starksten in
Erscheinung, wenn wir zwel Pegel unmittelbar nacheinander horen. Der kieinste hdrbare
Unterschied ist vom Pegel und von der Frequenz sbhdngig. 1 dB solite etwa hirbar sein. Es
ist geplant die Bahnseite der geplanten Bebauung "Am Bahnhof” absorbierend auszufihren,
50 dass nur sehr geringe Reflaktionen entstehen.®

Dazu ist — unabhangig von der Anpassungsfahigkeit des menschlichen Gehars (siehe auch
Schaden durch Rockmusik) festzuhalten, dass auch eine Erhdhung des Schalldruckpegels
um 1,4 dB von uns nicht hingenommen werden.

Da die Larmwerte auch im Bestand ohnehin schon ein vielfaches héher liegen als die
stadtebaulichen Orientierungswerte sollte jede zusatzliche Belastung vermieden werden und
nicht umgekehrt.

Ez ist ein Affront, diesen Fakt mit einer Micht-Wahmehmungsfahigkeit des menschlichen
Gehors abzuwiegeln. Wie kann ein  Gutachter, der sein Geld damit wverdient
Gesundheitsvorsorge bw.S. zu befreiben sich zu einer solchen Aussage hinreilten lassen,
Tatsache ist das die Werte im gesundheitzsschadlichen Bereich liegen und dies durch die
geplanten Bebauung noch verstarkt wird.

JEs ist geplant die Bahnseite der geplanten Bebauung "Am Bahnhof' absorbierend
auszufihren, so dass nur sehr geringe Refiektionan antstehen.

Diese Aussage findet in den textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan keine
Entsprechung.

Eine Festsetzung zur Yermeidung zusatzlicher Reflexionen und damit verbundene konkrete
MaRnahmen sind in den textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan zu ergénzen.

8 EMISSIONEN IN DER ABWAGUNG

Dazu schreibt die Bahn:

wImmissionen

rmag diese Bewertung nicht zu &ndern.

- Entwicklung aus dem FNP: Die Darstellungen des Flachennutzungsplanes spiegeln
die Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt seiner Erstellung wider. Mit der Entwidmung
der ehem. Bahnanlagen habe sich diese teilrdumlich geéndert, wodurch auch die An-
derung des FNP legitimiert wird.

- Zu den vorgeschlagenen Alternativen wurden bereits unter Ziffer 3 Ausfihrungen ge-
macht. Ergdnzungen hierzu sind nicht erforderlich.

Zusammenfassend wird vermerkt, dass an der vorliegenden Planung festgehalten wer-
den kann, da keine bisher noch nicht berticksichtigten Aspekte, die dem Bebauungsplan
»-Am Bahnhof* entgegengehalten werden kdnnten, vorgetragen werden.

zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Ein weiterfihrender Handlungsbedarf besteht nicht, da der Nachweis gesunder Wohn-
verhaltnisse auf Ebene der Baugenehmigungsverfahren gefiihrt werden kann und ge-
fuhrt werden wird.

zu 7.: Der Anregung wird nicht entsprochen.

Die schallabsorbierende Ausfiihrung der bahnseitigen Fassaden ist vorgesehen. Hier-
durch wird auch sichergestellt, dass die Bestandsbebauung am westlichen oberen Ende
des Breiten Weges keine abwagungsbeachtliche Mehrbelastung erfahrt.

Erganzend sei darauf hingewiesen, dass die Immissionsberechnung sowohl von der
Methodik als auch den Ergebnissen und deren Beurteilung nicht beanstanden ist. Die
Priifung erfolgte durch das Dezernat 43.2 Immissionsschutz des Regierungsprasidiums
GiefRen. Ungesunde Wohnverhaltnisse sind jedenfalls nicht zu befiirchten, damit gehen
auch die Bedenken hinsichtlich einer ,sozialen Erosion” fehl.
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Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen
{insbesondere Lufi- und Kérperschall, Abgase, Funkenflug, Abrigbe z B. durch Bremssiaube,
elekirische Beeinflussungen durch magnefische Felder efc.). die zu Immissionen an
benachbarfer Bebauung fihren konnen. Bel Wohnbauplanungen in der Nihe wvon
larmintensiven Verkehrswegen wird auf die Verpfiichtung des kommunalen Planungstrégers
hingewiesen, aktive (z.B. Errichtung Schallschutzwénde) und passive (z.B. Riegelbebauung)
Larmschutzmalnahmen zu priifen und festzusetzen.

In unmittelbarer Nahe unserer elekitrifizierten Bahnstrecke oder Bahnstromleidungen ist mit
der Beeinflussung von Monitoren, medizinischen Untersuchungsgerafen und anderen auf
magnetische Felder empfindiichen Geraten zu rechnen. Es obliegt dem Bauhermn, fir
entsprechende Schutzvorkehrungen zu sorgen. Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb
ausgehenden Emissionen sind edforderichenfalls von der Gemeinde oder den einzelnen
Bauherren auf eigene Kosten geeignete SchutzmaBnahmen vorzusehen bzw.
vorzunetimen.”

Zu diesem Thema wurde lediglich auf den Larm abgehoben.

Samtliche anderen Immissionsthemen wurden nicht  thematisiert, aufer dass im
Umweltbericht steht, dass die Bestandsbebauung vor Stauben geschitzt wird

Die potentiellen Bahnimmissionen sind zu analysieren und abschliefende zu bewerten

9 FESTSETZUNGEN ZUM THEMA LARM

Es moge jeder selbst prifen, ob die Festlegungen des Gutachtens zum Thema Lamm
vollumfanglich in die Festsetzungen des Bebauungsplans Eingang gefunden haben, Das ist
elementar Aufgabe des Bauleitplaners. Matlrlich kann man sich gegen die Auffassung des
Gutachters stellen, hier vermissen wir Argumente.

Die makgeblichen, abgestimmien Awussagen von Gutachien sind im  Bebauungsplan
festzusetzen.

10 LARM IM UMWELTBERICHT

Zum Larm finden sich im Umwelibericht folgende Aussagen:

A4 Umweltbezogen Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie der
Bavalkerung insgesam!

Die Umsetzung des Vorhabens generiert keing negativen Auswirkungen auf den Menschen
und die Bevélkerung. Die derzeifigen Belastungen in Form von Larm und Stauben, die von
demn Betrieb der Bahnirasse ausgehen, werden durch die den bestehenden

zu 8.: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.

Die in den Ausfuhrungen zu Ziffer 4 genannten Beispiele zeigen, dass auch die standar-
disierten Vortrage in der Stellungnahme der Deutschen Bahn AG einer Wohnbebauung
neben den Bahnanlagen nicht entgegenstehen.

Es ist gerade der in dem Textbaustein aufgefiihrte Vorschlag einer ,Riegelbebauung®,
der die bauliche Verbindung der Mehrfamilienhduser begriindet hat.

Die Ubrigen Themen betreffen, auch hier sei nochmal auf das Abschichtungsprinzip hin-
gewiesen, nur die Ebene der Baugenehmigungsverfahren. Weitergehend Untersuchun-
gen auf Ebene der Bauleitplanung sind jedenfalls nicht erforderlich.

zu 9.: Der Anregung wird nicht entsprochen.

Der Bebauungsplan beinhaltet die fiir die Ebene der Bauleitplanung notwendigen Fest-
setzungen. Im Ubrigen ist hier die Ebene der Baugenehmigung angesprochen. Der Voll-
standigkeit halber sei hier noch darauf hingewiesen, dass der Gutachter auch den Voll-
zug des Bebauungsplanes begleiten wird.
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Wohngebieten nach der Umsetzung des Vorhabens vorgelagerten Gebduden deutlich
gemildert. Die Funktion fir die Naherholung sowie die Wegeverbindungen zu den
Offenlandbereichen dstiich des Bahndammes bestehen nicht. Die Anbindung an das
geplante Wohn- und Gewerbegebiel erfolgt Gber die Sudetenstrale, Nkolaus-Ofto-
StralRle und Rober-Bosch-Sfrafle an die BAB A 485 und die Giellener Pforte. Die
Siedlungsfidche wvon Linden kdnnen umfahren werden, so dass es zu keiner relevanten
zusdtziichen Belastung der Wohngebiete durch den Zielverkehr kommt *

Wie im Vorfeld gezeigt handelt es sich um einen an eine Immissionsquelle heranrickende
Bebauung. Wie kann ein Umweltbericht als Abwagungsgrundlage fir die Stadiverordneten
dienen, wenn er lediglich den Bestand im Auge hat; sehr wohl ist das Schutzgut Mensch vom
Larmmn betroffen und zwar in Person der potentiellen Mieter. Schlimmer noch: die geplanten
Gebdude sollen als Lirmschutz fir den Bestand dienen. Soll dies den Anwohner die
Planung schmackhaft machen?

.84 Planernsche Relevanz des Schutzgutes Mensch

Im Grundsatz sind alle Malnahmen, die in Deutschland geplant werden vor dem Diktat des
Wohles des Menschen zu bewerten. Im vorflegenden Fall kommt s Zu einer Bebauung,
die die bestehenden Belastungen flr die Anwohner der Sudetensfrale verringem. Die
Gehdizstrukiuren bieiben weifgehend erhalten. Insofern hat die vorgesehene Bebauung eine
planerische Relevanz fir die Anwohner. Relevante Beeintrdchtigungen des Schutzgutes
Mensch sind nicht zu erwarfen. Weder sind Emissionen  zu  prognostiziecen, die i
sensiblen Bereichen als erhebliche Stdrung / Beeintrachfigung wahrgenommen werden
kbnnten, noch kommt es zu relevanten Beeinfréchtigungen der Gesamisituation der
Erholungsfunktionen ader anderer Waohnumfeldfunktionean.

Das Schutzgut st daher im Weiteren nicht mehr zu betrachten.

Aha, soso, das Diktat des Wohles der Menschen® ist es also? Offenbar mit Ausnahme der
Menschen, die das geplante Objekt bewohnen werden und die dem Larm ausgesetz
werden, vor dem sie den Baubestand zukinftig bewahren?

Und die Erholungsfunktion und andere Wohnumfeldfunktionen werden nicht beeintrachtigt?
Zurm Beispiel das Ortsbild? Keine Veranderung durch einen 275 m langen Gebauderiegel?
Alles genau wie vorher? Keine weitere Betrachtung nétig?
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Darstellung aus der Begrindung zum Bebauungsplan. Keine Beeintrdchiigung des
Landschaftshildas?

Darstellung aus der Begrindung zum Bebauungsplan. Keine Beeintrachtigung des Ortsbildes?
Anmerkung hierzu: die begriinten Dachfldachen sind aus der StrakBenperspektive nicht sichtbar.

Was soll man angesichis dieser offensichilichen Fehleinschatzung als Blrger noch sagen?

Mach diesemn Schock fallt es schwer, die sonstigen Bestandteile des Umweltberichies
vertrauensvoll zu wirdigen.

Der Umweltbericht soll als Abwagungsgrundlage dienen. fustand wvor und nach geplantem
Vorhaben sind fachgerecht zu prifen.

Der Umweltbericht ist zu erganzen um die Auswirkungen des Plangegenstands und um die

Angaben nach Anlage 1 zum BauGBE - insbesondere zum Basisszenario. Das Kapitel

Landschaftsbild und Erholungssignung ist zu Gberarbeiten.

zu 10.: Der Anregung wird teilweise entsprochen.

Der Umweltbericht im Hinblick auf die Empfehlungen der Anlage 1 zum BauGB umge-
stellt.

Es sei an dieser Stelle der Hinweis gestattet, dass der Umweltbericht It. § 2a Satz 3
BauGB einen gesonderten Teil der Begriindung bildet. Eine, auch wechselseitige, Be-
zugnahme ist daher grundsétzlich nicht ausgeschlossen.

Dass das Schutzgut Mensch auch im Hinblick auf die zukuinftigen Bewohner der geplan-
ten Wohnbebauung ausreichend gewirdigt worden ist, wurde bereits ausfihrlich darge-
legt.

BegriiRt wird, dass in der Stellungnahme die Abbildungen aus der Begriindung noch-
mals wiedergegeben werden, da sie hierdurch einen weiteren Verbreitungsgrad erlan-
gen kénnen.

Selbstverstandlich wird sich die geplante Bebauung auf das Orts- und Stral3enbild aus-
wirken. Die Schwierigkeit besteht in der fehlenden Objektivierbarkeit. Es heif’t nicht um-
sonst, dass Schonheit im Auge des Betrachters liegt. Fiir den vorliegenden Abwagungs-
prozess wird davon ausgegangen, dass dem Schutzgut durch den Erhalt der Geholz-
struktur entlang der SudetenstralRe ausreichend Rechnung getragen wird, denn diese
ist fir den FuRganger und Radfahrer ebenso wie fiir den Kraftfahrer blickfiihrend und
vermittelt der Mehrheit der Personen, die sich auf der Stralle bewegen, den Eindruck
eines naturnah gestalteten und einladenden stédtischen Raumes. Bahnseitig tragen die
Fassadengliederung, der Einsatz von Holzelementen und die Transparenz der Zwi-
schenbauten fir eine Gliederung Sorge. Die Darstellungen, auch aus der Perspektive
des sich auf der Sudetenstralle bewegenden Betrachters wurden in mehreren, auch
offentlichen Sitzungen vorgestellt. Die Beschlussfassung erfolgt also in Kenntnis der ge-
planten Architektur.
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1 UMWELTBERICHT ALTERNATIVEN

Zur Alternativenpriifung heilit es im Umweltbericht:

2. Prognose bei Nichtdurchfiihrung des Vorhabens / Flanungsaltermnativen

Bei Nichtdurchfihrung der Planung wird sich in Landschaft und Naturhaushalt
nichts &ndern.

Die stédtebaulichen Ziele kénnten nicht erreicht werden.

Geelgnetere Fldchen sfehen als Planungsalternative nicht zur Verfigung. ©

ad 1: Die stddtebaulichen Ziele” kénnen dem Umwellbericht worschl sein. Er hal die
Auswirkungen auf die Schutzglter zu prifen.

ad 2. Eing Alternativenprifung wurde nicht durchgefilhrt. Wie kann man dann behaupten,
dass geeignetere Flachen nicht zur Yerfigung stehen?

Der Umweltbericht ist beziglich vorhandener Planalternativen zu erganzen.

12 BEGRUMNDUNG ZUR FNP ANDERUNG ALTERNATIVEN

Im Gegensatz zum Umweltbericht setzt sich die FMP Begrindung mit Planalternativen
guseinander:”

Ausschlaggebend fir die Erweiterung des Allgemeinen Wohngebisfes Nérdlich Breifer
Weg"” ist die Frage, ob die Grundstiicke nardliich des Breiten Weges zumindest teilweise mit
einbezogen werden konnen. Es handsit sich hierbel um mehr als 40, teilweise uber 100m
tiefe Grundsitcke, die nur auf der Seite des Breifen Weges bebaul sind. Es bedarf eines
einheitichen Melnungsbildes, um die weltere verkehrliche Erschitefung der Wohnbaufldche
W1 konzipieren und damit die Entwickiung einleiten zu konnen. *

weiter

~Sowohl aus der Wohnbaufidche W1 als auch der Wohnbaufidche W2 konnten zwar
Wohngebiete entwickeit werden, innerhalb derer auch Mehrfamilienhauser moglich waren.
Allerdings bedirfen die aus den beiden Wohnbaufldchen zu entwickelnden Wohngebiete
sowohl fm Hinblick auf die verkehriiche Erschlielung als auch der Entwisserung jeweils
einer Gesamtkonzeplion. Es ist daher nicht mdglich Teiflfdachen fir den Bau wvon
Mehrfamilienhdusern vorab zu beplanen. Hinzu kommt, dass bel befden Standorten
landwirtschaftiich genutzfe Fldchen in Anspruch genommen werden missfen.”

Hierzu ist anzumerken: Selbstverstandlich braucht es eine Konzeption. Das Fehlen eines
einheitlichen Meinungsbildes kann doch nicht die Ursache fir einen Verzicht auf die vertiefte
Priifung und Entwicklung von Mehrfamilienhdusern sein. Das Meinungshild ist doch kein

* Hat der Verfasser des Umweltberichtas die Begrindung am Ende gar nicht gelasan?

zu 11.: Die Anregungen werden teilweise beriicksichtigt.

Es wurde bereits dargelegt, dass der Umweltbericht, auch wenn er als eigenes Doku-
ment ausgefiihrt wurde, Bestandteil der Begriindung ist. Die Begriindung zum Entwurf
des Bebauungsplanes setzt sich in einem eigenen Kapitel mit den méglichen Standort-
alternativen auseinander. Dieses wird noch um die in der Stellungnahme vorgeschlage-
nen die Flachen zwischen der GroRen-Lindener Stral’e und der Bebauung Breiter Weg
erganzt. In den Umweltbericht wird ein expliziter Hinweis auf das entsprechende Kapitel
in der Begriindung aufgenommen.
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stadtebaulicher Grund. Die Flachen sind im FNP zur Wohnbebauung vorgesehen. Weder
Griinde der Erschliefung noch Grundstickstiefen (die im Ubrigen bauleitplanerisch
festzulegen kein Problem darstelt) sprechen gegen Gescholwohnungsbau, der sogar in
giniger Wachbarschaft vorhanden ist (Am Festplatz). Warum soll es nicht moglich sein,
JTeilflachen vorab zu beplanen”, und warum soliten nicht die Gesamtfidchen angesichts des
unterstellten Wohnbedarfs insgesamt beplant werden? Das ist doch die Aufgabe der
Bauleitplanung. Vergleiche hierzu  auch die Dichtevorgaben des LEP, die
Einfamilienhausgebiete grundsatzlich erschwert

Das zu dem unterstellten Wohnbedarf bisher keine Konkretisierung bereitsz im FNP
dargestellter Bauflachen erfolgt ist, ist ein Versdumnis der Politik, welches nicht zur
Planbegrindung herbeigezogen werden kann.

Der Geschobwohnungsbau ist in den dargestelten Wohnbaufldchen des FNP zu realisieren.

13 ART DER BAULICHEN NUTZUNG

Soweit durch textliche Festsetzung alle Mutzungen aufier Wohnen ausgeschlossen werden,
handelt es sich hier um nicht um die Planung 10r ein Allgemeines Wohngebiet sondern um
Reines Wohngebiet gem. § 3 BauNvO.

Um die Bestimmungen der Baunutzungsverordnung zu umschiffen sind aulerdemn nicht
stérende Handwerksbetriebe® zugelassen. Die Anzahl nicht st@render Handwerksbetriebe"
im Gescholwohnungsbau in Deutschland ist als dberschaubar sinzstufen. Weder die offen
gelegten Gebdudegrundrisse noch die Gebdudeinfrastruktur lassen so etwas zu. Ob es sich
bei Menschen, die nach Feierabend Kugelschreiber zusammenschrauben um eginen
Handwerksbetrieb handelt, darf bezweifell werden.

Somit wird das Ganze zu einem Festsetzungstrick, um die Einhaltung von Richtwerten fir
Reine Wohngehiete zu umgehen,

Wie bereits oben ausgeflihrt lassen sich schon die Orientierungswerte fir Allgemeines
Wohngebiet nicht einhalten.

Die Planung ist realisfischerweise als Reines Wohngebiet zu betrachten. Da die Ausweisung
angesichis der Larmmkulisse nicht modglich ist, ist auf die Ausweisung in dieser Form zu
verzichien.

14  VORSORGEMDER BRANDSCHUTZ: RETTUNGSWEGE

Wenn samtliche Flure nicht Ober Rettungswege der Feuerwehr angefahren werden kénnen,
gibt es im Ermstiall (Flur-, Treppenhausbrand) keine Retung von der Bahnseite her. Uber
geschlossen Wohnungen (Westseite) kann nicht gerettet werden.

Der Erhalt der Baume in der Sudetenstralte steht dem eventuell entgegen,

zu 12.: Der Anregung wird nicht entsprochen.

Die Stadt Linden méchte mit der Aufstellung des Bebauungsplanes ,,Am Bahnhof* einen
Beitrag dazu leisten, bislang baulich nicht genutzte Flachen im AuRenbereich zu scho-
nen. Gegenstand des Bebauungsplanes ist damit ein Flachenrecycling im Sinne der na-
tionalen Nachhaltigkeitsstrategie. Der Bundesgesetzgeber hat in den vergangenen No-
vellen des Baugesetzbuches und der Baunutzungsverordnung Prioritdten gesetzt. We-
sentliche Schritte waren:

2004  (Europarechtsanpassungsgesetz Bau): Einfiihrung der Umweltprifung

2007  (Innenentwicklung-Novelle): Verminderung des Flacheninanspruchnahme und
Starkung der Innenentwicklung durch Einfuhrung des beschleunigten Verfah-
rens

2011 (Klimaschutznovelle): Bauleitplane sollen die Klimaanpassung férdern.

2013  (Innenentwicklungsnovelle): Einfilhrung des besonderen Begriindungszwangs
fur die Umwandlung von landwirtschaftlich oder als Wald genutzten Flachen.

2017  (Gesetz zur Starkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt): Aufnahme
des Urbanen Gebietes in die Baunutzungsverordnung mit einer Geschossfla-
chenzahl von bis zu GFZ = 3,0)

2021  (Baulandmobilisierungsgesetz): Die bisherigen Obergrenzen fir das MaR der
baulichen Nutzung in den typisierenden Baugebieten der BauNVO wird durch
Orientierungswerte fiir Obergrenzen ersetzt.

Die Zielrichtung verdeutlicht auch § 1a BauGB, der mit ,Erganzende Vorschriften zum
Umweltschutz” Gberschrieben ist. So soll mit Grund und Boden sparsam und schonend
umgegangen werden. Vorrangig sind Brachflachen, Baulliicken und andere Nachver-
dichtungsmadglichkeiten zu nutzen. Mit der Entwicklung der Flachen ,Am Bahnhof* wird
diesen Vorgaben in besonderer Weise Rechnung getragen.

Mit der Erweiterung des Allgemeinen Wohngebietes ,Nordlich Breiter Weg“ werden sich
die stadtischen Gremien zu gegebener Zeit auseinandersetzen. Dann ist natirlich eine
Konzeption, d.h. ein stadtebauliches Konzept erforderlich. Richtig ist auch, dass das
Baugesetzbuch den Gemeinden die Instrumente an die Hand gibt, Grundstiicke neu zu
ordnen und ggf. auch zu enteignen. Die Stadt Linden wird aber keine Planung gegen
den erklarten Willen unmittelbar betroffener Grundstiickseigentimer vornehmen,
wodurch sich das Bestreben nach einem einheitlichen Meinungsbild der 30-40 Grund-
stuckseigentumer erklart.

Bei den betroffenen Flachen riickwartig der Bebauung Breiter Weg 49-133 handelt es
sich nach den Ergebnissen der Hessischen Biotopkartierung 1992-2006 und der im Na-
tureg-Viewer des Landes Hessen ebenfalls enthaltenen Luftbildinterpretation ,Streuost
und Geholze" zu einem nicht unwesentlichen Anteil um Flachen, deren artenschutz-
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15  KONVERSIONSPROBLEMATIK

Das Ziel der Nutzung von brach gefallenen ehemals baulich genutzten Flachen (hier:
Betriebsgelande zu Bahnveradung) ist grundsatzlich nicht in Frage zu stellen,

Am geplanten Standort ist jedoch lediglich eine Teilfliche als Konversionsflache zu
bezeichnen, der gréfere Flachenanteil ist ausgewiesene Grinflache. Hier, aber auch auf der
Brachflache hat sich ohne Zutun des Menschen eine dppige und teilweise schutzwirdige
Bioztnose eingestelt. Vor diesem Hintergrund ware gerade im Hinblick auf eine gerechten
Abwagung zu prifen, ob die Biodiversitat am geplanten Standort nicht um ein Vielfaches
hdher einzustufen ist als der Wert vergleichbarer Ackerflichen aus dem Portfolio des FNP
der Stadt Linden (nérdl. Braiter Weq I1).

Sowohl  aus  stadiebaulichen  wie  auch  aus  naturschutzfachlicher  Sicht  fehlen
Alternativprifungen.

Exkurs Landwirtschaftliche Nutzfliche

Ackerflachen besitzen nicht allein aufgrund des Schutzgutes Boden ein Privilegium. Hier wird
der Boden regelmalkin bearbeitet, Dinger und Agrochemikalien dorfen im Rabmen der
ordnungsgemaliten Landwirtschaft ausgebracht werden, mit den negativen Folgen flr
Grundwasser, Bodenstruktur und Biodiversitat. Zugleich dient die Ackerbaufldche insgesamit
nicht allein der Ernahrung der Menschen sondemn auch der Produktion von Energietrégem,
Rohstoffen und Tierfutter. Teilweise ist die Produkfion in Deutschland nur mit Subventionen
maglich.

Die Artenvielfalt auf der Konversionsflache” und ihr Wert for ist im voriegenden Falle
erheblich haher als auf den Ackerflichen der Umgebung; die Umwellbelastung ist insgesamt
hiher einzustufen.

Ein pauschale Bevorzugung von Ackerfldchen ist umweltfachlich falsch und Bedarf einer
Einzelfallprifung.

16 AKUTER WOHNBEDARF

Soweit akuter Wohnbedarf unterstellt wird, ware zumindest eine Analyse des
Wohnraumbedarfes varzulegen. Die Stadt Linden hat diesen Sachverhalt zwar erkannt und
im ISEK (Linden 2038) festgenalten, der Wohnbedarf” wurde jedoch nicht ermittelt sondern
lediglich behauptet. Ebanso legt die Stadt Linden kein Baullckenkataster o, vor,

17 ISEK

Laut § 1 BauGE sind die Ergebnisse eines wvon der Gemeinde beschlossensn
stadtebaulichen  Entwicklungskonzeptes oder einer von ihr beschlossenen  sonstigen
stadtebaulichen Planung besonders zu bertcksichtigen,

rechtliche Relevanz die der Flachen ,Am Bahnhof‘ deutlich Ubersteigt (www.na-
tureg.hessen.de, Abruf 15.11.2021). Es sind damit neben den Belangen des Boden-
schutzes auch die Belange des Artenschutzes, die unter Hinweis auf das der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung immanente Vermeidungsgebot fir die Bebauung
»-Am Bahnhof* sprechen.

zu 13.: Der Anregung wird nicht entsprochen.

Die Bedenken werden zurlickgewiesen. Der Bebauungsplan Iasst mit den nicht stéren-
den Handwerksbetrieben wie z.B. ein Haarstudio oder eine Schneiderei eine Nutzung
zu, die in einem Reinen Wohngebiet nicht zulassig ware. Alle sonstigen in einem Allge-
meinen Wohngebiet allgemein oder ausnahmsweise zulassigen Nutzungen wurden auf-
grund der seitens der Offentlichkeit hiergegen geduRerten Bedenken ausgeschlossen.
Die Ausweisung eines Reinen Wohngebietes scheidet aber nicht aufgrund des héheren
Schutzstatus eines Reinen Wohngebietes, dem durch bauliche und sonstige technische
Vorkehrungen Rechnung getragen werden konnte, aus, sondern, weil auch die Be-
standsbebauung Sudetenstralle, Friedrich-Ebert-Strale usw. in dem Bebauungsplan
Nr. 29 ,Ortslage GroRen-Linden“ aus dem Jahr 1991 als Allgemeines Wohngebiet aus-
gewiesen ist.

zu 14.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Das Brandschutzkonzept ist Gegenstand des Baugenehmigungsverfahrens und wird
dort auch mit den zustandigen Behdrden abgestimmt. Das ggf. notwendige Anleitern ist
Uber die geplanten Zuwegungen auch von der Sudetenstral’e aus moglich.

zu 15.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Die 2013 eingefuhrte Landwirtschaftsklausel beschrankt sich nicht auf Ackerflachen.
Richtig ist, dass die konventionelle Landwirtschaft auch zu Umweltschaden fuhrt. Diese
kénnen durch die Umstellung auf eine 6kologische Landwirtschaft aber vergleichsweise
einfach behoben werden, wahrend die mit einer Bebauung einhergehende Schaden als
»nachhaltig® im negativen Sinne bezeichnet werden miissen. Die Stellungnahme vermag
auch hier die Abwagung zugunsten des Standortes ,Am Bahnhof* nicht in Frage zu stel-
len.

zu 16.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Fur die Abwagung, ob der Bedarf gegeben ist, ist zunachst auf die Leerstandquote hin-
zuweisen. Diese lag nach Recherchen der Stadtverwaltung im Jahr 2019 in Linden bei
nur 0,3 % der in der Hessischen Gemeindestatistik benannten Zahl bestehender Woh-
nungen und ist damit zu vernachlassigen.

Bebauungsplan Nr. 68 ,Am Bahnhof* Seite 161


http://www.natureg.hessen.de/
http://www.natureg.hessen.de/

zum Bebauungsplan 68 Am 14 von 18

Bahrhal inkl, FNP-Anderung
2r10.2021

Das ISEK Linden 2036 wurde bei der Planung und insbesondere im Vorfeld der Planung
nicht berlcksichiigt. Davon ausgehend, dass es sich hierbel um eine ernst zu nehmende
Studie mit qualifizierter Maknahmen und Ablaufplanung handelt verwundert es das folgende
Malknahmen des |SEK im Vorfeld der Planung nicht geprift wurden:

1. Eratellen einer Wohnflachenbedarfsanalyse (ISEK Einzelmalinahme 05)

2. Entwurl elnes stadiebaulichen Rahmenplans der Entwicklungsflachen (ISEK
Einzelmatnahme 06)

3 Entwurf fir ein ,Grines Band Linden® (ISEK Einzelmaltnahme 07)

4, Umsetzungsstrategie fir die Qualifizierung von bestehenden und neven Freiflachean
(ISEK Einzelmalknahme 08)

Diese Malinahmen sind alle fir das vorliegende Vorhaben relevant und wvor einer
Fortsetzung der Planung zu erarbeiten/bericksichtigen.

(Andemfalls wagt die Stadl gegen das von ihr selbst aufgestellle Konzept ab.)

18  DIE SUMME MACHT'S

Die Beplanung einer Brache im Innenbereich: das hort sich ja einfach an.

Auch wenn es scheint, dess die Planung in den L&rmkonflikt das entscheidende
stédiebauliche Argument gegen die Planung ist. muss konstatiert werden, dass das
Worhaben eine Fllle weiterer negativer Auswirkungen mit sich bringt:

« Gefahrdung von bedrohten Vogelarten durch Verlust des Lebensraumes
= Unterbrechung der Biotopverbundes an der Bahn

« Weagfall einer innerstadtischen Gronflache ohne Ersatz

« Schallreflexionen in bestehende und geplante Baugebiete

= Erheblicher Eingriff in das Oris-/Landschaftsbild

+« Veretzung des Umgebungsmalistabs der Bebauung

+ Behinderungen des zukiinftigen Ausbaus des Bahnverkehrs

= Uvam

Daher ist in der Gesamitabwagung die Planung zu vermeinen.

19 ERFORDERLICHE MACHBESSERUMNGEM

Folgende Unterlagen sind nachzubessern bzw. neu vorzulegen, um eine gerachte
Abwagung der Belange gem. § 1 (7) BauGE (abwidgungsrelevantes Material nach § 2 (3)
BauGB) zu gewahrleisten:

Die Stadt Linden hat zwar kein Baullickenkataster, dies ist aber auch nicht erforderlich,
da Baugrundstticke, sicherlich auch aufgrund der Nahe zum Oberzentrum GielRen, in
beiden Stadtteilen gefragt sind. So konnten in den vergangenen Jahren z.B. langjahrige
Baulticken in den Bereichen

- Leihgesterner Strale/GoethestralRe
- Minzenberger Weg
- Kurt-Schumacher-Stralie

geschlossen und die im ISEK zum Stand 01.10.2018 noch kartierten ,Baullicken® deut-
lich verringert werden. Die einer SchlieRung harrenden Baullicken liegen vor allem in
den Bereichen ,GrolRen-Linden-Sid“ im gleichnamigen Stadtteil bzw. ,Am Brautgarten*
in Leihgestern, d.h. grof3flachigen Siedlungserweiterungen aus den 1960er bis 1980er
Jahren, bei denen die Bodenordnung Uber ,klassische Umlegungsverfahren erfolgte.
Das Instrument der Bauverpflichtung war damals noch unbekannt. Die Stadt Linden
kann sich auch hier nur weiterhin bemiihen, die noch verbliebenen Baullicken durch
regelmafige Ansprache der Grundstiickseigentiimer zu mobilisieren.

Zum Wohnungsbedarf wird auf die ,Fortschreibung des Wohnraumversorgungskonzep-
tes fur den sozialen Wohnungsbau im Landkreis GieRen®, erstellt von dem Institut fur
Stadt-, Regional- und Wohnforschung GmbH (GEWOS), Hamburg, hingewiesen. Die
Ergebnisse fiir den Teilraum Sud wurden am 15.10.2021 prasentiert. Hiernach besteht
in Linden bis zum Jahr 2040 ein quantitativer Neubaubedarf von 540 Wohnungen. Auf
die Zeit bis 2025 entfallen hiervon 190 Wohnungen, anschlieRend nimmt der Neubau-
bedarf kontinuierlich ab.

Der von der Regionalversammlung am 23.09.2021 beschlossene Entwurf des Regional-
planes Mittelhessen reklamiert fiir die Stadt Linden fiir den Zeitraum vom 01.0.2018-
31.12.2035 sogar einen flachenwirksamen Wohnungsbedarf von bis zu 734 Wohnein-
heiten. Bei einem Dichtewerte von 25 WE/ha Bruttobauland errechnet sich hieraus ein
Wohnsiedlungsflachenbedarf von 29 ha (https://rp-giessen.hessen.de/sites/rp-gies-
sen.hessen.deffiles/x2021_09 15%20-RPM-Textentwurf.pdf, Seite 37, Tab. 6, Abruf
17.11.2021).

Mit der geplanten Bebauung ,Am Bahnhof kann ein Teil dieses Neubaubedarfs - fla-
chensparend - abgegolten werden.

zu 17.: Der Anregung wird nicht entsprochen.

Es findet keine Abwagung gegen das in den Jahre 1018 und 2019 erarbeitete Stadtent-
wicklungskonzept statt:
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Umweltbericht

- Thema Landschaftsbild und Erholungseignung fehlerhafte Bewertung
Es ist der Wert des Plangebietes nicht nur von innen betrachtet zu analysieren. Im Rahmen
der FMP Anderung ist die Entwicklungsféhigkeit der Flache aufzuzeigen.

- Thema: Gehdlzkulisse, u.a. ,Unerwiinschte Robinien™ fehlerhafte Bewertung
- Thema: Mensch fehlerhafte Bewertung (siehs oben)

- Thema: Artenschutz fehlerhafte Potentialeinschitzung
Die Konversionsflachen wurden 2019 illegal beeintrachtigh. FlUr die Beseitigung von
Gehdlzen lag kein triftiger Grund vor. Die Ablagerungen waren rechtswidrig.

Der Voreingriffszustand ist daher vertiefend zu bewerten.*

- Thema: Ausgleichsmaknahmen (Seite 75 unten  artenreiche Wiese auf der Ostseite”, ist
Zudem im Plan nicht festgesetzt)

Vigel sollen zwischen Gebdude und Bahn nisten (Seite 76), eher unwahrscheinlich
(Anlocken von Mestraubern) und als Ausgleichsmalinahme nicht geeignet

Lamgutachten (stadtebaulich) fehit

Gutachten zum Erschitterungsschutz fehit

Gutachten zu den potentiellen Bahnimmissionen fehlt

Festsetzungen im Bebauungsplan fehlerhaft umgesetzt

Machbarkeitsstudie zum geplanten Ausbau des 3 und 4 Gleises inklusive Bahnsteiganlage
und Infrastruktur fehlt

Bertcksichtigung des ISEK (nach erfolgter Mafnahmenumsetzung) fehit

Verkehrsbewertung unter coronalreien Bedingungen und unter Einbeziehung der geplanten
Verkehrswage insbes. Nordspange fehlt

* Baum des Jahres 2020: unenwiinscht? siehe auch https:fwww wald rlp de/de/wald/baeume-unserer-
waelderrabinie/

* Es kann nicht sein, dass Grundstickseigentdmer in Erwartung einer zukbnfigen Bebauung Flachen
vor  einer  naturschutzfachlichen  Bestandaufnahme  offensichtlich  degradieran, um  die
naturschutzfachlichen Schwellen niedrig zu halten, Siehe hierzu Bilder im Anhang

Eine Wohnflachenbedarfsanalyse ist unter Hinweis auf das unter Ziffer 16 angespro-
chene Wohnraumversorgungskonzept nicht mehr erforderlich.

Zu dem Stadtebaulichen Rahmenplan fihrt das ISEK unter ,Einzelma3nahme 06“ u.a.
aus, dass hierdurch eine Durchmischung der verschiedenen Wohnformen und Wohn-
bauflachen fir unterschiedliche Bevolkerungsgruppen und Sozialschichten gefordert
werden kdnnte. Genau diesen Zielen dient auch der Bebauungsplan ,Am Bahnhof*.
Der stadtebauliche Rahmenplan versteht sich somit als tUbergeordnetes Konzept zur
Steuerung der Entwicklung neuer Wohnbaufladchen. Dass der Planstandort im ISEK
nicht explizit angesprochen ist, liegt darin begriindet, dass die Planungshoheit fiir die
ehem. Erzverladung erst mit der Entwidmung (Freistellungsbescheid des Eisenbahn-
Bundesamtes vom 11.03.2020) an die Stadt Linden zurlickgegeben worden ist. Auf-
grund der in den vorstehenden mehrfach beschriebenen Prioritaten, wird zunachst die
Flache am Bahnhof entwickelt. Die tbrigen Empfehlungen flieRen in die Stellung-
nahme der Stadt Linden zur Fortschreibung des Regionalplans Mittelhessen ein.

Das ISEK schlagt neben der Qualifizierung von bestehenden und neuen Freirauman-
geboten auch ein ,Griines Band*“ vor, im Rahmen dessen samtliche Freiraumangebote
der Stadt miteinander vernetzt werden sollen: Das Griine Band versteht sich dabei als
verbindendes Element der einzelnen Griinrdume und verknipft die Stadt mit den um-
liegenden Naturrdumen. Durch ein ausgebautes und attraktiv gestaltetes Wegenetz
wird die ErschlieBung und Erreichbarkeit einzelner Freirdume erleichtert, die Verbin-
dung zwischen Stadt und Landschaft ausgebaut, die auRerhalb liegende Grube Fernie
in das Freiraumsystem der Stadt eingebunden und die Nahmobilitdt gestarkt. Ziel der
MaRnahmen ist es, die bestehenden Siedlungsstrukturen durch ein ausgebautes Ful3-
und Radwegenetz, durchgriinte StralRenraume und landliche Wege mit den Natur- und
Erholungsraumen attraktiv zu verbinden. Der Bebauungsplan ,Am Bahnhof* steht der
Entwicklung des ,Griinen Bandes” nicht entgegen, da der die Sudetenstralle beglei-
tende Grinstreifen grundsatzlich erhalten und erlebbar bleibt. Die unter EinzelmaR-
nahme 08 angeregte Umsetzungsstrategie ist daher unabhangig von der geplanten
Bebauung ,,Am Bahnhof*.

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass auch das ISEK Linden 2036 der vorliegenden Bau-
leitplanung nicht entgegensteht.

zu 18.: Die Bedenken werden zuriickgewiesen.

Ein weitergehender Handlungsbedarf besteht hier nicht mehr, da die angesprochenen
Themen in den Ausfliihrungen zu den Ziffern 2-17 gewirdigt worden sind.

zu 19.: Die Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.
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20 PERSOMNLICHE BETROFFENHEIT

Wir sind als Eigentimer und Bewohner des Anwesens Breiter Weg unmittelbar von der

Planung betroffen,

Wir miissen konstafieren, dass Planung und Umweltbericht deutliche Fehleinschatzungen
und Defizite aufweisen, ohne deren notwendige Ergénzungen und Richfigstellungen eine
abschliefends Bewertung nicht maglich ist.

Unsere personliche Betroffenheit leitet sich aus dem Thema Larmreflexion durch die
geplante Bebauung ab.

In Bezug auf die FNP-Anderung kénnen wir als Lindener Blrger die Einschrankungen im
Maherholungsraum durch Wegfall von dffentlichen Griinflachen inklusive massiver Eingriffe
in das Landschaftsbild und eine 2zu befirchlende soziale Erosion aufgrund der
menschanunwirdigen Wohnverhalinisse nicht akzeptieran,

Wir appellieren an die Verantwortlichen, die Planunterdagen in diesem Sinne kritisch zu
betrachten und soweit erforderlich den Gescholfwohnungsbau an geeigneteren Stellen zu
realisieran.

Unterzeichner:
Linden, den 27_.10.2021

Bisher noch nicht behandelt worden sind die ,unerwiinschten Robinien“ und die ,illega-
len“ Beeintrachtigungen:

Unerwiinschte Robinien: Die Robinien sind als ,zu erhalten“ festgesetzt. Die Bewer-
tung und Empfehlung des Umweltberichtes ist gleichwohl nicht zu beanstanden, denn
die Robinie ist nicht nur ein robuster Stadtbaum, sondern auch eine invasive Baumart,
die bereits in jungen Jahren bliiht, der Samen ist Gber Jahrzehnte keimfahig. Die Ro-
binie verbreitet sich zudem tber Wurzelbrut, d.h. aus den oberflachennahen Wurzeln
bilden sich Sprosse, aus denen sich neue Baume entwickeln. Sie kann daher auch
kritisch bewertet werden, wie das folgende Zitat aus dem Baumpflegeportal zeigt
(https://www.baumpflegeportal.de/aktuell/baum-des-jahres-2020_robinie-robinia-
pseudoacacia/, Abruf 12.11.2021):

,Sie hat das Potential, sensible Okosysteme, Pflanzen und Lebensrdume zu bedrohen
und zu zerstéren. Zudem fixiert die Robinie, wie zum Beispiel auch die Schwarz-Erle,
Luftstickstoff im Boden. In einer Symbiose mit Bakterien, die an ihren Wurzeln leben,
gelingt dieser Prozess, der eine Gefahr fir empfindliche andere Pflanzen ist. Ohne
eine langfristige Abwehrstrategie ist die Robinie dadurch eine Gefahr fur die heimische
Flora.*

Aufgrund der Stellungnahmen schon der friihzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung wur-
den aber auch die Robinien, in Kenntnis der kontroversen Diskussion, zum Erhalt fest-
gesetzt.

lllegale Beeintrachtigungen: Der Stadt Linden liegen keine Anhaltspunkte vor, die die
Vermutung, dass hier im Hinblick auf die spater geplante Nutzung gezielt eingegriffen
worden sei, bestatigen. Die Bewertung eines friiheren Zustandes sind ebenso wie er-
ganzende Bestandsaufnahmen nicht mehr méglich, da im Herbst 2021 eine Bahnstei-
gerneuerung durchgefiihrt wurde, im Rahmen derer die Reste des ehemaligen An-
schlussgleises beseitigt wurden. Die Flache wurde anschlieBend mit Schotter aufge-
fullt und glattgezogen. Die Tochterfirma der Deutschen Bahn, die die BaumalRnahmen
beauftragt hat, hat dem ausfihrenden Unternehmen auch gestattet, die im rdumlichen
Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegenden Anschlussflachen grofraumig fiir
die Baustelleneinrichtung, die Lagerung von Asphaltaufbruch und Baustoffen zu nut-
zen. Die Grundstuickseigentimerin hat von den BaumaRnahmen und der Nutzung ih-
rer Flachen erst erfahren, als im Oktober 2021 eine nochmalige Begehung durchge-
fuhrt werden sollte und festgestellt werden musste, dass wesentliche Teile der vormals
wertgebenden Biotopstrukturen bereits zerstort waren. Die UNB wurde hieruber un-
verziglich informiert.
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Satellitenfoto vor Beseitigung der Grinstrukturen in der Konversionsflache Stand Mai 2017

Diese Eingriffe waren aber Anlass, die bisher vorgesehenen Malinahmen in Abstim-
mung mit der UNB zu Uberprifen fortzuschreiben. Die aus der Worst-Case-Betrach-
tung abgeleiteten Kompensationsmafinahmen kénnen auf den im Bebauungsplan be-
reits ausgewiesenen Flachen fur MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft durchgefiihrt werden. Die vorlaufende Her-
stellung und die Sicherung wahrend der anschlieRenden Bauphase sind Gegenstand
des Stadtebaulichen Vertrages.

Im Ubrigen sei es erlaubt anzumerken, dass im Rahmen der Offentlichkeitsbeteiligung
Stellungnahmen abgegeben werden kénnen. In friheren Fassungen des Bundesbau-
gesetzes bzw. Baugesetzbuches wurde von Bedenken und Anregungen gesprochen.
Solche beinhaltet auch die vorliegende Stellungnahme. Die Abwagung Uber die vorge-
tragenen Bedenken und Anregungen obliegt ausschliel3lich den stadtischen Gremien.
Die Forderung ,neu vorzulegen® ist nicht nur begrifflich irritierend, sondern auch unbe-
grindet.

In die Abwagung dirfen auch die Inhalte des Stadtebaulichen Vertrages, fir dessen
Erlass der Gesetzgeber keine Offentlichkeitsbeteiligung vorgesehen hat, einflieRen.

Bei der Abwagung darf auf das Abschichtungsprinzip verwiesen werden. Themen, die
auf Ebene der Baugenehmigung ohnehin zu bearbeiten sind, dirfen auch dorthin ver-
wiesen werden.

Diese Rahmenbedingungen und die Ausfiihrungen zu den Ziffern 1-17 wirdigend, kann
der Bebauungsplan ohne erganzende Gutachten und nochmalige Offentlichkeitsbeteili-
gung zu Satzung erhoben werden.

zu 20.: Die Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.

Die Bedenken hinsichtlich ,deutlicher Fehleinschatzungen und Defizite* werden nicht
geteilt. Zur Begriindung wird auch hier nochmal auf die Ausfiihrungen zu den 1-17 bzw.
19 verwiesen.

Das Kapitel ,Reflexionen® in der Immissionsberechnung zeigt, dass das Thema bekannt
ist. Durch die im stadtebaulichen Vertrag vereinbarte absorbierende Ausfiihrung der
bahnseitigen Fassaden der geplanten Wohnbebauung wird den It. Stellungnahme be-
furchteten Schallreflexionen entgegengewirkt. Die Details der Fassadengestaltung wer-
den im Baugenehmigungsverfahren unter Hinzuziehung des Schallgutachters festge-
legt.
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Satellitenfoto zur illegalen Besettigung der Grinstrukturen in der Konversionsfldiche Stand
April 2018
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Gesendet: Donnerstag, 28. Oktober 2021 18:46
An: Stadt Linden - Bauleitplanung <bauleitplanung@linden.de>

Betreff: Einspruch Offenlegung Bauleitplanung "Bauen am Bahnhof" Bauplanung Nr.
68

Vorbemerkung: Dieser Einspruch erfolgt, obwohl und gerade weil in der Offenlegung die
energetische Seite des Bauvorhaben fast nicht erwédhnt wird.

Neue Bauten, die nicht die angestrebte Klimaneutralitat Deutschlands beriicksichtigen,
sind nicht zuléssig.
Einspruch:

Die vorgesehene Bauweise entspricht nicht den schon bestehenden Klimazielen der
Bundesrepublik Deutschland.

Die energetische Bauweise mul3 in vorzulegenden Baupldnen und im Vertrag mit der
Stadt Linden daher exakt diesem Klimaziel entsprechend definiert werden.

Begriindung:

Der vorgesehen Bau umfal3t 130 Wohnungen mit einer Gesamtwohnfléche von ca. 7000
gm. Damit entsteht das gré8te Wohngebé&ude der Stadt Linden.

- Die Nutzungsdauer dieser Anlage ist auf mindestens 50 Jahre, wahrscheinlicher
aber ldngere Zeit anzusetzen.

- Innerhalb dieser Frist mul3 schon nach jetzigen gesetzlichen Vorgaben Klimaneutra-
litét erreicht werden.

- In 6ffentlichen Biirger-Veranstaltungen zu diesem Bau wurde von Sprechern des
Bauherrn eine Bauweise " etwa KfW 55" genannt.

Da diese Angaben des Bauherrn exakte Berechnungen nicht zulassen, sind die nach-
folgenden Daten Schétzungen der energetischen Effizienz.

Offentlichkeit 11 (28.10.2021)

Beschlussempfehlung
vgl. Seite 168
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Man kann aber mindestens von folgenden Werten ausgehen:

- Die vorgesehene Bauweise bedeutet gegenliber dem heute schon technisch prob-
lemlos méglichen Standard "Passivhaus” oder "Passivhaus plus” einen Mindest-
mehrverbrauch allein fiir die Heizung von 2 | Ol/qm/Jahr bzw. dem Aquivalent in an-
derer Energie.

D.h.: Wohnflache 7000m + Nebenflachen, zusammen ca. 10.000 m x 2 | = 20.000I /
Jahr = Laufzeit 50 Jahre Mehrverbrauch 1 Million Liter Ol bzw. andere Energie mit
entsprechendem CO2 AusstoB.

Hinzu kommen weitere Aspekte, die fiir eine Passivhausbauweise sprechen:

- keine Verschmutzung der Umwelt durch Abgase

- bestes Raumklima

- keine zusétzlichen Filter fiir evtl. Pollen, Schmutz- und Feinstaubpartikel

- selbst zusétzliche Filter z.B. gegen Pandemien (Corona) in den Rdumen entfallen

- die explodierenden Nebenkosten, vor allem auch fiir die Heizung, werden gestoppt
(die Nebenkosten sind oftmals fast so hoch wie die Mieten)

- fir die Mieter ergibt sich ein h6herer Schutz vor Mieterhbhungen, da aufwéndige
Sanierungen auf lange Sicht nicht notwendig sind.

- eine Sanierung des Gebé&udes, vor allem auch durch bestimmt kommende héhere
Anforderungen an Bauten, entfallen. Dies bedeutet auch fiir den/die Eigentiimer eine
grol3e Sicherheit vor zukiinftigen Kosten (und damit Rendite).

- Eine spéter erforderliche energetische Verbesserung des Gebédudes dlirfte mit enor-
men Kosten verbunden, technisch fast unméglich sein.

Zusammengefal3t: Es ist sofortiges Umdenken erforderlich und die Baupléne und Ver-
trdge sind exakt danach auszurichten.

Linden, 28.10.2021

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen.

Sie geben Anlass fiir einige allgemeine Anmerkungen zum Regelungsbereich der Bau-
leitplanung: Deren Aufgabe ist die Vorbereitung und Leitung der baulichen und sonsti-
gen Nutzung der Grundstiicke in einer Gemeinde. Aus diesem Entwicklungs- und Ord-
nungsauftrag ergeben sich auch unmittelbar die der Bauleitplanung immanenten
Schranken. So bedarf z.B. jede Festsetzung der Rechtfertigung.

Bei der Aufstellung von Bauleitplanen sind It. § 1 Abs. 6 BauGB unterschiedliche Be-
lange zu beriicksichtigen. Hierzu zahlen u.a. auch die Wohnbedlrfnisse der Bevolke-
rung, die sozialen und kulturellen Bedirfnisse der Bevdlkerung, insbesondere der Fa-
milien, der jungen, alten und behinderten Menschen, die Schaffung und Erhaltung sozial
stabiler Bevolkerungsstrukturen und die Anforderungen kostensparenden Bauens. Bei
der Aufstellung der Bauleitplane sind die 6ffentlichen und privaten Belange gegeneinan-
der und untereinander gerecht abzuwagen. Es besteht kein Zweifel, dass dem Klima-
wandel in der Abwagung eine besondere Bedeutung zukommt. Dem Gebot der gerech-
ten Abwagung ist aber erst dann entsprochen, wenn alle fiir die jeweilige Bauleitplanung
beachtlichen Belange in sie eingestellt worden sind.

Der Bundesgesetzgeber hat dem Bebauungsplan die Aufgabe zugewiesen, die fiir die
stadtebauliche Ordnung notwendigen rechtsverbindlichen Festsetzungen zu treffen und
damit die Grundlage fir weitere zum Vollzug des BauGB erforderliche MafRnahmen zu
schaffen. Der Inhalt eines Bebauungsplanes ist in § 9 Abs. 1 BauGB grundsatzlich ab-
schlieBend geregelt. Das Bundesverwaltungsgericht hat bereits 1993 festgestellt, dass
den Gemeinden kein dariiberhinausgehendes Festsetzungsfindungsrecht zusteht.

Im Rahmen der sog. Klimaschutznovelle 2011 wurden die Festsetzungsmoglichkeiten
zwar erweitert. So ist seither nach § 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB die Festsetzung von Gebie-
ten mdglich, in denen bei der Errichtung von Gebauden und bestimmten sonstigen bau-
lichen Anlagen bestimmte bauliche und sonstige technische MaRnahmen fiir die Erzeu-
gung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Warme oder Kalte aus erneuerbaren Ener-
gien oder Kraft-Warme-Kopplung getroffen werden missen. Die Festsetzung bestimm-
ter Energiestandards bleibt aber ausgeschlossen. Bestimmte Energiestandards festzu-
setzen ist aufgrund der eigengesetzlichen Regelungen aber auch nicht erforderlich.

So hat das Gebaudeenergiegesetz 2020 die bis dahin geltenden Normen Energieein-
sparungsgesetz (EnEG), Energieeinsparverordnung (EnEV) und Erneuerbare-Ener-
gien-Warmegesetz (EEWarmeG) in ein Gesetz zusammengefiihrt. Das GEG enthalt An-
forderungen an die energetische Qualitat von Gebauden, die Erstellung und die Ver-
wendung von Energieausweisen sowie an den Einsatz erneuerbarer Energien in Ge-
bauden. Faktisch dirfen Neubauten seither nur noch in Niedrigstenergiebauweise er-
richtet werden. Den Anregungen ist damit bereits Rechnung getragen.
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Stadtverwallung
Linc

G048 FRANKFURT a, Main

Magistrat der Stadt LINDEN
Konrad-Adenauer-Strasse 25

35440 LINDEN 25.06.21 A 8. per Pax

Betr.: Bauvorhaben REVIKON, Sudetenstrasse/TBE-Gelinde
Bez,: Meine Eingabe im Fuge der Offenlegung/aktuelle Presse

Behr geahrte Damen, sehr geehrte Herren,

da auaweisliech sktueller Pressemitteilungen das betreffende
Bauvorhaben jetzt dog:h der Realisierung eptgsgengebt. michte
ich 8ie vorsorglich in Erginrzung meiner Eingabe auf Folgendes
hinwaisen:

Ein Objekt der lant Dimengionalitit (ca. 300m Gebivderie-
gZe 0 m er Grund t. Massplan Lindener Nachrichten bhedi
Offenlegung)) muss gege 4 B retos :

Zitat: "Innerhaldb der im Zussmmenhang bebauten Ortateile iat
ein Vorhaben zul#ssig, wenn es sich nech Art und MaR der baue
lichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstilcksfliche, die
iberbaut werdsn scll, in die Eigenart der niheren Usgebung ein-
figt sees das Ortsbild darf nicht beeintriichtigt werden." ZE.

Diesg wird von der vorgelegten Planung keineswegs erfiillt - aie
veratiBt sla "Objekt des Baubrutalismus™ sogar sklatant gegen
eine solche Gesetzesvorgabe.

Wehrend in der Presse von "susgefeilten baulichen Schellschutz=
massnshmen” zum Wohle der zuliinftigen Mieter die Rede ist (nur
SondermaBnahmen machen wohl eine Errichtung =0 nahe am DB-
Gleiskitirper aus immissionsschutzrechtlichen Griinden ifiberhaupt
miglich) wird wohl vﬂ.‘r_liﬁ vergesaen, was dis akustischen Aus-
wirkungen eines solchen “Brutalbaus" fiir sémtliche, Setlick des
Gleiskirpers befindlichen Gebdude/Anlieger bedeuten wird,

Eine direkte. laterale Reflektion des DB-Immissionaspezels und
demit eine wohl einhergehende Steigerung heraits "wohngrenz-
vwertiger" dB-Level laut BImSchG, kinnten hier juristisch sogar
zur Unbewochnbarkelt und villigen Immobilienentwertung mit daraus
folgenden Rechtsanspriichen der Betroffenen gegen den Investor
und auch den Genehmigungsgeher filhren. THese Situation ist von
einem "peositiven Lidrmgutachten” gicher weder simuliert noch he-
dacht worden.

P.E, Dass bei der geplanten Anzshl der WE nicht nur ein erheb-
licher, sondern vermutlich massiver Verkehrszuwachs - ge-

rade durch den OT Forst und den Tannenweg - zu erwarten ist,

liuft im Verkehrsgutachten wermutlich unter der Rubrik
"gu vernashléssigen",..

Offentlichkeit 12 (25.10.2021)

Beschlussempfehlungen

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Angesprochen ist hier die im Rahmen der frithzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung einge-
gangenen Stellungnahme vom 24.04.2020. Diese ist bereits im Zusammenhang mit den
Entwurfsberatungen in die Abwagung eingeflossen.

zu 2.: Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen.

Die Frage, ob sich das Vorhaben nach Art und MaR der baulichen Nutzung, der Bau-
weise und der Grundstlicksflache, die Uiberbaut werden soll, in die Eigenart der naheren
Umgebung einfligt und damit auch ohne Bebauungsplan bauaufsichtlich genehmigt wer-
den konnte, stellt sich vorliegend nicht. Das Bauplanungsrecht wird vielmehr durch den
Bebauungsplan ,Am Bahnhof“ geschaffen.

Die Bewertung des geplanten Vorhabens als ,Objekt des Baubrutalismus® kann nicht
nachvollzogen werden. Als ,Brutalismus in der Architektur” wird allgemein ein gegen
Ende der 1950er Jahre aufkommender Stil bezeichnet, der anschieRend drei Jahrzehnte
lang die internationale Architektur mitbestimmte. Elemente seines Ausdrucks waren
Sichtbeton, Stahl und Glas. Ein beeindruckendes Beispiel dieser Art der Bebauung ist
das 1976 eroffnete und heute unter Denkmalschutz stehende ehem. Hauptpostamt in
Marburg an der B3 (Hohe Ausfahrt Bahnhofstrale/Hauptbahnhof) mit seinen sieben Ge-
schossen. Ein solcher ,Betonklotz“ ist in Linden selbstverstandlich nicht geplant. Geplant
sind vier Mehrfamilienhduser, die durch transparente Treppenhauser miteinander ver-
bunden werden. Die Fassaden werden mehrfach gegliedert und durch Holzelemente
zusatzlich aufgelockert.

zu 3.: Die Bedenken werden zuriickgewiesen.

Das Thema ,Reflexionen® ist bei der Immissionsberechnung aufgegriffen worden. Die
bahnseitigen Fassaden werden schallabsorbierend ausgefiihrt. Es ist daher weder eine
Unbewohnbarkeit noch eine Wertminderung zu befiirchten.

zu 4.: Die Bedenken werden zuriickgewiesen.

Nach dem Verteilungsschlussel der Verkehrsuntersuchung wird die Jagerschneise an
Normalwerktagen mit zusatzlich rd. 20 Kfz-Fahrten belastet. Bei 20 Kfz-Fahrten je 24
Stunden kann sicherlich nicht von einem ,massiven Verkehrszuwachs* gesprochen wer-
den. Die Verkehrszunahme tatsachlich ist zu gering, um abwagungsrelevant zu sein.
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Anlage 1: Anderung des Grenzverlaufs Offentliche Griinflache - Bouleplatz und Ge-
werbegebiet und Stellungnahme Boule-Club (26.03.2022)

alfahosting

Entwurf Anderung Betreff 19006a_Sudetenstr Vergleich - Flichentausch
Voo  Asirid Reinhardt <info@astrid reinhardt de>
An  <info@stadtundplan de>

Kopie <vorstand@be-linden de™

Datum 2022-03-26 15:59

Guten Tag Herr Fischer,

Sie ethalten eine Antwort auf Thr Anliegen von mir, da ich das Amt von Herrn Hoepfel iibernonumnen
habe.

Gern kommen wir Threm Wunsch nach einer schuifflichen Bestitigung nach und teilen Thnen hiermit mit,
dass wir mit dem Flachentansch einverstanden sind vnd keine Bedenken gegen die Anderung des
Bebammgsplans bestehen.

Mit freundlichen Grilfen

Asirid Feinhards

Hohmderweg 2| 35308 Gizfen
Fon 08412501751

Mobil +49 1520 9800433
Mzl  worsandzbelinden de
wwwhe-linden de

e Club Lindey ¥




Aktenvermerk

Projekt: Bebauwungsplan Nr. 68 Am Bahnhof
Anlage 2: Gesprachsvermerk UNB 16.03.2022
Ort, Zeit: Gielen, den 18.03.2022
Gesprichsteilnehmer: Frau Rest, Untere Naturschutzbeharde Landkreis Giefien Der Gesprachsvermerk wurde der UNB am 17.03.2022 per E-Mail mit der Bitte um
Herr Feldmann, AB Feldmann Durchsicht binnen Wochenfrist zugesandt. Anderungswiinsche wurden keine vorgetra-
Frau Hinsel, AB Feldmann gen.

Herr Fischer, Stadtplaner

Lid. Mr. | Text Eriedigung durch

1 Dier Bebauungsplan hat die Beteiligungsverfahren nach BawGE durchlaufen. Zu

dem Bebauungsplan wurde zum Machweis der Bericksichtigung der Belange von Ak k
MNaturschutz, Landschaftspflege und Artenschutz ein 3-Zonen-Konzept™ erstellt, tenvermer
das im Mitelpunkt der heutigen Besprechung steht.

il Zone 1 umfasst die Gehdlzflachen entlang der Sudetenstralle. e Geholzfidchen IBU i1 Die unter § angesprochenen Flichen werden in das Umsiedlungsprogramm fir die IBU
sind zum Erhalt festgesetzt. nur die Zvwegungen zu den Mehrfamilienhausem sol- Haselmaus einbezogen. Zudem wird eine Erfassung von Flederm3usen vorgese-
len freigestellt werden. In dem Gehélzstreifen ist die Haselmaus nachgewiesen. Auf hen, da beide Tierarten in dem Bereich der Mauer vorkommen konnen. Das Ar-
Anregung der UNB soll eine Umsiedlung erfolgen. Der Zielstandort am Waldrand- beitsprogramm wird mit der UNB abgestimmt.
bereich nordiich oberhalb der Grube Steinmiller wurde von Firster Sennstock wor-
geschiagen und ist wind von der UNB akzeptiert T Die Konkretisierung der Ma2nahmen Zone 2 und 3 erfolgt in enger Abstimmung mit Revikon
der UNB m Zusammenhang mit der Erstellung des Bauantrages. Die Revikon
Die Umsiedlung erfolgt entsprechend dem vom Ingenieurbine fir Umweltplanung GmbH wird der UNB gegeniiber sine entsprechends Verpfichtungserklinung ab-
Dr. Theresa Rihl, 35480 Staufenberg erstellien Ausgleichskonzept, Stand geben.
23.02.2022.
] Das 3-Zonen-Konzept wird Bestandieil des Stadtebaulichen Vertrages zwischen Stadt Linden
3 Zone 2 umfasst di? Da?hﬂ?dten. "J.DFQE'SEh?H ist d.ie Anlage von Trockenrasen als Feldmann der Stadt Linden und der Revikon GmiH. Revikan
Lebensraum w.a. fir Wildbienen. Eine Begrinung ist auch unter den Solarpanelen IFALMN
geplant. Die Detailplanung wird fachlich begleitet durch das Biro IFAUN - Faunistik bl Die unter 4 und 5 angesprochenen Malknahmen sind bei der bisher vorliegenden Fischer
und funkticnale Artenvielfalt. 57248 Dirmstein. Eingriffs-/Ausgleichsbilanz nicht bericksichtigt. Auf Anregung der UME wird die Bi- BfL
4 Zone 3 umfasst die Flachen zwischen der geplanten Bebauung und den Bahnan- Feldmann lanzierung akiualisiert und ein entsprechender Nachtrag zum Ummweithericht er-
lagen. Hier sollen trocken-warme Lebenssdume fir Insskien und andere Glieder- BiL stell.
tiere sowie Eidechsen und Nahrungsgaste aus der Gruppe der Wirbeltiers (Vagel, 10 Verbehaltich der Beschhussfassung durch die Stadtverordnetenversammiung und Stadt
Fledermause) geschaffen werden. Die Detadplanung und die Baubegleitung erfolgt der Genehmigung der Anderung des Flichennutzungsplanes durch das Regie- Fischer
durch das Biiro fiir Landschafisanalyse/Wikdsaaten, 25581 Wetzlar. rungsprasidium Gielen kinnen die Anderung des Flichennutzungsplanes und der Feldmann
Die im Entwurf des Bebauungsplanes vorgesehenen Gabionenwande kinnen ent- Bebauwngsplan noch in diesemn Jahr in Kraft gesetzt werden. Die Baufeldfreima- BfL
f3llen. chung kann dann im Winterhalbjahr 202272023 erfolgen. Eine ﬁkdngische Baube-
s Zone 3 wird gegeniber der im Entwurf des Bebauungsplanes ausgewiesenen FIa- Fiasher gleitung ist vorgesehen. Alle eingrifisrelevanten Malnahmen werden im Vorield

che fiir Maknahmen zum Schutz, zur Pllege und zur Entwickheng von Boden, Natur von der QBB mit der UNB abgestimmt.

und Landschaft erweitert, da die zwischen dem Bouleplatz und den Bahnanlagen
vorgesehenen Steliplatze entfallen. Ursachlich hierfir ist der Rilckbau der noch auf
die frilherer Erzveradung zuriickgehenden Mauer. aus der bereits eine Teilflache Gielen, den 17.03.2022
ausgebrochen und die nicht mehr standsicher ist. Mach dem Rockbau soll das Ge-
ldnde zur Bahn hin abgebdschtwerden. Die dem Bowle-Club durch die Abbéschung
verlorengehende Flache wird durch eine Erweiterung der im Bebauungsplan aus-

Vertedler: Gesprachsteilnehmer, Stadt Linden, Fa. Revikon Hem Beitlich

gewiesenen Gronflache zulasten des angrenzend ausgewiesensn Gewerbegebie-
tes ausgeglichen. Die UME stimmt diesen Andenungen zu.

Holger Flzcher, Stadtplaner AKH Salte 1



Anlage 3: Umsiedlungskonzept Haselmaus

Ingenieurbirg ik Umweltplanung

Stadt Linden

Bebauungsplan Nr. 68 ,,Am Bahnhof”

Ausgleichskonzept for die Haselmaus (Muscardinus avellanarius)

Stand: 23. Februar 2022

Bearbeitung:
Dr. Patrick Masius
Dr. Theresa Rilhl

Ingenieurbiiro fir Umweltplanung Dr. Theresa Rilhi
Am Boden 25 | 35460 Staufenbeny
Tel. (06406) 92 3 29-0 | info@ibu-ruehl.de

Stadt Lirden | Bebawungsplan Am Bahnhof” | MaBnahmen- und Pflegekorzept fir die Haselmaus 2
Inhalt
1. Weranlassung und Zielsetzung. . |
2. Bestandssituation .. .4
3. Artenschutzrechtliche Konflikte und vorgesehene MaBnahmen .5
4.  Artenschutzrechtliche Priifung .9
5. Pflege und Erfolgskontrolle.. .12
LR L PP 13
7. Fotodok Ittt 0 B R £ R R 848 LS 4L RR A R RS SRR AR LRSS 14
1BU Staufenbeng (02 2022)

Bebauungsplan Nr. 68 ,Am Bahnhof*

Seite 173



Stadt Linden | Bebauungsplan _Am Bahnhof* | Maknahmen- und Fflegekonzept fir die Maselmaus 3

1. Veranlassung und Zielsetzung

Die Stadt Linden erstellt derzeit in der Gemarkung GroBen-Linden den Bebauungsplan "Am Bahnhof". Planziel ist
die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes fur Mehrfamilienhauser zwischen der Sudetenstrale und den
Gleisanlzgen der MainWeser-Bahn am dstlichen Rand des Stadtteiles Grofen-Linden. Im nérdlichen Anschluss an
das geplante Allgemeine Wohngebiet folgt nach dem bestehenden Bouleplatz, ein Baugrundstick, das als Ge-
werbegebiet ausgewiesen werden soll. Der Geltungsbereich umfasst eine Fliche won rd. 2,15 ha. Hiervon entfal-
len auf das geplante Allgemeine Wohngebiet rd. 1,0 ha, das Gewerbegebiet rd. 0,2 ha, die Verkehrsflichen 0,5 ha
und die Grinflachen 0,45 ha. Der Geltungsbereich umfasst die Flurstiicke Gemarkung Leihgestern, Flur 4 Mr.
296/6, 2962 und Gemarkung GroRen-Linden, Flur 1 Nr. 00,9 800,11 bis 800/14 (thw.}, 1102/12, 1102/4, 1192/5
und 1155/& mit der vorgelagerten Sudetenstrale.

Bei der Haselmaus (Muscordinus avellonarius) handelt es sich um eine streng geschitzte Art, die im Anhang IV
der FFH-Richtlinie gefihrt wird. Im KEahmen von Untersuchungen im Jahr 2021 durch das Ingenieurbiro for Um-
weltplanung Dr. Theresa Ruhl wurde im Bereich des Gehblzes entlang der Sudetenstrae ein aktueller Hasel-
mausnachweis (Muscardinus ovellonarius) erbracht (siehe Karte im Anhang). Zudem existieren weitere Nachwei-
se dieser streng geschitzten Art aus dem Geltungsbereich [MABU Linden, nachrichtl.]. Gemak Entwurf des Be-
bauungsplans werden die Béschung und kleinriumige Bereiche des Gehdlzes neuen Nutzumgen zugefiihrt
{Wohnbebauung, Stellplatz/Zufahrt). Bei einem Eingriff ist davon auszugehen, dass artenschutzrechtliche Ver-
botstatbestinde hinsichtlich der Haselmaus gemak § 44 Abs. 1 BNatSchiG eintreten.

Stadt Linden | Bebawungsplan Am Bahnhof” | Mafnahmen- und Pflegekorzept fir die Haselmaus

1BU Staufenberg (02.2022)

2. Bestandssituation

Die mit Brombeeren bewachsene Bischung und das junge Gehdlz mit beerentragenden Stréuchern, Haselnlssen
und Kastanien bieten der Haselmaus gute Habitatbedingungen. Es ist von einem kleinen Vorkommen auszuge-
hen, das sich hier innerhalb der letzten 10 Jahre etabliert hat. {Zuvor waren die Habitatbedingungen nicht geeig-

net). Zuwanderungsmoglichkeiten existieren insbesondere entlang des Gleiskorpers.

Haselmause bevorzugen als Lebensraum Jungwaldstadien (10-15 Jahre alt) von Laubwéldern oder Mischwaldern
mit einer gut ausgepragten Strauchschicht. Entscheidend fur die Habitateignung ist eine hohe Diversitdt won
BEumen und Strauchern, um wihrend der gesamten Aktivititsperiode ausreichend Nahrung zu finden. Zur Rei-
fung der Friichte muss zudem gendgend Sonnenlicht durch die Baumschicht hindurchdringen. In diesem Rahmen
gilt die Haselmaus als anpassungsfahige Art (Juskams & BOcsuer 2010). Im Plangebiet nutzt die Haselmaus das
junge Gehdlz entlang der Sudetenstrae mit Haselnuss, Kastanie und WeiBdorn und die angrenzende Boschung,
die von Brombeeren dberwachsen ist. Das aktuelle Haselmausvorkommen im Bereich Linden-Bahnhof / Suden-

tenstrae beschrankt sich hier direkt am Siedlungsrand auf eine Gesamtflache von dirca 1 ha.

Fir diese Habitatgrole wird durchschnittlich eine Populationsdichte von 1-2 adulten Haselmiusen angenommen.
In optimalen Habitaten = also von Haselstréuchern dominierten Niederwildern = werden Populationsdichten von
6 Adulten / ha erreicht (Juskams & BOcsner 2010). Je nach Saison und Nahrungsangebot kann die Individuenzahl
durch Juvenile um das Vierfache hoher sein {Juskams 2014). Aufgrund des Habitatpotentials mit vielfiltigen Nah-
rungsquellen ist won einer Individuenzahl zwischem einem durchschnittlichen und einem Optimalhabitat auszu-

gehen, hachstwahrscheinlich um 1-2 Paare mit einer entsprechenden Anzahl von Jungtieren.
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3. Artenschutzrechtliche Konflikte und vorgesehene MaBnahmen

Die Haselmause sind im Rahmen des Viorhabens vor allem durch magliche Individuenverluste und einen nachhal-
tigen Habitat- und Lebensraumveriust betroffen. Damit werden die Tatbestande nach & 44 Abs. 1 BNatSchiG be-

rihrt. Individuenwerluste werden potentiell im Rahmen der Rodung und Baufeldraumung verursacht.

Umsiedlung

Gemak Entwurf des Bebauungsplans werden die Bdschung und einzelne Gehdzbereiche neven Nutzungen zuge-
fishrt (Wohnbebauung, Stellplatz/Zufahrt). Bei einem Eingriff ist davon auszugehen, dass artenschutzrechtliche
Verbotstatbestande hinsichtlich der Haselmaus gemaR & 44 Abs. 1 BNatSchG eintreten. Da im Umfeld des Plan-
gebiets keine Ausweichlebensrdume zur Verflgung stehen, oder geschaffen werden kinnen, entfallt die Option
einer Vergramung. Aus diesem Grund kann der Eintritt des Totungstatbestands nur durch Fang und Umsiedlung
der betroffenen Tiere ausgeschlossen werden (Blocuuer et al. 2017). Das Vorgehen zur Umsiedlung erfolgt nach
den Angaben von Blcuuer et al. 2017,

Dazu werden

# ab Ende Marz 2022 das Plangebiet und angrenzende Bereiche mit 30 Haselmausnistkdsten zum Fang
der Haselmause ausgestatiet.

+ die Nisthilfen zwischen April und November an 14 Terminen {zwei pro Monat) auf Besatz kontrolliert®
#»  besiedelte K3sten verschlossen und auf direktem Weg in den Ersatzlebensraum transportiert

& zusdtzlich zu jedem besetrten Kasten [ Umsiedlungsversteck”) drei weitere Verstecke im unmittelbaren
Umfeld ausgebracht

Die Umsiedlung mit den bereits besetrten Kisten und dem eigenen Nest, erhiht die Akzeptanz der Umsiedlungs-
fidche und erleichtert die Umgewdhnung.

Zwizchen Umsiedlungsflache und Eingriffsbereich liegt ein Abstand wvon ca. 1.300 m. Eine Rickkehr in das ur-
spriingliche Habitat kann so ausgeschlossen werden - zumal es nur einen potentiellen Wanderkorridor entlang
der Bahngleise gibt.

V0l Haselmausumsiediong

Zur Verrmeidung des Tatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNat5chG werden die im Flangebiet lebenden Hasel-
miuse wihrend der Aktivititsphase abgefangen und in einen bereitgesteliten Ersatzlebensraum wmgesiedelt.

] Das Abfargen wird so oft wiederhalt, bis davon ausgegangen werden kann, dass sich keine Haselmiuse mehr im Plangebiet aufhalben. Dies
ist nach zwei erfoiglosen Eontrollen im Abstand von mindestens sicken Tagen im Merbst der Fall.
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Ersatzhabitat

Als CEF-MaBnahme fiir den Verlust von Gehdlz- und Heckenstrukturen im Plangebiet und fiir die eintretenden Ha-
bitatwverluste der Haselmaus wird der Waldrand auf Flurstiick 3/1 in Flur 14 der Gemarkung GroBen-Linden durch
Machpflanzung von nuss- und beerentragenden Strauchemn fir die Zielart aufgewertet (s, Abb. 2). Auch der vor-
handene Wall am nérdlichen Rand des Flurstiicks 21 in Flur 7 der Gemarkung GroEen-Linden wird fir die Hasel-

maus durch Nachpflanzung von Strauchern aufgewertet (s. Tab. 1).

Drer dem Waldrand vorgelagerte Wall mit Anschluss an den Bahndamm wird ebenfalls aufgewertet. Der Wall um-
fasst rd. 500 m?. Hier sind w.a. bereits Brombeer-5traucher vorhanden (5. Abb. 3). Diese dirfen sich in Zukunft auf
dem Wall in seiner Funktion als Ausgleichsfliche aushreiten. Es ist davon auszugehen, dass dadurch in diesem Be-
reich bereits kurzfristig die Funktionsfahigkeit als Habitat fur die Haselmaus hergestellt ist. Der Obrige Waldrand
zeichnet sich durch recht viel liegendes Totholz aus, so dass auf die Ablagerung von kilnstlichen Reisighaufen ver-
zichtet werden kann. In Abstimmung mit dem zustidndigen Revierforster sind am Obrigen Waldrand insgesamt 40

Straucher gemaR Tabelle 1 zu pflanzen.

In Verbindung mit den vorhandenen Waldstrukturen und den Gehdlzen am Bahndamm ist davon auszugehen, dass
der im Eingriffsgebiet entstehende Habitatverlust fiir die Haselmaus durch die beschriebene MaBnahme ausgegli-
chen ist.

Albbildung 1: Ercatzhabitat am Waldrand ndrdlich der Tagebaufliche in GroRen-Linden. Rechts ist der Bahndamm mu sehen.
Quelle: Natureg-Viewer 02/2022
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Abbildung 2: Blick von Sidwesten auf den Waldrand.

Die Umsetzung der Maknahmen ist dem Eingriff voranzustellen und in Form eines Ergebnisberichtes der Unteren

Maturschutzbehdrde nachzuweisen. Durch eine solche Aufwertung von Lebensraumbereichen zu einem Kernle-

bensraum einschlieBlich Umsiedlung (A1 und Ax2) kann das Eintreten des Verbotstatbestands nach § 44 Abst. 1

Mr. 2 und 3 BNatSchG vermieden werden (fiir die artenschutzrechtliche Prifung siehe Kap. 4).

Linden statt.
AnDL

CEF-MaBnahme Habitatoptimierung filr die Haselmaus

Der Ausgleich fir die eintretenden Habitatverluste findet durch eine zielorientierte Aufwertung
am Waldrand auf Flurstiick 3/1 in Flur 14 und Flurstiick 21 in Flur 7 der Gemarkung GroEen-

Auf der genannten Flache werden beeren- und nusstragende Straucher angepflanzt. Zudem wer-
den zusdtzlich zu jedem besetzten Kasten (,Umsiedlungsversteck™) drei weitere Verstecke im
unmittelbaren Umfeld im Ersatzhabitat aufgehangt.

Die Umsetzung der MaEnahme ist dem Eingriff voranzustellen und in Form eines Ergebnisberich-
tes der Unteren Naturschutzbehdrde nachzuweisen.

Tab. 1: Ubersicht Gber :u pllanzende Striucher

Abbildung 3: Blick von Sidwesten auf den vorgelageren Wall. Im Hintergrund rechis sind die Gehdlee am Bahndarmm zu sehen.

Strauchart Anzahl Pflanzgualitdt [mind.) Herkunft

Hasel | Coryius avelloni) 15 Str. 2 xw 100-150 Viorkommensgebiet 4
Schwarzer Holunder (Sambucus migra) 5 Str. 2 ww 100-150 Vorkommensgebiet 4
Eornel-Kirsche (Comus mas) 5 Str. 2 xw 100-150 Vorkommensgebiet 4
Gemeiner S5chneeball [ Viburnuwm opwus) 5 Str. 2 xw 100-150 Vorkommensgebiet 4
Pfaffenhitchen |Evonpmus europoeus) 5 Str. 2 ww 100-150 Vorkommensgebiet 4
Deutsches GeiBblatt [Lonicero periclymenum) 5 mB, 2 xv 60-100 Viorkommensgebiet 4

1BU Staarfenbeng (022022
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4, Artenschutzrechtliche Priifung

Artenschutzrechtliche Prafung: Haselmaus (M i lanarius)

1. Allgemeine Angaben

1.1 Schutestatus und Gefihrdungsstufe

FFH-RL-Anhang I\V-Art RL Deutschiand: G [Gefahrdung unbekannten Ausmales)

Europdische Vogelart RL Hessen: D (Daten unzureichend)

1.2 Erhaltungszustand [Bewertung nach Ampelschema)
Gamnshg Ungimnstig - nginstig - keine ausre-
unzureichend schlecht chenden Daten

Eurocpa
Deutschland
Hessen: L1
2. Charakterisierung und Beschreibung der betroffenen Art
2.1 Habitatanspriiche und Verhaltensweisen
2.1.1 Habitatanspriche
Lebensraum und Aktionsrawm:
» Die Haselmaus ist eng an Vorkommen von
Gehidlzen gebunden
» Bevorzugt werden Laubmischwilder mit
gut entwickelter, vielfaltiger Strauch-
schicht sowie Verjingungsstadien von
Walkdemn
= Das Vorkommen der Hasel ist kein obliga-
torischer Faktor fiir die Haselmaus

=+ Bedeutsam ist eine hohe Diversitat von Biumen
und Strauchem

= Reviergrilte abhangig vom Nahrungsangebot, an-
gegeben werden Werte zwischen 0,18 und 0,73
ha bzw. im Jahresverdauf insgesamt bis zu 1 ha

Mester und Verstecke: Hahrung:

+ Haselm3use bauen fein verwobene Som- «  Andert sich im Jahresverlauf je nach Angebat:
memester aus Planzenmateralien in dichte = im Frihjahr Blotenknospen, Bliten, Insekten, ggf
Gebische (z. B. Brombeerhacken ) und Misse und 3hnliche Frichte aus dem Vorjahr
Asiquirle kieiner Biume. in Baumhdhlen + im Sommer Beeren (z. B. Walderdbeers, Heidel-
Nistkdsten und anderen Nischen, aber beere, Weilkdorn), Pflanzenteile bestimmter Plan-
auch am Boden zenarten

+  Wintemester werden amiim Boden gebaut - im Herbst Beeren (z. B. Schiehe, Eberesche),
und sind wegen der bendtigten Isolienung Mussfrichte und Samen (z. B. Haselnuss, Eichel,
dicker Buchecker, Esche, Ahom), Knospen und Katz-

chen, Insekten

2.1.2 Fortpflanzung
=  Paarung erfolgt kurz nach dem Winterschlaf,

hauptsachlich im Ma +  Haselmause kdnnen zweimal jEhriich wer-
«  Geburt nach rd. 25 Tagen fien, Regelfall ist ein Wurf
«  erste Wirfe im Mittelgebirgsraum Ende Mai / An- = Es werden 3-6 Jungtiers geboren

fang Jumni, spateste noch im Oktober

n Ewopa und Kleinasien etwa bis in Hohe Sidschwedens, im Westen bis zu den Pyre-
2.2 Verbreitung naen, im Osten bis an die Wolga. Im Mittelmeerraum Inselpopulationen. In Hessen wohl
recht weite Verbreitung, aber in geringer Dichte und mit (Henntnis-) Licken.
3. Vorhabensbezogene Angaben
3.1 Vorkommen der Art im Untersuchungsraum

E nachgewiesen I:‘ potentiell

Machweis von besetzten Verstecken? @ ia I:‘ nein

Wenn Ja, wo im Flangebiet?

Ein Machweis won zwei Haselm3usen in einem Haselmauskasten am 01.12.2021 nahe

Artenschutzrechtliche Priifung: Haselmaus (I i Manarius)

der Swdentenstralle (siehe Karte im Anhang).

4. Prognose und Bewertung der Tatbestande nach § 44 BNatSchG

4.1 Entnahme, Beschidigung. Zerstorung won Fortpflanzungs- und Ruhestitten
(& 44 (1) Nr. 3 BNatSchG)

3l Kannen Fortpflanzungs- cder Ruhestitten aus der Natur entnommen, beschi- E 3 I:l ein
digt cder zerstirt werden? [Vermeidungsmalnahmen zunachst unbericksichtigt) a =
Dia konkrete Machweise der Haselmaus vorliegen und Gehdlze fur Zufahrien gerodet
werden, ist mit dem Verust von Ruhe- und Forpflanzungsstitten zu rechnen.

b} Sind Vermeidungsmalnahmen maglich? E Ja |:| Nein

Umsiedlung in ein Ersatzhabitat (V1) vor Baubeginn

Wird die dkologische Funktion im riumlichen Zusammenhang ohne vorgezo-
¢) gene Ausgleichsmaknahmen (CEF) gewahrt™ .
(5 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) Oua [ nein

Ausweichlebensriume bestehen im rdumlichen Zusammenhang nicht

Wenn Nein — kann die Gkologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-
d) MaBnahmen [CEF} gewihrleistet werden? E Ja I:l Nein

Schaffung eines Ersatzhabitats in rdumlicher Distanz von mindestens 1000 m, um
eine Rickwanderung zu vermeiden. Schaffung won Mistmoghichkeiten durch Aus-
bringen von insgesamt 4 Haselmauskdsten pro umgesiedeltes Nest [A4T).

Der Verbotstatbestand ..Entnahme, Beschadigung. Zerstorung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten”
tritt ein [Nz B Hein

4.2 Fang, Verletzung. Totung wild lebender Tiere (§ 44 Abs_ 1 Nr. 1 BNat5chG)
a) HKonnen Tiere gefangen, verletzt oder getitet werden? (Vermeidungsmalnah- .
men zunichst unberlicksichtigt) E Ja D Mei

Da konkrete Nachweise der Haselmaus voriegen, kdnnen ruhende oder fluchtunfa-
hige Haselm3use durch das Vorhaben besintrachtigt werden

b] Sind Vermeidungs-MaBnahmen maglich? Bdua [ wein
Umsiedlung in ein Ersatzhabitat (V+1) vor Baubeginn

Werden unter Beriicksichtigung der VermeidungsmaBnahmen in Verbindung
mit der _Entnahme, Beschidigung, Zerstdrung von Fortpflanzungs- oder Ru-

®)  hestitten” Tiere gefangen, verletzt oder getotet?® |:| Ja E Mein

d)  Wenn JA — Kann die dkologisehe Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestit-
ten im raumlichen Zusammenhang erfullt werden? [§ 44 Abs. 3 Satz 2 -
BNatSchG) [Jua [ nei
Wenn JA - kein Verbotstatbestand!

Werden unter Beriicksichtigung der Vermeidungsmafnahmen wildlebende
e) Tiere gefangen, verletzt oder getotet — ohne Zusammenhang mit der _Entnah- |:| 3 E Mein
me, Beschidigung, Zerstirung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten™? a &

Der Verbotstatbestand . Fangen, Toten, Verletzen tritt ein D Ja E MNein

4.3 Storungstatbestand (§ 44 Abs_ 1 Nr. 2 BNatSchG)

Kinnen wild lebende Tiere wihrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, @ D .
a) Oberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestort werden? da Hei
Es liegen konkrete Nachweise der Haselmaus vor. Eine Storung durch das Vorha-
ben kann nicht ausgeschiossen werden.
b} Sind Vermeidungs-Maknahmen moglich? E .
Ja D Mein

18U Staufenbeng (02 2007
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Artenschutzrechtliche Priifung: Haselmaus (Muscandinus avelanarius)

Umsiedlung in ein Ersatzhabitat (V1) vor Baubeginn.

Wird eine erhebliche 5t5 durch Maknah listandi ieden?

) ird eine iche Stérung durch Maknahmen vollstindig vermieden E Ja I:l Nein

Der Verbotstatbestand _erhebliche Storung™ tritt ein [i4a [ Nein

A genehmigung nach § 43 Abs. T BMatSchG erforderlich?

Tritt einer der Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 Nr. 1 — 4 BNatSchG ein? D Ja E Mein
D Ausnahme erforderlich E Ausnahme nicht erforderlich
Priifung der Ausnahmevorausseizungen Arnenschutzprifung abpeschlossen

& Zus fa g
EUermeidungsm altnahmen

Folpende fachlich geeignete und zumutbare ECEF - MaEnahmen

Malknahmen sind in den Planunteragen dar- DFCS—MaBnahmen

gestellt und beriicksichiigt worden: |:|Fun ktionskontrolle ! Monitoring [ Risikoma-
nagement

Unter Beriicksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen MaBnahmen

E tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 — 4 ein. so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7
BMatSchi, ggf. in Verbindung mit Art. 18 FFH-RL erfiorderlich ist.

D lizgen die Ausnahmevoraussetzungen wor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit Art. 18
Abs_ 1 FFH-RL

D sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. ¥ BNatSchG in Verbindung mit Art. 18 Abs. 1 FFH-
RL nicht erfilit
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5. Pflege und Erfolgskontrolle

Die Fflege der Heckenpflanzungen und der Misthilfen des Ersatzhabitats ist fir einen Zeitraum von 30 lahren si-

cherzustellen. Dabei sind folgende MaBnahmen und Vorgaben zu beachten:

*  Im Falle unerwiinschter Wichsigkeit oder Dominanzbildung ungewoliter nitrophiler) Arten ist dber meh-

rere Jahre hinweg ein Alckschnitt im Winterhalbjahr vorzusehen.

&  UnterhaltungsmaBnahmen und gegebenenfalls erforderliche Macharbeiten werden zwischen Anfang
Oktober und Ende Februar ausgefihrt, um die HaselmZuse nicht wahrend der Fortpflanzungszeit zu

stiren.

Um die Entwicklung der Haselmauspopulation und des Ersatzhabitats zu verfolgen und gegebenenfalls Anpassun-
gen vornehmen zu kdnnen, werden in den auf die Umsiedlung folgenden finf Jahren Bestandserfassungen durch-
gefiihrt:

* Halbguantitative Erfassung der Haselmause auf der Flache. Betrachtet werden die neu angelegten Habi-
tatflichen und ihr funktionales Umfeld bei jahrlich drei Begehungen. Gegebenenfalls werden Verbesse-

rungsmalnahmen formuliert und zur Abstimmung gebracht.

» Erfassung der Vegetation auf der Flache begleitend zur Erfassung der Haselmduse. Erfassung der vor-
kommenden Arten, Beurteilung der Entwicklung und gef. Darlegung von Erfordernissen fibr eine Anpas-

sung der PflegemaBnahmen.

+ Verfassung eines jahrlichen Monitoringberichts und Ubersendung an den Auftraggeber und die Untere

Naturschutzbeharde.
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7. Fotodokumentation

Abbildung 5: Die mit Brormbeeren bewachsene Bischung wird als Lebersraurm im Zuge der BaumaBnahme weitgehend
werloren gehen [Folo: 1BU, 17.12.2021).

Abbildung 4: Vorhandene Gehilzstru
vo: IBU, 17.12.2021)
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Anlage 4: Nachtrag Umweltbericht

Stadt Linden

Anderung des Flachennutzungsplanes und Aufstellung des Bebauungsplanes
Nr. 68 ,,Am Bahnhof*

Umweltbericht — Nachtrag 08.04.2022

Der Umweltbencht, Planstand 10/2020 mit Ergdnzung 07/2021, stellt die
bestehenden Biotope den im Vollzug der Bauleitplanung entstehenden Biotope
gegeniiber. Grundlage fiir die Berechnung st Kompensationsverordnung des Landes
Hessen. Die tabellarische Gegeniberstellung (Umweltbencht zum Entwurf der
Bauleitplane, Anlage 2) ergibt ein Defizit in Héhe von

380478 - 369.056 = 11.420 Bictopwertpunkten.
Durch die Anderung des Grenzverlaufs zwischen der offentlichen Griinflache, Zweck-
bestimmung Bouleplatz, und dem Gewerbegebiet, dem Verzicht auf Stellplatze zu-
gunsten einer Erweiterung der Flachen fiir Malnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft auf den nicht Gberbaubaren
Grundstiicksflichen des Allgemeinen Wohngebietes und der Modifizierung der Fest-
setzungen innerhalb der Fldchen fir Malnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Beden, Natur und Landschaft wird eine Neuberechnung der im Voll-
zug der Bauleitplanung entstehenden Biotope notwendig. Im Ergebnis erhéht sich
das Defizit genngfligig:

380.478 — 368367 = 12.111 Biotopwertpunkte.

Die Differenz betragt 691 Biotopwertpunkte. Die bereits im Unmweltbernicht zum
Entwurf des BauleitplZne getitigte Aussage, dass die Eingnffe vollstandig liber die
vorgesehenen Vermeidung- und Minimierungsmalnahmen kompensiert werden, hat
daher weiterhin Bestand. Exteme Kompensationsmalnahmen sind nicht erforderlich.

Bestand
Biotopty- | Biotoptyp WP pro m* Flachen- Biotopwert

pen Mr. grofke in m? in WP

02.200 Geblsche, Hecken, S3ume heimischer 1] 4783 181.757
Arten aus frischen Standorien

06.340 Frischwizsen makiger Mutzungsintensitat 30 1.185 35.550
{Kaorr. -5}

0e.122 Artenreiche Saumvegetation trockensar 53 1.582 B4.378
Standorte

10.510 Stark oder vallig versiegelte Flichen; hier 3 8.0v78 24234
Straflle, Dachflichen ohne Begrinung

10.530 Schotter-, Kies- und Sandflichen, -wegs. L:] 3.141 18.845
-platze oder andere wasserdurchlassige
Flachenbefestigungen sowis versiegelts
Flachen, deren Wasserabfluss gezight ver-
sickert wird

11211 Grabland 1@ 407 7733

11.221 Gartnerisch gepflegte Anlagen im besie- 14 1.713 23882
delten Bereich (Boule-Platz)
Summe 20.878 380478

Planung
Biotopty- | Biotoptyp WP pro m* Flachen- Biotopwert

pen Mr. grofke in m? in WP

02.200 Geblsche, Hecken, S3ume heimischer 3@ 3.112 121.368
Arten aus frischen Standorten; hier: Ge-
hdlzflachen entlang der Sudetenstrale

06.370 Maturnahe Grinlandanlage; hier: T-FI3- 25 330 8250
che entlang der Bahn (anteilig)

oe.122 Arenreiche Saumvegetation trockenser 53 1.500 T9.500
Standorte; hier. T-Fldchen entlang der
Bahn {anteilig)

10.510 Stark oder vollig versiegelte Flachen; hier 3 6.053 18.158
Strafte, Dachflachen ohne Bagrinung

10.540 Befestigte und begrinte Flachen; hier: Zu- T 3.108 21.758
weagungen, Stellplatze, Rasenflichen
usw. auf den Baugrundsticken

10.720 Dachflachen, extensiv begrint 1@ 4,884 82084

11.221 Gartnerisch gepflegte Anlagen; hier 14 1.882 268348
Boule-Platz
Summe 20.878 388367
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Anlage 5

Mehrere Personen haben sich mit Stellungnahmen auch an das Regierungsprasidium
GieRRen, Dez. 31 Bauleitplanung, gewandt. Dort sind insgesamt 8 Stellungnahmen ein-
gegangen.

Die Verfasser der Stellungnahmen Offentlichkeit 3, 4 und 5 haben ihre gleichlautenden
Stellungnahmen an das Regierungsprasidium Gief3en in Kopie auch an die Stadt Linden
geschickt. Die Verfasser der Stellungnahme Offentlichkeit 6 sind dem Beispiel gefolgt,
haben aber den Text noch erganzt. Beide Stellungnahmen werden nachfolgend der In-
formation halber wiedergegeben.

In die Abwagung sind nur die Stellungnahmen aufzunehmen, die unmittelbar an die
Stadt Linden adressiert sind. Die folgenden Kopien der an das Regierungsprasidium
GieRRen adressierten Stellungnahmen zeigen aber, dass dort keine Themen angespro-
chen wurden, die nicht schon Gegenstand der Abwagungstabelle sind.
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Stadtebauliche Entwicklung

Nach § 1 Absatz 6 Nr. 11 sind die Ergebnisse eines von der Gemeinde beschlossenen
stadtebaulichen Entwicklungskonzeptes oder einer von ihr beschlossenen sonstigen
25.10.2021 stidtebaulichen Planung besonders zu Beriicksichtigen.

Das ISEK Linden 2036" wurde nicht ausreichend bertcksichtigt. Auf der Seite 6 der
Begrindung findet sich lediglich eine Inhaltliche Wiederholung des Konzeptes, aber keine

addquate inhaltliche Auseinanderseizung. Hier heilli es:
Regierungsprasidium Gieflen : 9

) .Dass der Planstandort ,Am Bahnhof in dem in den Jahren 2018 und 2019 erarbeiteten
Dez. 31 Bauleitplanung Frau Wagner Stadtentwicklungskonzept nicht explizit angesprochen ist, liegt darin begriindet, dass die

Dl E Planungshoheit fur die ehem. Erzverladung erst mit der Entwidmung Freistellungsbescheid
Landgrat-Philipp-Platz 1-7 des Eisenbahn-Bundesamtes vom 11.03.2020) an die Stadt Linden Uberiragen worden ist*

35380 Gieten Dies wiirde aber bedeuten, dass eine planerische Befrachtung der ISEK Ziele mit Bezug auf

die Fldche nachgeholt werden muss, um ihr Entwicklungspotential einschdtzen zu kénnen.

Insbesondere ist das im ISEK konzipierte ,Grune Band" zu thematisieren. Eine hloltes
Ahstandsgrin entlang der Sudetensiralie kann ja nicht gemeint sein, weil dieses im Bestand
Stellungnahme zur Anderung des Flichennutzungsplanung im Zuge der Bauleitplanung ,Am Jja schon vorliegt, und letztiich auch keine Aufenthaltsqualitaten aufweist. Wenn das entlang
BahnhoF, Ortsteil Grifen-Linden, im Verfahren nach § 3 Absatz 2 BauGB der Ostseite der Bahn verlaufende Stadigrin zugunsten einer Bebauung aufgegeben oder
nur als Restgin erhalten werden soll stellt sich die Frage nach der Alternative fiir das ,Griine
Band®.

Wir stimmen der Flichnennutzungsplan-Anderung nicht zu. Dig bauliche Verdichtung und die Mutzung innerdrilicher Ressourcen ist Ziel der
Regionalplanung. Gleichzeitig muss die Planung auch stadiebauliche, denkmal- und
landschafispflegerische, landwirtschaftliche sowie umwelt- und naturschutzfachliche

- Belange bericksichtigen. (Regionalplan Mittelhessen Ziel 5.2-5). In den Unterlagen findet
Begrindung sich keine Auseinandersetzung mit diesen Belangen auf der Ebene der
Flachennutzungsplanung. Historisch gewachsenes stadtehauliches Gefilge und

Innerortliche Griinflache Freiflachenbedarf fur Bestand und Planung scheint s nicht zu geben?

Der Verlust der innerortlichen Grinflache wird nicht adaguat ersetzt.

Abwiqung kann also gar nicht erfolgen.

Dabei wird auch hezweifelt, dass eine Ersatzflache (berhaupt dig gleichen Qualititen
emreichen kann wie der Ist Zustand, v.a. der alten Baume.

Die Orts- bzw. Landschafisbildveranderung wird in den vorgelegten Unterlagen nicht Entwicklung der im Flichennutzungsplan ausgewiesenen Fliche ,,Nordlich Breiter
zutreffend oder gar nicht beschrieben und bewertet. Insbesondere werden die Weg”

WVerandemungen an der Maherholungsinfrastruktur auch auf der der Bahnseite gegeniiber

liegenden Seite nicht thematisiert. Die Annahme es gebe hier eine ,Gehilzkulisse* die das Hierzu heilit es in der Begrindung:

Vorhaben abschirmt ist falsch. _Sowoh! aus der Wohnbaufliche W1 als auch der Wohnbaufidache W2 kinnten zwar

Die ausreichende Versorgung mit Griin- und Freifidchen soll gemat § 1 Absatz 6 Nr. 14 Wohngebiete entwickeflt werden, innerhalb derer auch Mehrfamilienhéuser maglich wéren.

Allerdings bedirfen die aus den beiden Wohnbauflachen zu entwickelnden Wohngebiefe
sowoh! im Hinblick auf die verkehriiche Erschliefung als auch der Enfwésserung jeweils
einer Gesamtkanzepfion. Es ist daher nicht maglich Teiffiachen fur den Bau von
Mehrfamilienhéusem vorab zu beplanen.”

BauGB besonders berlcksichtigt werden. Sie ist aber gar nicht bericksichtigt worden.

Die Griinflache ist zu erhalten und 7u entwickeln.

Es wird aber kein Hinweis darauf gegeben, warum es nicht méglich ist die verkehrliche
Erschlielfung, Entwasserung und Gesamtkonzeption zu erstellen. Dies ist doch der Regelfalll
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Die intensiv genutzten Ackerfidchen im Gebiet sind aus Sicht des Arten und Biotopschutzes
und der Biodiversitat wesentlich geringer zu bewerten als die Flache der Plananderung. Die
gilt fir die Grunfidche wie auch fir die Brachfldche an der Bahn.

Es werden insgesamt keine stichhaltigen Begrundungen dafur vorgelegt, das Gebiet nicht zu
entwickeln.

Das Baugebiet Ndrdlich Breiter Weq" ist vordrnglich zu entwickeln

Bahnwverkehr
Der Streckenaushau zum 3. und 4. Gleis der Main-Weser-Bahn ist Ziel der Regionalplanung.

Die vorgelegte Planung verstdlit insofern gegen dieses Ziel, als das lediglich die technische
Freihaltung eines weiteren Gleises auf der Westseite der Strecke Berlicksichtigung findet.

Sie [dsst dabei aufer Acht, dass beide zusaizlichen Gleise evil. auf der Westseite liegen
mussen. Ebenso wird der erforderiche Aus- und Umbau des Bahnhofs Groften-Linden nicht
bericksichiigt. Die Bahnsteige missten bei einem Neubau ebenso in die Planung einflielen
und qualifiziert bewertet werden.

Das gleiche gilt fur die in den Planunteriagen fehlende Auseinandersetzung mit der
Bahnhofsinfrastruktur. Ein zukunfisfahiger Personennahverkehr ist mit dem Vorhaben nicht
verainhar.

Die streckennahen Flachen sind fur die Entwicklung des Bahnverkehrs vorzuhalten.

Immissionen

Das Gebiet der F'Ian:'inder_t_.lng hefindet sich in einem Bereich, der in erheblichem Male dem
Bahnldrm ausgesetzt ist (Uberschreitung der stadtebaulichen Richtwerte um 10 bis Ober 20
dB(A). Larmschutzmalnahmen kommen aufgrund der Hanglage nicht in Frage.

Gemalt Grundsatz 5.2-6 des Regionalplans soll eine Belastung der Wohnsiedlungsflachen
durch Immissionen vermieden werden. In der Begrundung zu diesem Grundsatz heitt es
LDem Schutz und der Sicherung gesunder Wohnstandorte kommt eine hohe soziale
und dkonomische Bedeutung zu. Bereits bei der Planung sind diese Belange entsprechend
zu bericksichtigen. Entlang von Larmquellen sollte mit dem Einsatz von
Schallschutzmaltnahmen der Flachenverbrauch minimient werden. Der Mindestabstand
wird dahei durch den Planungsgrundsatz des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz
(BImSchG) vorgegeben. Eine weitere Reduzierung ist nur maglich, wenn sichergestelit
werden kann, dass schidliche Umwelteinwirkungen auf ausschlie®lich oder Gberwiegend
dem Wohnen dienende Gebiete sowie auf sonstige schutzhedirftige Gehiete verhindert
werden.®

Dig Schutzbedurftigkeit der Wohnnutzung findet in den Unterlagen keine angemeassene
Berlicksichtigung, obwohl die Nachtwerte auch auf der Seite mit zu-Gffnenden Fenstern dig
stadtehaulichen Richtwerie deutlich Uberschreiten (= 45 dB tiw. = 50 dB, am
Immissionsaufpunkt 6 sogar = 60 dB; vgl. Abb. 9. Larmkarte Beurteilungspegel nachts,
Wariante 4 auf Seite 16 des vorgelegten Larmgutachtens).

Das vorgelegte Gutachten thematisiert lediglich das Schalldammmal des geplanten
Baukdrpers. In der Zusammenfassung heiltt es:

Lie ermittelten Beurtellungspegel fir den Schienenverkehr Gberschreiten die
Origntierungswerte der DIN 18003 fir allgemeine Wohngebiete tags an der zur Bahn
onentierten Fassade. Nachfs sind bei Beurfeilungspegel (ber 30 dB(4) fir Schiafrdume mit
Limtungseinrichiungen vorzusehen.”

Daraus macht die Begrindung zur FNP-Anderung folgendes:

LZur Priifung, ob diese objektbezogenen SchutzmaBnahmen ausreichen, wurden im Zuge
der Aufstellung des Bebauungsplanes ,Am Bahnhof™ Immissionsberechnungen durchoefihrt.
Deran Ergebnisse Zeigen, dass die Nahe zur Eisenbahn der Darstellung einer
Wohnbauflache resp. Ausweisung eines Allgemeinen Wahngebiefes nicht entgegensteht.”

Diese Schiussfolgerung ist falsch und findet sich so auch nicht im Immissionsgutachten.

Die stadiebauliche Beweriung war auch nicht Aufgabenstellung des Gutachtens (Im Aufirag
der Feldmann Architekten GmbH solfen die erforderlichen Schallschutzmainahmen fiir eine

Wohnnutzung zwischen der Sudetenstrafie und der Bahnstrecke in 35440 Linden unfersucht
werden. )

Eine stadtebauliche Auseinanderseizung auf Ebene der Flachennuizungsplanung fehlt. Das
heranricken der Wohnbebauung an die Immissionsquelle Bahn kann nach obigem
Grundsatz nur erfolgen, wenn aktiver Larmschutzschutz betrieben wird. Dies ist aufgrund
eigener Aussagen der Bauherrschaft nicht méglich. Die geplante Wohnbebauung als
Larmschutz fur den Bestand zu deuten ware zynisch. Wohnen mit nicht zu éffnenden
Fenstern auf beiden Seiten des Gebaudes entsprechen keinen gesunden
Wohnverhdltnissen.

Zudem werden durch die Schallreflexionen des vorgesehen Baukorpers die
Larmimmissionen auf der gegendberliegenden Seite der Bahn verstirkt. Somit wird eine fur
die Wohnbebauung (Mdrdliche Breiter Weq) vorgesehene Fliche unndtig verldarmt.

Das gleiche gilt fir das Thema Erschitterungsschutz, zu dem gar keine Aussage vorliegt.

Alternativen- / Bedarfspriifung

Bereits im Rahmen der frihzeitigen Beteiligung wurden Planungsalternativen nicht geprift.

Soweit akuter Wohnbedarf unterstellt wird, ware zumindest gine Analyse des
Wohraumbedarfes vorzulegen. Die Stadt Linden diesen Sachwverhalt zwar erkannt und im
ISEK (Linden 2036) festgehalten, der Wohnbedarf™ wurde jedoch nicht ermittelt sondem
lediglich behauptet. Ebenso legt die Stadt Linden kein Bauluckenkataster 0.3, vor.

Des Weiteren waren bei der Fille der erheblich betroffenen Belange, Aliemativen an weniger
kanfliktreichen Standorien zu priifen gewesen. Die ist nicht geschehen, obwohl der
Flachennutzungsplan ausreichende Flachenresernven darstellt.
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Konversionsproblematik

Das Ziel der Nutzung von brach gefallenen ehemals baulich genutzten Flachen (hier:
Betriebsgelinde zu Bahnverladung) ist grundsatzlich nicht in Frage zu stellen.

Am geplanten Standort ist jedoch lediglich eine Teilflache als Konversionsfldache zu
bezeichnen, der gréftere Flachenantell ist ausgewiesene Grunflache. Hier, aber auch auf der
Brachflache hat sich ohne Zutun des Menschen sine Oppige und tellweise schutzwirdige
Biozdnose eingestellt. Vor diesem Hintergrund wiare gerade im Hinblick auf eine gerechten
Abwagung zu prifen, oh die Biodiversitadt am geplanten Standort nicht um ein Vielfaches
héher einzustufen ist als der Wert vergleichbarer Ackerflichen aus dem Portfolio des FNP
der Stadt Linden.

Fazit:

Au dem Katalog der _hesonders zu bericksichiigen Belange® des § 1 BauGB wird nur ein
einziger Belang tatsachlich bericksichtigt: der Wohnungsbau. Alle anderen Belange werden
diesem stadiebaulichen Teilziel untergeordnet oder gar nicht erst betrachiet.

Insbesondere ist der Verzicht auf die innerstadtische Grunfiache nicht nachwvollziehbar
begrindet.

Die Flachennutzungsplandnderung ist in wesentlichen Punkten nicht 2weifelsfrei begrindet.
Eine gerechte Abwadgung der privaten und &ffentlichen Belange gemal § 1 BauGE ist nicht
erkennbar.

Das Hineinplanen in die Konfliktsituation Bahnlarm ist im Sinne der Schaffung gesunder
Wohnverhdltnisse verantworiungslos.

35440 Linden
Linden, den 09.10.2021

Regierungsprasidium Giellen
Dez. 31 Bauleitplanung Frau Wagner
Landgraf-Philipp-Plaiz 1-7

35390 GieBlen

Stellungnahme zur Anderung des Flachennutzungsplanung im Zuge der Bauleitplanung _Am
Bahnhof*, Ortsteil GrOBen-Linden, im Verfahren nach § 3 Absatz 2 BauGB

Ich stimme der Flachnennutzungsplan-Anderung nicht zu.

Begrindung
Innerdrdiche Griinfliche
Der Verlust der innerdrlichen Grinfliche wird nicht adagquat ersetzt.

Dabei wird auch bezweifelt, dass eine Ersatzfliche Gberhaupt die gleichen Qualitten errei-
chen kann wie der Ist Zustand. Das gilt insbesondere fur die alten Baume.

Die Orts- bzw. Landschaftsbildveranderung wird in den vorgelegten Unterlagen nicht zutref-
fend oder gar nicht beschrieben und bewertet. Insbesondere werden die Verdanderungen an
der Naherholungsinfrastruktur auch auf der der Bahnseite gegentber liegenden Seite nicht
thematisiert. Die Annahme es gebe hier eine Gehdlzkulisse™ die das Vorhaben abschirmt ist
falsch.

Die ausreichende Yersorgung mit Grin- und Freiflachen soll gemalk § 1 Absatz 6 Nr. 14
BauGE besonders bericksichtigt werden. Sie ist aber gar nicht berlicksichtigt worden.

Die Griinféiche i i ickel
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Screenshots vom naturegViewer die Luftbilder aus den Jahren 2016 (links) und wahrschein-
lich 2019 oder 2020 (rechts) zeigen, habe ich hier eingefilgt. Die Bilder geben finde ich einen
Eindruck, was dort gewesen ist, was dort jetzt noch ist und was wieder sein kinnte, bzw.
welches Entwicklungspotential auRerhalb einer Wohnbebauung in der Flache stecken konn-
te.

Die Stadt Linden verfiigt Gber gut aufgeldste Luftbilder, sie sicher auch. Daher kenne ich
auch das Bild von 2016. Falls Sie ein Bild von 2018 haben, kinnen Sie sich ein noch
besseres Bild vom _Kahlschlag® machen. Auf dem rechiten Bild hat die Natur bereits wieder
damit begonnen, sich die Flache zuriickzuerobern. Und dann soll jetzt zusétzlich zu dieser
Zerstdrung noch weitere Matur (nicht wenig!) entlang der Sudetenstraie geopfert” werden?
(Verzeihen Sie die pathetische Formulierung.) Vielleicht werfen Sie einen Blick auf die
Luftbilder, man kann sich dann alles, auch die Gegebenheiten vor Ort, besser vorstellen.

Stadiebauliche Entwicklung

Mach & 1 Absaiz 6 Nr. 11 sind die Ergebnisse eines von der Gemeinde beschlossenen stad-
tebaulichen Entwicklungskonzeptes oder einer von ihr beschlossenen sonstigen stadtebauli-
chen Planung besonders zu berlicksichtigen.

Das ISEK Linden 2036" wurde nicht ausreichend berlicksichtigt. Auf der Seite 6 der Begrin-
dung findet sich lediglich eine Inhaltliche Wiederholung des Konzeptes, aber keine adaquate
inhaltliche Auseinandersetzung. Hier heillt es:

Dass der Planstandort ,Am Bahnho in dem in den Jahren 2018 und 2019 erarbeiteten
Stadtentwicklungskonzept nicht explizit angesprochen ist, liegt darin begrindet, dass die Pla-
nungshoheit fur die ehem. Erzverladung erst mit der Entwidmung Freistellungsbescheid des
Eizenbahn-Bundesamtes vom 11.03.2020) an die Stadt Linden dbertragen worden ist.*

Dies wurde aber bedeuten, dass eine planensche Befrachtung der 1SEK Ziele mit Bezug auf
die Flache nachgeholt werden muss, um ihr Entwicklungspotential einschatzen zu konnen.

Insbesondere ist das im ISEK konzipierte ,Grine Band” zu thematisieren. Eine bloRes Ab-
standsgrun entlang der Sudetenstralie kann ja nicht gemeint sein, weil digses im Bestand ja
schon vorliegt, und letztlich auch keine Aufenthaltsgualitdten aufweist. Wenn das entlang der
Westseite der Bahn verlaufende Stadtgriin zugunsten einer Bebauung avfgegeben oder nur
als Restgln erhalten werden soll stellt sich die Frage nach der Alternative fiir das ,Grine
Band”.

Die bauliche Verdichtung und die Nutzung innerartlicher Ressourcen ist Ziel der Regionalpla-
nung. Gleichzeitig muss die Planung auch stddtebauliche, denkmal- und landschaftspflegeri-
sche, landwirtschafiliche sowie umwelt- und naturschutzfachliche Belange bericksichii-
gen. (Regionalplan Mittelhessen Ziel 5.2-5). In den Unterlagen findet sich keine Auseinan-
dersetzung mit diesen Belangen auf der Ebene der Hachennutzungsplanung. Historisch ge-
wachsenes stadtebauliches Geflige und Freiflachenbedarf fur Bestand und Planung scheint
es nicht zu geben?

Die Unterlagen zur Flichennutzungsplan-Anderung sind somit nicht vollstindig. Eine Abwé-
gung kann also gar nicht erfolgen.

Entwicklung der im Flachennutzungsplan ausgewiesenen Flache ,,Nordlich Breiter
Weg“
Hierzu heilt es in der Begriindung:

~Sowohl aus der Wohnbaufidche W1 als auch der Wohnbaufiache W2 kdnnten zwar Wohn-
gebiete entwickelt werden, innerhalb derer auch Mehrfamilienhduser mogiich wéren. Aller-
dings bedlrfen die aus den beiden Wohnbaufldchen zu enmwickelnden Wohngebiete so-
wohl im Hinblick auf die verkehriiche Erschiiefung als auch der Entwésserung jeweils ei-
ner Gesamtkonzeption. Es ist daher nicht maglich Teilflachen fir den Bau von Mehrfamilien-
h&usemn vorab zu beplanen.”

Es wird aber kein Hinweis darauf gegeben, warum es nicht méglich ist die verkehriiche Er-
schliefung, Entwésserung und Gesamtkonzeption zu erstellen. Dies ist doch der Regelfall!

Die intensiv genutzten Ackerfidchen im Gebiet sind aus Sicht des Arten und Biotopschutzes
und der Biodiversitat wesentlich geringer zu bewerten als die Hache der Plananderung. Dies
gilt fr die Griinflache wie auch fir die Brachfiache an der Bahn. (Ich darf an die Luftbilder
erinnerm.)
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Es werden insgesamt keine stichhaltigen Begrindungen dafir vorgelegt, das Gebiet nicht zu
entwickeln.

Das Baugebiet _Mordlich Breiter Weq" ist vordringlich zu entwickeln!

Bahnverkehr
Der Streckenausbau zum 3. und 4. Gleis der Main-Weser-Bahn ist Ziel der Regionalplanung.

Dig im alten und neusn FMNP vorgesehene Flache dstlich der Gleise kinnte lediglich bis kurz
vor den Bahnhaltepunkt Groen-Linden genutzt werden. Das ist auch so eingezeichnet. Dort
ware maximal Platz fir ein Gleis. Eine Weiterfihrung nach Stden ware aber, wenn ich den
Regionalplan richiig verstehe, vorgesehen, um nicht zu sagen zwingend ndtig. Damit war be-
reits der alte FNP  unlogisch® — und daran hat sich auch im neuen FMP nichts geandert

Die vorgelegie Planung verstoft insofern gegen dieses fiel, als das lediglich die technische
Freihaltung eines weiteren Gleises auf der Westseite der Strecke Berlicksichtigung findet.

Sie ldsst dabei aufer Acht, dass beide zusatzlichen Gleise auf der Westseite liegen milss-
ten. Ebenso wird der erforderliche Aus- und Umbau des Bahnhofs Groften-Linden nicht be-
ricksichtigt. Die Bahnsteige missten bei einem MNeubau ebenso in die Planung einflieen
und qualifiziert bewertet werden.

Das gleiche gilt fur die in den Planunterlagen fehlende Auseinandersetzung mit der Bahn-
hofsinfrastrukiur. Ein zukunfisfahiger Personennahverkehr ist mit dem VYorhaben nicht ver-
einbarl

Unten sehen Sie ein Foto vom Bahnhaltepunkt Grofen-Linden. Es zeigt den Blick nach Si-
den in Richtung Frankfurt. Auf der Westseite (rechts) kdnnen Sie noch die Reste des alten
Gleises 1 sehen.

Das Foto [dsst ahnen, dass fir ein dnites Gleis der jetzige Bahnsteig eher zu schmal und
nicht ausreichend ware. Es misste also westlich des Gleises (rechits) ein weiterer Bahnsteig
geschaffen werden. Dafir sehen die Plane aber keine ausreichenden Fachen vor. Zumal fur
die Phase der Bauarbeiten im Zuge eines Ausbaus zusatzliche FlAche (man kinnte sagen
JFreirdume”) bendtigt wirden.

Auf der Westseite ware, wie Sie sehen kinnen, auch eine Weiterfiihrung nach Siden mog-
lich. Diese wiirde bspw. auch nicht mit der vorhandenen Unterflihrung kollidieren.

Immissionen

Das Gebiet der Plananderung befindet sich in einem Bereich, der in erheblichem Male dem
Bahnldrm ausgesetzt ist (Uberschreitung der stiadtebaulichen Richtwerte um 10 bis iiber 20
dB(A). Larmschutzmainahmen kommen aufgrund der Hanglage nicht in Frage.

Gemdan Grundsatz 5.2-6 des Regionalplans soll eine Belastung der Wohnsiedlungsflachen
durch Immissionen vermieden werden. In der Begrundung zu diesem Grundsatz heiltt es
Dem Schutz und der Sicherung gesunder Wohnstandorte kommt eine hohe soziale
und dkonomische Bedeutung zu. Bereits bei der Planung sind diese Belange entsprechend
Zu berlicksichtigen. Entlang von Larmquellen sollte mit dem Einsatz von Schallschutz-
maknahmen der Flachenverbrauch minimiert werden. Der Mindestabstand wird dabei
durch den Planungsgrundsaiz des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BlmSchG) vorge-
geben. Eine weitere Reduzierung ist nur modghch, wenn sichergestelt werden kann,
dass schadliche Umwelteinwirkungen auf ausschlieflich oder Uberwiegend dem Wohnen
dienende Gebiete sowie auf sonstige schutzbedirftige Gebiete verhindert werden *

Die Schutzbediirftigkeit der Wohnnutzung findet in den Unterlagen keine angemessene Be-
ricksichtigung, obwohl die Nachtwerte auch auf der Seite mit zu-6ffnenden Fenstern die
stadtebaulichen Richtwerte deutlich Gberschreiten (= 45 dB tiw. = 50 dB, am Immissionsauf-
punkt 6 sogar = 60 dB; vgl. Abb. 9 - Larmkarte Beurteilungspegel nachis, Variante 4 auf Sei-
te 16 des vorgelegten LArmgutachtens).
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Das vorgelegte Gutachten thematisiert lediglich das Schallddmmmalk des geplanten Baukor-
pers. In der Zusammenfassung heit es:

.Die ermitteften Beurtellungspegel flr den Schienenverkehr Gberschreiten die Orientierungs-
werte der DIN 18005 fiir aligemeine Wohngebiete tags an der zur Bahn orientierten Fassade.
MNachts sind bel Beurteilungspege! Gber 50 dB{A) fiir Schiafrdume mit Liftungseinrichtungen
vorzusehen.*

Daraus macht die Begriindung zur FMP-Anderung folgendes:

L2Ur Prifung, ob diese objektbezogenen Schutzmalnahmen ausreichen, wurden im Zuge
der Aufsteliung des Bebauungsplanes ,Am Bahnhot™ Immissionsberechnungen durchgefihr.
Deren Ergebnisse zeigen, dass die Nahe zur Eisenbahn der Darstellung einer Wohnbaufia-
che resp. Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes nicht entgegensteht.”

Dizse Schiussfolgerung ist falsch und findet sich so auch nicht im Immissionsgutachten.

Die stadtebauliche Bewertung war auch nicht Aufgabenstellung des Gutachtens (/m Aufirag
der Feldmann Architekten GmbH sollen die erforderlichen SchallschutzmaZnahmen fir eine

Wohnnutzung zwischen der Sudetenstrae und der Bahnstrecke in 35440 Linden untersucht
werden.)

Eine stAdtebauliche Auseinandersetzung auf Ebene der FiAchennutzungsplanung fehit. Das
heranmicken der Wohnbebauung an die Immissionsguelle Bahn kann nach obigem Grund-
satz nur erfolgen, wenn aktiver Larmschutz betricben wird. Dies ist aufgrund eigener Aussa-
gen der Bauherrschaft nicht maglich. Die geplante Wohnbebauung als Larmschuiz fir den
Bestand zu deuten wére zynisch. Zumal eine zukiinfiige kirzere Taktung, sicher aber ein
drittes und viertes Gleis dazu fithren didrften, dass die Bahn zu LA&rmschutzmaltnahmen ent-
lang der Strecke im Bereich der Sudetenstrae verpflichtet sein misste. Das Wohnen im ge-
planten Bereich, wenn auf beiden Seiten des Gebaudes die Fenster nicht gedfinet werden
kbnnen, hat sicher nichts mit gesundem Wohnen zu tun. Die zu erwartenden Larmwerie,
solite es zu einer kiirzeren Takiung oder gar einem dritten und maglicherweise sogar einem
vierten Gleis kommen, ddrften ein gesundes Wohnen endgiltig unmdglich machen.

Zudem werden durch die Schallreflexionen des vorgesehen Baukdrpers die LArmimmissio-
nen auf der gegendberiegenden Seite der Bahn verstarkt. Somit wird eine fir die Wohnbe-
bauung {Mardliche Breiter Weg) vorgesehene Flache unndtig verlarmt.

Das gleiche gilt flir das Thema Erschiitterungsschutz, zu dem gar keine Aussage vorliegt

Alternativen- | Bedarfsprifung

Bereits im Rahmen der frilhzeitigen Beteiligung wurden Planungsaiternativen nichi gepruit.

Soweit akuter Wohnbedarf unterstellt wird, ware zumindest eine Analyse des Wohraumbe-
darfes vorzulegen. Die Stadt Linden hat diesen Sachverhalt zwar erkannt und im ISEK (Lin-

den 2036) festgehalten, der ,\Wohnbedarf™ wurde jedoch nicht ermittelt sondern lediglich be-
hauptet. Ebenso legt die Stadt Linden kein Bauluckenkataster o.a. vor.

Solite der Bedarf tatsachlich so hoch sein, wie behauptet, dann ist auch nicht nachzuvolizie-
hen, warum im ndrdlichen Bereich des FNP ein Gewerbegebiet entstehen soll. Dann miisste
die gesamte Flache fir die Schaffung von Wohnraum genutzt werden. Eine Schaffung eines
Gewerbegebietes an der Stelle lehne ich logischerweise ab. Zumal die Versorgung mit
Gewerbe in Linden so gut ist, dass es da keiner weiteren Gebiete bedarf.

Des Weiteren waren bei der Fille der erheblich betroffenen Belange, Alternativen an weniger
konfliktreichen Standorten zu prifen gewesen. Dies ist nicht geschehen, obwohl der FI&-
chennutzungsplan ausreichende Flachenreserven darstellt.

Die Flache nirdlich des Sportplatzes bspw. gehdrt dem alten FMP zufolge ebenfalls der
Bahn. Dort befindet sich aktuell ein wenig bis gar nicht genutzter Trainingshartplatz. Diese
Flache ware gine von vielen Alternativen, uber die aber, soweit ich weill zu keinem Zeit-
punkt nachgedacht worden ist.

Konversionsproblematik

Das Ziel der Nutzung von brach gefallenen ehemals baulich genutzten Flachen (hier: Be-
triebsgelande zur Bahnverladung) ist grundsatziich nicht in Frage zu stellen.

Am geplanten Standort ist jedoch lediglich eine Teilfidche als Konwversionsflache zu bezeich-
nen, der gréiere Flachenanteil ist ausgewiesene Griinflache. Hier, aber auch auf der Brach-
flache, hat sich weitgehend ohne Zutun des Menschen eine Uppige und teilweise schutzwir-
dige Biozdnose eingestelit. Sie erinnern sich sicher an das Luftbild won 2016. Vor diesem
Hintergrund ware gerade im Hinblick auf eine gerechte Abwagung zu priufen, ob die Biodiver-
sitdat am geplanten Standort nicht um ein Vielfaches hoher einzustufen ist als der Wert ver-
gleichbarer Ackerflachen aus dem Portfolio des FMP der Stadt Linden.

Fazit:

Aus dem Katalog der Jbesonders zu benicksichtigen Belange” des § 1 BauGE wird nur ein
einziger Belang tatsachlich berticksichtigt: der Wohnungsbau. Alle anderen Belange werden
diesem stidtebaulichen Teilziel untergeordnet oder gar nicht erst betrachtet.

Insbesondere ist der Verzicht auf die innerstadtische Grinflache nicht nachvoliziehbar be-
grindet.

Die Flachennutzungsplananderung ist in wesentlichen Punkten nicht zweifelsfrei begrundet.
Eine gerechte Abwagung der privaten und dffentlichen Belange gemal § 1 BauGB ist nicht
erkennbar.

Das Hineinplanen in die Konflikisituation Bahnlarm ist im Sinne der Schaffung gesunder
Wohnverhéltnisse verantwortungslos.
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	- Die Flächen zwischen der geplanten Wohnbebauung und der Sudetenstraße werden nicht „unzulässigerweise herausgelöst“, sondern in Folge der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung als Öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmu...

